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1. Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die ehemalige US-Liegenschaft „Anderson Barracks & Housing Dexheim“ wurde Ende 2009 
durch die US-Streitkräfte aufgegeben und ging wieder zurück in das deutsche Grundvermö-
gen. Ein Investor möchte das Areal jetzt einer nicht-militärischen Folgenutzung überführen. Im 
Zuge der Konversionsmaßnahme „Rhein-Selz-Park II, Rechenzentrum“ sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Umnutzung eines Teilareals durch die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes geschaffen werden. 

Der Bebauungsplan „Rhein-Selz-Park II, Rechenzentrum“ sieht für die Konversionsfläche die 
Entwicklung von Sondergebieten für die Errichtung eines Rechenzentrums vor. Der Bebau-
ungsplan umfasst eine Fläche von rd. 55 ha.  

Neben einer Randeingrünung soll im zentralen Bereich eine Parkfläche ausgewiesen werden. 
Die Erschließung erfolgt über private Verkehrsflächen. 

§ 44 des BNatSchG enthält Schutzvorschriften für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. Diese 
gelten, unabhängig von speziellen Schutzgebieten, für Pflanzen- und Tierarten, die nach § 7 
BNatSchG besonders und/oder streng geschützt sind, und zwar für Individuen der Arten (z.B. 
für das Sammeln, Verletzen oder Töten) sowie für die von den Arten bzw. Individuen benötig-
ten Lebensräume bzw. Lebensraumstrukturen. 

Eingriffsbedingte Veränderungen von Natur und Landschaft bedürfen einer Überprüfung ar-
tenschutzrechtlicher Belange, wenn nicht von vorneherein auszuschließen ist, dass bestimmte 
geschützte Arten, und zwar Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie wildlebende Vo-
gelarten, von einem Vorhaben betroffen sein könnten (siehe hierzu auch Kapitel 1.2). Zu be-
achten sind hierbei zunächst die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG, wonach es 
nicht zu einer Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrechtlich relevanter Arten (§ 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), zu einer erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) oder 
zu einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) dieser 
Arten kommen darf. Bei zulässigen Eingriffen gelten diese Maßgaben jedoch nur nach § 44 
Abs. 5 S. 2-5 BNatSchG (nähere Ausführungen siehe nachfolgendes Kapitel 1.2). 

Im Zusammenhang mit der geplanten Umnutzung und Bebauung des Rhein-Selz- Parks wur-
den im Jahr 2024 Bestandsaufnahmen der artenschutzrechtlich relevanten Arten durchgeführt. 
Der Untersuchungsumfang wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt. Darüber hinaus dienten die Ergebnisse der Kartierungen aus dem Jahr 2015 als 
Grundlage. 

Ziel der Bestandsaufnahme der artenschutzrechtlich relevanten Arten war es, die artenschutz-
rechtlichen Konflikte, die im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung entstehen zu ermit-
teln und Maßnahmen darzustellen, die geeignet sind, artenschutzrechtliche Konflikte zu ver-
meiden und auszugleichen. 

 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Die Vorgaben der §§ 44 und 45 BNatSchG bilden die Grundlage für diesen artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag. Sie werden daher nachfolgend erläutert. 

1.2.1 Artenschutzrechtliche Vorgaben des BNatSchG 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG finden sich in § 44 mit den dort darge-
stellten Verboten. Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
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fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Die Zugriffsverbote werden für nach § 15 BNatSchG zugelassene Eingriffe in Natur und Land-
schaft eingeschränkt. Danach sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nach 
dessen Abs. 5 unter folgenden Voraussetzungen nicht verletzt: 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durch-
geführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 sind in Anhang IV Buch-
stabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 
Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, 
liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-
maßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 
1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erfor-
derlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder 
ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-
trächtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild 
lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufge-
führten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 
oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-
bote vor. 

Sollte die artenschutzrechtliche Betroffenheit geschützter Arten unter Beachtung des § 44 Abs. 
1 und Abs. 5 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden können, ist die Ausnahmeregelung des 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. Maßgeblich sind die folgenden Voraussetzungen: 

(7) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sowie im Falle des Verbringens aus dem 
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Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall wei-
tere Ausnahmen zulassen (…) 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 
16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind 
zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsver-
ordnung zulassen (…). 

Das BNatSchG nimmt Bezug auf Art. 16 Abs. 1 sowie Abs. 3 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG). Art. 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie lautet: 

(1) Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedin-
gung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungs-
gebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Er-
haltungszustand verweilen, können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der 
Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden 
Sinne abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung 
sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von 
Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wie-
deransiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der 
künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme 
oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behör-
den spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten 
des Anhangs IV zu erlauben. 

1.2.2 Schlussfolgerung 

Ein Vorhaben ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht unter folgenden Maßgaben durchführ-
bar: 

a. Es entstehen keine Konflikte mit artenschutzrechtlich relevanten Arten oder 

b. die entstehenden Konflikte können mit Hilfe geeigneter Maßnahmen vermieden oder 
soweit gemindert werden, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht 
verwirklicht werden oder 

c. es verbleiben Beeinträchtigungen; das Vorhaben erfüllt aber die Voraussetzungen 
der artenschutzrechtlichen Ausnahmeregelungen im Sinne des § 45 Abs. 7 
BNatSchG. 

Alle Varianten, die nicht unter die Ergebnisse der Punkte a. bis c. fallen, sind aus artenschutz-
rechtlicher Sicht unzulässig. 
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2. Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Der Geltungsbereich des etwa 55 ha großen Bebauungsplans „Rhein-Selz-Park, II / Rechen-
zentrum“ umfasst mit Ausnahme des Housingbereiches im Süden die gesamte Fläche des 
ehemaligen amerikanischen Militärstandorts „Anderson Barracks & Housing Dexheim“.  

Hierbei handelt es sich um einen teilweise bebauten, aber zurzeit nicht mehr bewohnten, aber 
in Teilen noch genutzten ehemaligen Kasernenstandort, der von unterschiedlichen Freiflächen 
und Gehölzbereichen durchzogen ist. 

Für den vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz untersucht wurde der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Rhein-Selz-Park, II / Rechenzentrum“ und seine nähere Umgebung bis zu ei-
nem Abstand von 100 m als Pufferzone. Das Untersuchungsgebiet kann der nachfolgenden 
Abbildung 1 entnommen werden.  

Besonders kennzeichnend im Untersuchungsgebiet sind ausgedehnte trockene Hochstauden-
fluren im Wechsel mit vegetationsarmen sandigen Aufschüttungsbereichen und einzelnen da-
zwischenliegenden Gebüschen, vereinzelt auch Bäumen und Baumgruppen im nordöstlichen 
Teil. Hier befindet sich zurzeit eine Offroad-Strecke, die mit zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen 
genutzt wird. Im mittleren und westlichen Bereich des Untersuchungsgebietes prägen große 
versiegelte Freiflächen und verlassene Gebäude das Gebiet. Auf den Freiflächen zwischen den 
Gebäuden stocken Gehölz- und Baumbestände. 

Die Umgebung des Plangebiets ist geprägt durch eine weitläufige und mit nur wenigen linearen 
Gehölzstrukturen begleitete Agrarlandschaft mit vorwiegend ackerbaulicher Nutzung. Im Nord-
osten und Nordwesten grenzen Flächen an das Plangebiet, in denen Grünland und Gehölze 
vorhanden sind. Südlich der ehemaligen Kaserne verläuft die B 420. 

 

 

Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (LANIS 2024, verändert) 



L.A.U.B. GmbH – Proj.-Nr. 16/24 B-Plan „Rhein-Selz-Park II / Rechenzentrum“  saP 

 

  - 8 - 
 

3. Vorgehensweise und Methodik 

3.1 Vorgehensweise und Fragestellung 

Die entscheidende Fragestellung für die vorliegende Artenschutzprüfung ist bereits in den ein-
leitenden Kapiteln 1.1 und 1.2 dargestellt worden. In Bezug auf den Artenschutz müssen fol-
gende Aspekte behandelt werden: 

• Die Verbreitung und Häufigkeit der artenschutzrechtlich relevanten Arten im Wirkungs-
bereich des Vorhabens muss ermittelt werden. Relevant sind hierbei nur europarecht-
lich geschützte Arten, da nur sie den unter 1.2 dargestellten artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen unterliegen. Die Grundlage hierzu bilden im Jahr 2024 durchge-
führten faunistischen Erhebungen.  

• Es ist der Tatbestand der Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrechtlich 
relevanter Arten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu prüfen. 

• Im Hinblick auf das Störungsverbot ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu prüfen, ob 
sich Störungen für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder wildlebende Vogelar-
ten ergeben können, die den Bestand der Tiere betreffen und den Erhaltungszustand 
ihrer lokalen Populationen verschlechtern könnten. 

• Unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 5 BNatSchG ist bei zulässigen Eingriffen zu prü-
fen, ob Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Arten des Anhangs IV der FFH-RL oder 
europäischer Vogelarten im Sinne § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG im Einflussbereich des 
Vorhabens vorkommen und beeinträchtigt werden können. Das Verbot des § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht verletzt, soweit die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

• Es ist zu prüfen, ob die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG für Pflan-
zen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie eintreten könnten. Im vorliegenden Fall konn-
ten Vorkommen von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgrund der Vorkennt-
nisse aus bereits vorliegenden Untersuchungsergebnissen aus dem Jahr 2015 und dem 
Wissen um die im Gebiet vorhandenen Biotopstrukturen von vorneherein ausgeschlos-
sen werden. 

• Falls ein Verbotstatbestand nicht auszuschließen ist, ist abzuprüfen, inwiefern eine Aus-
nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach § 67 BNatSchG gewährt 
werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine Begründung zum Vorliegen der Aus-
nahmevoraussetzungen, insbesondere zu zumutbaren Alternativen und zur Frage des 
Erhaltungszustands betroffener Arten als Folge des Vorhabens, erforderlich. 

 

3.2 Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Den Vorgaben des § 44 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4 BNatSchG folgend gelten die artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände für sämtliche besonders geschützten Arten, § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG gilt nur für die streng geschützten Arten und die wildlebenden Vogelarten. Mit Blick 
auf § 44 Abs. 5 BNatSchG beschränkt sich die artenschutzrechtliche Prüfung auf die Arten 
des Anhangs IV der FFH-RL und auf die wildlebenden Vogelarten. Die übrigen, nur national 
besonders und streng geschützten Arten unterliegen der Eingriffsregelung und sind daher im 
Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht zu berücksichtigen. 
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3.3 Methodik und Datengrundlagen 

Die Datengrundlage zu Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten im Wirkungsbereich 
des geplanten Vorhabens wurde durch Bestandaufnahmen artenschutzrechtlich relevanter Ar-
ten, für die eine vorhabenbedingte Betroffenheit nicht von vorneherein ausgeschlossen wer-
den kann, ermittelt. Die Ergebnisse der im Jahr 2015 durchgeführten Kartierungen (LAUB 
2015) zum damaligen Bebauungsplan „Rhein-Selz-Park“ wurden bei der Auswahl des Unter-
suchungsprogramms und den -methoden berücksichtigt. Der Untersuchungsumfang wurde im 
Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Relevant sind hierbei folgende Arten und Artengruppen: 

 

Fledermäuse  

Die Fledermausfauna wurde mittels Detektorbegehungen, dem Einsatz von Horchboxen sowie 
der Kontrolle von Gebäuden und Bunkern auf Fledermausbesatz und -spuren erhoben. Zudem 
erfolgte eine Kartierung von Spalt- und Höhlenbäumen, die für Fledermäuse potenzielle Quar-
tierstandorte darstellen könnten.  

Am 3. und 4. April sowie am 14. September 2024 wurde der Gebäude- und Baumbestand des 
Untersuchungsgebietes auf potentiell geeignete Fledermausquartiere und Hinweise von Quar-
tiernutzung wie das Vorhandensein von Fledermauskot unter potentiell geeigneten Quartieren 
hin durch zwei Personen parallel untersucht. 

Bei der anschließenden Begehung des Gebietes wurden die als potentiell relevant erachteten 
Strukturen mit Quartierpotential während der Ausflugszeit auf ausfliegende Fledermäuse hin 
überprüft. Weiterhin wurde auf Hinweise geachtet, die auf Fledermauskolonien bzw. Wochen-
stubenquartiere schließen lassen wie beispielsweise zielgerichtet anfliegende Fledermäuse 
als Hinweise nahe gelegener Quartiere, Sozialrufe von Tieren, sowie hohe Anzahl jagender 
Fledermäuse kurz nach Ausflugszeit. Weiterhin wurde das gesamte Untersuchungsgebiet im 
gleichen Zeitraum mit einem Handdetektor (Pettersson D240X) abgegangen. Um Rück-
schlüsse über die Bedeutung des Gebiets für Fledermäuse zu ermöglichen, wurden dabei zu-
sätzlich Sichtbeobachtungen notiert (ob Jagd- oder Transferflug).  

An 6 Standorten wurden stationäre Aufnahmesysteme (ecoObs Batcorder) angebracht, die 
über einen zusammenhängenden Zeitraum von jeweils 3 Nächten (15-17. Juni, 27-29. Juli, 
17-19. August) aktiviert waren. Die akustischen Aufnahmen wurden mittels spezieller Software 
(bcDiscriminator; bcAnalyze) zur Artbestimmung analysiert. 

Zusätzlich wurden am 16. Juni und am 28. Juli morgendliche Schwärmkontrollen an den Ge-
bäuden durchgeführt. Wochenstuben lassen sich in der Morgendämmerung nachweisen, da 
die meisten Fledermausarten bevor sie in ihr Quartier einfliegen um die Einflugöffnung des 
Quartieres "schwärmen". 

 

Tabelle 1: Termine und Wetterbedingungen der Fledermauskartierung 

Datum Uhrzeit 
Temp 
[°C] 

Wind 
[bft] 

Bewölkung [%] Kartierung 

03.04.2024 8-16:30 7-10 1-3 75 Baum- und Gebäudekontrolle 1 

04.04.2024 8-16:30 15 1-3 75 Baum- und Gebäudekontrolle 2 

15.06.2024 21-24 19-14 1-2 0 Detektorbegehung 1 

27.07.2024 21-24 20-19 1-4 80 (hohe Luftfeuchtigkeit) Detektorbegehung 2 

14.09.2024 18-22 16-11 1-2 20 Detektorbegehung 3 + Gebäudekontrolle 3 

16.06.2024 2-7 14-13 1 0 Schwärmkontrolle 1 

28.07.2024 2-7 15 1-3 25 Schwärmkontrolle 2 
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Brutvögel 

Zur Erfassung der Brutvögel wurde im Untersuchungsgebiet eine flächendeckende Revierkar-
tierung nach FISCHER et al. (2005) durchgeführt. Die Untersuchungen wurden im Zeitraum 
März bis Ende Juni 2024 durchgeführt. Die Termine der sieben Begehungen (2 Nachtbege-
hungen) für Brutvogelkartierungen sowie die Wetterbedingungen sind der folgenden Tabelle 1 
zu entnehmen. 

 

Tabelle 1: Termine und Wetterbedingungen der Brutvogelkartierungen 

Datum Uhrzeit 
Temp [°C] Wind 

[bft] 
Bewölkung 
[%] 

Kartierung 

25.03.2024 6-12 8-11 1-3 20 Brutvögel 1 

18.04.2024 16-23 2-7 1-3 80 Nachtkartierung 1 & Horstkartierung 

23.04.2024 5:30-12 0-11 1-3 20 Brutvögel 2 

30.04.2024 5-12 17-26 1-3 0 Brutvögel 3 

26.05.2024 4:30-11 12-23 1-4 25 Brutvögel 4 

12.06.2024 21-2 7-18 1-3 20 Nachtkartierung 2 

25.06.2024 4:30-11 17-29 1-3 0 Brutvögel 5 

 

Reptilien und Amphibien 

Die Erfassung von Amphibienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie erfolgte durch Sicht, 
Verhören, Laichsuche, Keschern sowie den Einsatz von Kleinfischreusen an den Gewässern 
des Untersuchungsgebietes. Dazu wurden zwei Begehungen im März und Mai 2024 durchge-
führt. Die Erfassungen erfolgten am 25.03. und 26.05.2024, zudem wurden die Gewässer op-
tisch im Rahmen der avifaunistischen Erfassungen auf Vorkommen von Amphibienarten kon-
trolliert. 

Die Kartierung von Reptilienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie erfolgte in Anlehnung an 
ALBRECHT et al. (2014) als optische Erfassung in allen potenziell geeigneten Lebensräumen 
im Rahmen von 7 Begehungen bei geeigneten Wetterverhältnissen. Aufgrund der gut zugäng-
lichen und übersichtlichen Geländestrukturen und der erforderlichen längeren Vorlaufzeit bis 
zur Wirkung von künstlichen Verstecken, wurden keine Schlangenbrettern ausgelegt. Für Rep-
tilien geeignete Verstecke (wie z.B. Holzbretter, Dämmplatten usw.) wurden umgedreht und 
auf Reptilienvorkommen untersucht. Ebenso wurden geeignete Sonnplätze gezielt aufgesucht 
und kontrolliert. Die Begehungen fanden am 25.03., 18.04., 23.04., 30.04., 26.05., 12.06.und 
30.08.2024 statt. 

 
Tabelle 2: Termine und Wetterbedingungen der Amphibien- und Reptilienkartierungen 

Datum Uhrzeit Temp 
[°C] 

Wind [bft] Bewölkung [%] Artengruppe 

25.03.2024 13-18 8-11 1-3 20 Amphibien 1 & Reptilien 1 

18.04.2024 10-16 2-7 1-3 80 Reptilien 2 

23.04.2024 10-15 13 1-3 20 Reptilien 3 

30.04.2024 9-11, 14-15 17-26 1-3 0 Reptilien 4 

26.05.2024 9-12, 15-18 18-24 1-4 0 Amphibien 2 & Reptilien 5 

12.06.2024 8-14 17-23 1-3 20 Reptilien 6 
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Datum Uhrzeit Temp 
[°C] 

Wind [bft] Bewölkung [%] Artengruppe 

30.08.2024 8-14 19-27 1-3 0 Reptilien 7 

 

Haselmaus 

Die Erfassung der Haselmaus, einer Bilchart, die in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt wird, 
erfolgte durch die Installation von 30 künstlichen Neströhren und die anschließende regelmä-
ßige Kontrolle auf von der Art gebaute Nester. Die Haselmaus-Neströhren wurden im April 
2024 ausgebracht und Mitte September 2024 das letzte Mal kontrolliert und danach abgebaut. 

 

Wirbellose 

Die Erfassung der Wirbellosen erfolgte an vier Terminen jeweils im Anschluss an die Brutvo-
gel- und Reptilienerfassungen zwischen Ende März und Ende August 2024. Neben der Erhe-
bung von im Untersuchungsgebiet vorkommenden Tagfalter- und Heuschreckenarten lag ein 
Schwerpunkt bei der Kontrolle auf ein Vorkommen der FFH-Anhang IV-Art Nachtkerzen-
Schwärmer. Dazu wurden potenzielle Eiablagepflanzen bzw. Fraßpflanzen der Larven gezielt 
auf Eier und Raupen der Art abgesucht. 

Tabelle 3: Termine und Wetterbedingungen der Kartierung von Wirbellosen 

Datum Uhrzeit Temp [°C] Wind [bft] Bewölkung [%] Artengruppe 

23.04.2024 13-16 18 1-3 0 Wirbellose 1 

30.04.2024 13-16 17-26 1-3 0 Wirbellose 2 

26.05.2024 12-16 12-23 1-4 25 Wirbellose 3 

30.08.2024 14-17 25-27 1-3 0 Wirbellose 4 

 

Weitere Arten  

Am 30.04. und 25.07.2024 erfolgte auch eine gezielte Kartierung nach Bilchen in den Gebäu-
den und auf Feldhamstervorkommen in den an das Plangebiet angrenzenden Ackerflächen. 
Es konnten keine Nachweise der Arten erbracht werden.  

Ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten nach Anhang IV der FFH-Richt-
linie ist auszuschließen, da ihnen im Vorhabenbereich und seinem Umfeld keine potenziellen 
Lebensräume zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für die im MTB 6115 (Undenheim), in dem 
der Vorhabenbereich liegt, bereits festgestellten Arten Eremit, Feldhamster und Grüne Fluss-
jungfer (vgl. LfU 2024). 

Tabelle 4: Termine und Wetterbedingungen der Kartierung von Bilchen 

Datum Uhrzeit Temp [°C] Wind [bft] Bewölkung [%] Artengruppe 

30.04.2024 8-15 17-25 1-3 0 Bilche 1 

25.07.2024 8-16 25 1-4 0 Bilche 2 

 

Vegetation 

Die vorhabenbedingt beanspruchten Flächen verfügen nicht über ein Lebensraumpotenzial für 
Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
eingriffsbedingten Ausgleichsbedarfs hat eine Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Gebiet 
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stattgefunden (vgl. Grünordnungsplan (LAUB 2025). Im Zuge der Biotoptypenkartierung konn-
ten keine Pflanzenarten festgestellt werden, die vor dem Hintergrund der Vorgaben des ge-
setzlichen Artenschutzes besonders zu berücksichtigen sind. 

 

4. Beschreibung und Wirkung des Vorhabens 

4.1 Beschreibung des Vorhabens 

Der Bebauungsplan für das geplante Rechenzentrum umfasst, bis auf einen kleinen Teil im 
Süden, das gesamte Gelände der ehemaligen US-Liegenschaft.  
Für die Umsetzung des geplanten Rechenzentrums inklusive der für den Betrieb erforderlichen 
Infrastrukturen werden verschiedene Sondergebiete ausgewiesen. Die Sondergebiete werden 
durch private Verkehrsflächen erschlossen. Im Zentrum wird eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesen. Weitere private Grünflächen mit Pflanzbindun-
gen rahmen die Sondergebiete gegenüber der umgebenden Landschaft ein. Zur Eingriffsmi-
nimierung wird der vorhandene Baumbestand im Bereich der Bauverbotszone entlang der B 
420 zum größten Teil zum Erhalt festgesetzt.  
Für die Niederschlagswasserbewirtschaftung wird das vorhandene Rückhaltebecken im Nor-
den als Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
festgesetzt. Die beiden vorhandenen Rückhalten an der B 420 sollen in die Niederschlags-
wasserbewirtschaftung eingebunden werden und werden entsprechend in der privaten Grün-
fläche ausgewiesen. Im Norden sind weitere Flächen für Versickerungsbecken vorgesehen. 
Zwischen dem Sondergebiet F und Sondergebiet I wird eine Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Hier soll ein 
neuer Teich als Ersatz für den vorhandenen Schönungsteich entstehen. 
 
Aus der nachfolgenden Abbildung kann die Abgrenzung des Bebauungsplans „Rhein-Selz-
Park II / Rechenzentrum“ entnommen werden.  
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Abb. 2: Abgrenzung des B-Plangebiets „Rhein-Selz-Park II / Rechenzentrum“ (Stadt.Quartier 2025) 
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4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Von dem Vorhaben gehen verschiedene Wirkungen aus, die Einfluss auf das Vorkommen und 
die Verbreitung artenschutzrechtlich relevanter Arten haben können. Sie sind im Folgenden 
getrennt nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen beschrieben. Die Wirkungsfak-
toren werden anhand ihrer Art, Intensität, Reichweite und Dauer bzw. zeitlichen Wiederkehr 
beschrieben. 

4.3 Baubedingte Wirkungen 

Hierzu gehören solche Wirkfaktoren, die mit der Durchführung von Baumaßnahmen einherge-
hen. 

• Flächenbeanspruchung 

Durch baubedingte Flächenbeanspruchungen, z.B. Nutzungen als Baustreifen, Bau-, Lager- 
oder Rangierflächen kann es zu Zerstörungen oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen 
über die anlagebedingt (durch die Bebauung) beanspruchten Flächen hinauskommen. Diese 
Nutzungen bzw. Eingriffe sind zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf die Baustellenberei-
che beschränkt. Grundsätzlich ist eine Wiederherstellung betroffener Biotop- und Nutzungs-
strukturen in den temporär beanspruchten Flächen möglich. Im vorliegenden Fall erfolgen die 
Erschließung und Bebauung des Geländes in zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten 
und über einen Zeitraum von mehreren Jahren.  

• Stoffeinträge 

Die Bautätigkeit ist mit Erdbewegungen verbunden. In bestimmten Fällen kann es in diesem 
Zusammenhang zu Veränderungen von Lebensräumen im Umfeld der Baustellen durch Ein-
träge von Nährstoffen kommen (Ruderalisierung). 

Im vorliegenden Fall werden solche potenziellen Veränderungen durch die eigentliche Flä-
cheninanspruchnahme überlagert, da sämtliche vegetationsarmen oder mageren Standorte 
im Bereich des Plangebiets vorhabenbedingt überplant werden. Flächen, die an das Plangebiet 
angrenzen, sind nicht als empfindlich gegenüber Nährstoffen einzuschätzen (landwirtschaftli-
che Nutzung). Es handelt sich im angrenzenden Umfeld um Grünland- und Ackerflächen, ver-
einzelt Gehölze, die allerdings bereits ruderalisiert und Stoffeinträgen ausgesetzt sind. 

• Baubedingte akustische und optische Störwirkungen 

Die Bautätigkeit ist mit Maschinenbetrieb und daraus resultierenden Lärmemissionen verbun-
den, weiterhin mit visuellen Störwirkungen auf Lebensräume bzw. Arten im Umfeld der Bau-
stelle, durch Fahrzeuge und Maschinen sowie die Anwesenheit von Baupersonal. Dadurch 
kann es zu Beeinträchtigungen von Vorkommen störempfindlicher Arten im Umfeld der Bau-
stelle kommen. Diese Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase und die jeweiligen 
Bauabschnitte beschränkt. Bei der Bewertung der Beeinträchtigungen sind die vorhandenen 
Vorbelastungen (hier v.a. durch die gewerblichen und siedlungstypischen Nutzungen sowie die 
Offroadstrecke im Vorhabengebiet selbst sowie im Umfeld und Straßenverkehr der B420) zu 
beachten. 

• Unmittelbare Gefährdung von Individuen 

Bei Eingriffen in Vegetationsflächen und Gehölze können Tiere getötet und verletzt oder deren 
Entwicklungsstadien zerstört werden. Dieses Risiko betrifft Entwicklungsstadien wie z.B. Vo-
geleier, weiterhin Tierindividuen, die nicht aus dem Eingriffsbereich flüchten können, z.B. 
Jungvögel in Nestern. 

Möglich sind darüber hinaus auch Verkehrsopfer durch den baubedingten Fahrzeug- und Ge-
räteeinsatz im Vorhabengebiet. Dieses Risiko ist auf weniger mobile und nicht flugfähige Arten 
wie z.B. Amphibien, Reptilien oder Wirbellose beschränkt. Im Aktivitätszeitraum der Tiere sind 
die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zu gering, um zu einem direkten Kollisionsrisiko für 
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flugfähige Wirbeltiere (Fledermäuse und Vögel) zu führen. 

 

4.4 Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 

Zu den anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zählen die dauerhafte Flächeninanspruch-
nahme, die damit verbundenen Lebensraumverluste, optische und akustische Störwirkungen, 
Auswirkungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt, Auswirkungen auf den Lebensraumverbund 
sowie die mögliche direkte Gefährdung von Individuen. 

• Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust 

Zu den anlagebedingten Wirkungen zählt die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch das 
Vorhaben. Es wird davon ausgegangen, dass fast die gesamte Plangebietsfläche mit einer 
Größe von 55 ha vorhabenbedingt beansprucht bzw. verändert wird. Lediglich im Bereich der 
Bauverbotszone (30 m Streifen) entlang der B 420 kann ein Großteil der vorhandenen Gehölz-
strukturen erhalten werden. 

• Stoffeinträge 

Im Bereich des Plangebiets sowie in seinem näheren Umfeld sind keine aquatischen oder ter-
restrischen Lebensräume ausgeprägt, die sensibel auf einen betriebsbedingten Stoffeintrag 
reagieren würden. Somit sind keine vorhabenbedingten habitatverändernden Auswirkungen 
durch Stoffeinträge zu befürchten. 

• Akustische Wirkungen (Verlärmung) 

Schallimmissionen können nachhaltig negative Einflüsse auf Tierindividuen und -populatio-
nen haben. Die Mehrheit der gut dokumentierten Effekte betrifft die Vogelwelt. Reaktionen auf 
Lärm sind artspezifisch unterschiedlich und weiterhin abhängig von Intensität, Art und Dauer 
des Lärms (vgl. u.a. GARNIEL et al. 2007). 

Im Zusammenhang mit den denkbaren Auswirkungen durch Lärm sind die bestehenden Vor-
wirkungen zu berücksichtigen. Das Plangebiet wird aktuell bereits in Teilbereichen genutzt. So 
wird im Plangebiet u.a. zurzeit eine Offroadstrecke betrieben, die zu einer zumindest zeitwei-
sen Verlärmung führt. Auch andere Nutzungen des Plangebiets sind bereits als Vorwirkungen 
vorhanden. Im mittleren und nordöstlichen Bereich bestehen gewerbliche Nutzungen (z.B. Gar-
tenbaubetrieb Seib). Im westlichen Teil, finden in regelmäßigen Abständen Übungen von Spe-
zialkräften der Polizei statt.  

Der betriebsbedingte Lärm nach Umsetzung des Bebauungsplans im Bereich des Gewerbe-
gebietes dürfte sich nicht besonders von den zurzeit bestehenden akustischen Störwirkungen 
unterscheiden. Es ist sogar damit zu rechnen, dass die betriebsbedingten Störwirkungen zu-
mindest in ihrer Intensität (Lautstärke) eher zurückgehen werden. Die Lüftungsanlagen auf 
den Dächern der Rechenzentren laufen durchgängig und geben gleichmäßige Emissionen ab. 
Der Gewöhnungseffekt z.B. von Vögeln ist hoch. 

Bei dem zu prognostizierenden betriebsbedingten Lärm handelt es sich nicht um Dauerlärm. 
Dies bedeutet, dass keine Maskierung der Kommunikation zwischen Arten zu befürchten ist 
(vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010). Die Effekte solcher Lärmwirkungen sind im Zusammenhang 
mit optischen Wirkungen zu beurteilen, sie lassen sich eher durch artspezifische Fluchtdistan-
zen (gegenüber Störreizen wie Menschen oder natürlichen Feinden) beschreiben als durch 
Schallpegel-bezogene Kriterien (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010). Auch diese Fluchtdistanzen 
sind von Art zu Art unterschiedlich. 

Amphibien und Reptilien werden als vergleichsweise weniger lärmempfindlich eingestuft. Im 
vorliegenden Fall sind keine Verlärmungen zu erwarten, die die akustische Kommunikation 
von Amphibien wesentlich behindern könnten. Auch für Fledermäuse ist aufgrund ihrer nächt-
lichen Aktivität und der Entfernung potenzieller Quartiere nicht von relevanten Auswirkungen 
durch Lärm auszugehen. 
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• Optische Wirkungen 

Die entstehende Bebauung und die nachfolgende Nutzung des Plangebiets sind mit optischen 
Wirkungen verbunden. Als potenziell betroffen ist insbesondere die Gruppe der Vögel zu be-
trachten, wobei die Empfindlichkeiten artspezifisch unterschiedlich sind. Für viele Arten liegen 
Angaben zu artspezifischen Fluchtdistanzen gegenüber Störreizen wie Menschen oder natür-
lichen Feinden vor (vgl. u.a. FLADE 1994, GASSNER et al. 2010). Die Anwendung dieser Flucht-
distanzen führt aber eher zu einer Überschätzung der Effekte, da bei diesen Werten keine Ge-
wöhnungseffekte gegenüber wiederkehrenden Störreizen berücksichtigt sind. 

Amphibien und Reptilien reagieren auf die Annäherung von Menschen und Fahrzeugen eben-
falls mit Flucht- und Meideverhalten, allerdings über relativ geringe Distanzen. Fledermäuse 
sind nachtaktiv und somit gegenüber optischen Effekten durch Beleuchtung Störwirkungen 
ausgesetzt. 

Auch bei der Bewertung der optischen Störwirkungen sind Vorbelastungen durch die aktuellen 
Nutzungen zu berücksichtigen, da das Untersuchungsgebiet auch aktuell durch Menschen ge-
nutzt wird (etwa als Offroad-Strecke oder durch Gewerbenutzungen in Teilflächen, vgl. Aus-
führungen zur Verlärmung). 

• Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und -verbund 

Beeinträchtigungen von Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten z.B. auf, wenn funkti-
onale Zusammenhänge von Lebensräumen gestört werden (z.B. Trennung von Brut- und Nah-
rungsräumen oder von Gewässer- und Landlebensräumen einer Tierart), wenn Wanderwege 
unterbrochen oder miteinander in Kontakt stehende Teilpopulationen durch ein Vorhaben von-
einander getrennt werden (Barriereeffekte). Weiterhin können sich Auswirkungen auf Artvor-
kommen insgesamt ergeben, wenn Teilpopulationen bestimmter Arten beeinträchtigt werden 
und dadurch die Gesamtpopulation unter eine für den Fortbestand notwendige Größe sinkt. 

Im vorliegenden Fall spielen v.a. die neu entstehenden Gebäude eine Rolle, wenn es um die 
Bewertung möglicher Zerschneidungswirkungen auf den Biotopverbund geht. Im Rahmen der 
Überplanung des Gebietes kommt es zu einer Beanspruchung von fast allen vorhandenen 
Habitatstrukturen. Die Bebauung und Erschließung des Geländes erfolgen jedoch über meh-
rere Bauabschnitte und zeitlich getrennt. Zwischen den Gebäuden und Verkehrsflächen ent-
stehen neue Grünflächen mit Baumstrukturen und Wasserflächen. Durch den Neubau der Re-
chenzentren und der Infrastruktur können Barriereeffekte entstehen. 

Im vorliegenden Fall sind mögliche Auswirkungen auf den Lebensraumverbund z.B. für nicht 
flugfähige Arten wie z.B. Reptilien denkbar. Da in größerem Maße auch in die Gehölzbestände 
eingegriffen wird, sind Auswirkungen auch für Vogelarten denkbar, die größere zusammen-
hängende Gehölzkomplexe besiedeln oder für Fledermausarten, die Gehölzzüge als Leitlinien 
für Nahrungsflüge oder Transferflüge zwischen Quartieren und Nahrungsräumen nutzen. 
Durch die abschnittsweise geplante Erschließung und Neustrukturierung des Gebietes können 
die Auswirkungen auf die betroffenen Artengruppen reduziert werden. 

• Unmittelbare Gefährdung von Individuen 

Neben der baubedingten Flächeninanspruchnahme können sich betriebsbedingte Gefährdun-
gen von Individuen geschützter Tierarten ergeben. In diesem Zusammenhang zu prüfen sind 
ggf. betriebsbedingte Gefährdungen durch die Kollision mit durchsichtigen oder spiegelnden 
Fassaden der entstehenden Gebäude. Durchsichtige oder spiegelnde Glasflächen können zu 
einem erhöhten Tötungsrisiko für anfliegende Vögel führen. Dieses Risiko ist abhängig von der 
Umgebung und der Gestaltung von Fassaden. Größere durchgehende Flächen erhöhen das 
Vogelschlagrisiko ebenso wie Bereiche, in denen sich attraktive Vogellebensräume spiegeln 
oder durch die solche für Vögel erkennbar werden. Im vorliegenden Fall ist das Vorhaben-
gebiet aufgrund der ausgeprägten Grünstrukturen als für Vögel attraktiver Lebensraum 



L.A.U.B. GmbH – Proj.-Nr. 16/24 B-Plan „Rhein-Selz-Park II / Rechenzentrum“  saP 

 

  - 17 - 
 

einzuordnen. Daher ist bei der Gestaltungsplanung der Außenfassaden auf das Risiko des 
Vogelschlags zu achten. Der Bebauungsplan beschränkt die Größe von zusammenhängen-
den Glasflächen, um das Vogelschlagrisiko zu minimieren.  

Zu beachten ist darüber hinaus der betriebsbedingte Verkehr. Wie für baubedingte Fahrzeug-
bewegungen sind auch betriebsbedingt vor allem Gefährdungen für flugunfähige Arten wie 
Reptilien oder Amphibien denkbar. Für flugfähige Vögel oder Fledermäuse würde ein Kollisi-
onsrisiko erst bei höheren Fahrgeschwindigkeiten ab ca. 40-50 km/h bestehen (vgl. STEIOF 

1996), so dass auch für diese Artengruppen die vorhabenbedingte Steigerung des Kollisionsri-
sikos mit Fahrzeugen ausgeschlossen werden kann. 

 

 

5. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung artenschutz- 
relevanter Beeinträchtigungen 

Ziel der Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrelevanten Beeinträch-
tigungen ist es, das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG von vorne-
herein auszuschließen. Solche Maßnahmen zielen meist auf die Vermeidung der Verbotstat-
bestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verbot der Gefährdung oder Tötung von Individuen 
und ihren Entwicklungsstadien) oder der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
(Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), ggf. auch 
auf die Vermeidung einer erheblichen Störung artenschutzrelevanter Arten im Sinne des § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ab. 

Neben den Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können auch „vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen“ in die Bewertung des Schädigungstatbestandes bzw. in die Bewertung 
des Erhalts der ökologischen Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG einbezogen werden. Die Länderarbeitsge-
meinschaft Naturschutz (LANA 2006) spricht in diesem Zusammenhang von „Maßnahmen zur 
Sicherstellung der ökologischen Funktionen betroffener Lebensstätten im räumlichen Zusam-
menhang“. Diese werden auch „funktionserhaltende Maßnahmen“ genannt. Die Idee orientiert 
sich an den Ausführungen der EUROPÄISCHEN KOMMISSION (2021), die solche Maßnahmen als 
“measures that ensure the continued ecological functionality of a breeding site/resting place” 
(“CEF measures”) bezeichnet hat. 

Von den funktionserhaltenden Maßnahmen sind Maßnahmen zu trennen, die ihre Wirkung 
nicht bereits mit dem Entstehen von Beeinträchtigungen entfaltet haben, also erst zu einem 
späteren Zeitpunkt wirksam werden. Solche Maßnahmen sind streng genommen nicht 
„funktionserhaltend“. Es handelt sich zwar noch um funktional verknüpfte Maßnahmen. Sie 
wirken aber erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Die entsprechenden Maßnahmen werden 
als FCS-Maßnahmen (FCS = favourable conservation status) bezeichnet. Sie dienen der Er-
haltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands für Arten, bei denen eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit nicht vermieden werden kann und sind daher Bestandteil 
der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung. Dies gilt auch für Maßnahmen, die zwar recht-
zeitig ihre Wirksamkeit entfalten, aber nicht im räumlichen Zusammenhang umgesetzt werden 
können (etwa Ausgleichsmaßnahmen, die außerhalb des artspezifischen Aktionsradius‘ einer 
Art umgesetzt werden und daher streng genommen nicht mehr geeignet sind, diesen räumli-
chen Zusammenhang zu wahren). 

Im Folgenden werden drei Maßnahmenkategorien vorgestellt, die geeignet sind, artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Dies sind: 

• Vermeidungsmaßnahmen im engeren Sinn. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, 
bestimmte artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch zeitliche oder 
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räumliche Beschränkungen von Eingriffen zu vermeiden. In den meisten Fällen 
kann hierdurch eine direkte Gefährdung von Individuen und ihren Entwicklungs-
stadien im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG abgewendet werden. 

• Verminderungsmaßnahmen. Durch diese Maßnahmen können z.B. Störwirkun-
gen (etwa durch Lärm, Licht oder die Anwesenheit von Menschen) gemindert 
werden, so dass keine erheblichen Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG eintreten. 

• Vorgezogene Ausgleichmaßnahmen / CEF-Maßnahmen: Diese Maßnahmen füh-
ren nicht zur Vermeidung oder Verminderung des Schadens am eigentlichen Ein-
griffsort. Sie dienen jedoch dem funktionalen Ausgleich möglicher Beeinträchti-
gungen, noch bevor sich diese auf die betroffenen Arten auswirken. Hierdurch 
wird ein Ausweichlebensraum geschaffen, der rechtzeitig zur Verfügung stehen 
und dem Ursprungshabitat mindestens gleichwertig sein muss, so dass das Le-
bensraumangebot für die betroffenen Arten im räumlichen Zusammenhang erhal-
ten bleibt. 

Im Sinne des Artenschutzes sind alle drei Maßnahmenkategorien als Vermeidungsmaßnah-
men anzusehen, soweit ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände hierdurch 
ausgeschlossen werden kann. 

Da für die Arten Zauneidechse und Pirol der räumlich-funktionale Zusammenhang nicht si-
chergestellt werden kann, wurde von der oberen Naturschutzbehörde die Erteilung einer Aus-
nahme gemäß § 45 Abs. 7 bzw. Befreiung nach § 67 in Aussicht gestellt.  

Im Zusammenhang mit dem hier betrachteten Projekt sind die nachfolgend beschriebenen 
Maßnahmen erforderlich, um artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen zu vermei-
den, zu mindern oder auszugleichen. 

 

5.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V1  Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen 
von Vegetationsflächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Ge-
wässern 

Baubedingte Flächenbeanspruchungen sind auf das unbedingt Notwendige zu be-
schränken, ebenso Beschädigungen von Lebensräumen bzw. Strukturen wie z.B. Ge-
hölzen durch Bauarbeiten, z.B. durch Verdichtungen des Untergrundes, Befahren des 
Wurzelbereichs von Gehölzen oder Beschädigungen oberirdischer Pflanzenteile.  

Als allgemeine Maßnahme zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme soll zur Er-
richtung der Infrastruktur – soweit mit der Planung vereinbar – bau- und anlagebedingt 
auf das vorhandene Wege- und Straßennetz zurückgegriffen werden. Baubedingt not-
wendige Lager- oder Baustelleneinrichtungsflächen sollten ebenfalls auf schon ver-
siegelten Flächen des Vorhabenbereichs angelegt werden, um Vegetationsstrukturen 
(v.a. Gehölze) während der Bauzeit zu schonen. 

Durch die Festsetzung von Bäumen und Sträuchern zum Erhalt kann eine Minimierung 
von Eingriffen in Baumreihen, Baumhecken und sonstige lineare Gehölzstrukturen im 
südlichen Randbereich des Geltungsbereiches und ihrem Umfeld erreicht werden.  

 
V2  Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

Maßnahmen zur Beseitigung der Krautschicht und des Oberbodens, auch Ertüchti-
gungsarbeiten, sind außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender Vogelarten 
(Zeitraum Eiablage und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere) durchzuführen, d.h. im 
Winterhalbjahr im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar. Flächen, die im 
Winter geräumt werden, sind bis zum Beginn der Inanspruchnahme durch geeignete 
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Maßnahmen (z.B. Grubbern, Vergrämung durch Flatterbänder) vegetationsfrei zu hal-
ten, damit sich keine Brutvögel darauf ansiedeln. 
Erforderliche Baumfällung und Gehölzrodungen müssen ebenfalls im Winterhalbjahr 
im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar durchgeführt werden, damit 
keine Gelege oder Nester baubedingt zerstört werden.  
Durch die Maßnahme wird vermieden, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG (vermeidbare Gefährdung bzw. Tötung von Individuen und Entwicklungs-
stadien) für in betroffenen Bereichen brütende Vogelarten eintritt.  

 
V3 Ökologische Baubegleitung 

Es ist eine ökologische Baubegleitung einzurichten, die sicherstellt, dass beim evtl. 
Rückbau, dem Umbau und der Sanierung von Gebäuden keine Gebäudebrüter oder 
Fledermausarten unmittelbar gefährdet werden. Diese Maßnahme gilt für alle Gebäude 
und Gebäudestrukturen inkl. oberirdische Bunkern. Sollten ältere Höhlenbäume 
(Durchmesser >50 cm auf Höhe der Baumhöhle, vgl. LBV-SH) im Vorhabenbereich 
gefällt werden müssen, gelten für sie nicht nur die allgemeinen Vorgaben der Maß-
nahme V2 (Fällung zwischen dem 1. Oktober und 28./29. Februar), zudem müsste z.B. 
mittels Kontrolle mit einer Höhlenkamera festgestellt werden, dass sich zum Zeitpunkt 
der Fällung in den Höhlen oder Spalten keine Fledermäuse aufhalten.  
Sollte eine Inanspruchnahme von Gehölzbeständen innerhalb der Brutzeit wildleben-
der Vogelarten stattfinden müssen, muss die ökologische Baubegleitung zudem sicher-
stellen, dass in den Gehölzen Brutvorkommen rechtzeitig identifiziert und geschützt 
werden können. 
Die ökologische Baubegleitung ist bereits frühzeitig in die Ausführungsplanung und 
Bauablaufplanung inklusive Auswahl von Baustelleinrichtungsflächen mit einzubezie-
hen.  
Die Maßnahme ist erforderlich, um das Eintreten des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefährdung von Individuen) für Fledermäuse, Zau-
neidechsen und wildlebende Vogelarten als europarechtlich geschützte Arten zu ver-
meiden. 

 
V4 Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen 

Im Falle von bau- oder anlagebedingten Inanspruchnahmen von Bereichen, in denen 
Zauneidechsen vorkommen, werden Individuen der Art vor Durchführung der Eingriffe 
gefangen und in geeignete Lebensräume umgesiedelt. Die Schwerpunktvorkommen 
im Plangebiet liegen im Bereich der Offroadstrecke und entlang der nördlichen und 
nordöstlichen Gebietsgrenze. Die Tiere werden in Ersatzlebensräume verbracht, die 
im Rahmen von FCS-Maßnahmen für die Art optimiert werden (vgl. Maßnahme FCS 
2).  
Der Fang der Eidechsen sollte nach den Vorgaben von BLANKE (2004) und KOLLING et 
al. (2008) geschehen. Von Ihnen wird der Fang mit Hilfe von Schlingen als geeignetste 
Methode angeführt, da es beim Fang mit Hilfe von Fallen zur Tötung einzelner Tiere 
kommen kann und die Methode als ineffektiv gilt (MÖLLER 1996). KOLLING et al. (2008) 
wiederum weisen auf eine kombinierte Methode mit einer nicht zuziehenden Schlinge 
hin, die von ihnen als schonendste Fangmethode eingeschätzt wird. Nach dem Fang 
werden die Tiere möglichst schnell in ihren neu gestalteten Lebensraum umgesetzt, 
um den Reproduktions- und Überwinterungserfolg zu erhöhen (BLANKE 2004). 
Suche und Fang der Eidechsen werden am Vormittag, an heißen Tagen in den Mor-
genstunden durchgeführt, da die Erfassungswahrscheinlichkeit dann besonders hoch 
ist und die Tiere leichter und mit geringerem Abwehrverhalten gefangen werden kön-
nen (KORNDÖRFER 1992, LÖBF & LAFAO 1996). Um die Fangquote zu steigern, wer-
den dunkle Bretter (Schlangenbretter) ausgelegt (vgl. GRUSCHWITZ 2004, KORNDÖRFER 
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1992), die von den Eidechsen gerne zur Thermoregulation oder zum Verstecken da-
runter aufgesucht werden (IUS 2007). Der Fang beginnt im Idealfall schon im Frühjahr 
(ab März), wenn es einige Tage heiter und mild war, kann im Notfall aber auch in an-
dere Aktivitätsperioden der Tiere (bis etwa September) verlagert werden. Ein späterer 
Fang führt dazu, dass die Jungtiere bei der Umsiedlung mitberücksichtigt werden müs-
sen.  
 

 

 

Abb. 3: Aktivitätsphasen der Zauneidechse (LAUFER 2014) 

 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 
Großflächige, transparente oder spiegelnde Fassaden mit einer zusammenhängenden 
Glasfläche von mehr als 20 m² sind zu vermeiden. Dort wo sie nicht vermeidbar sind, 
sind sie wie folgt auszuführen:  
Zur Vermeidung von Vogelschlag dürfen alle zusammenhängenden Glaselemente ei-
nen Reflexionsgrad von 10 % nicht überschreiten und müssen zusätzlich eine hoch 
wirksame, flächige Markierung aufweisen, bspw. Horizontale Streifen (mind. 3 mm breit 
in einem Abstand von max. 50 mm) oder vertikale Streifen (mind. 5 mm breit in einem 
Abstand von 100 mm) oder Punktmarkierungen (mit mind. 9 mm Punktdurchmesser in 
einem Abstand von max. 90 mm). Alternativ zulässig sind zudem Glasscheiben, welche 
einem Reflexionsgrad von unter einem Prozent aufweisen, wie z. B. transluzentes, mat-
tes oder strukturiertes Glas. Eckverglasungen sind grundsätzlich zu vermeiden. 

 
 

5.2 Verminderungsmaßnahmen 

V6  Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
In der Bauphase ist mit akustischen und optischen Störwirkungen auf Arten (v.a. Vögel, 
Fledermäuse) im Umfeld der Baustellen und Zuwegungen zu rechnen, insbesondere 
in Verbindung mit Maschinenbetrieb, Baustellenverkehr, der Anwesenheit von Bauper-
sonal, evtl. auch – im Fall einer Bautätigkeit bei Dunkelheit – durch stationäre Baustel-
lenbeleuchtung und Scheinwerfer der Baustellen- und Transportfahrzeuge.  
Baubedingte Lärm- und Lichtemissionen sind entsprechend der technischen Möglich-
keiten, z.B. durch Einsatz lärmoptimierter Maschinen und durch Abschirmung von 
Lichtquellen bei der Baustellenbeleuchtung (Einsatz von LED-Technik), soweit möglich 
zu reduzieren. 
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V7  Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
Es ist davon auszugehen, dass akustische und optische Emissionen im Vorhabensge-
biet überwiegend am Tag entstehen, so dass keine Effekte auf Fledermäuse zu erwar-
ten sind. Dauerhaft und somit auch in relevantem Maße störend für lichtempfindliche 
Fledermausarten (z.B. Braunes oder Graues Langohr, vgl. BRINKMANN et al. 2012) 
könnte sich aber die Beleuchtung von Straßen und Wegen sowie die von Gebäuden 
auswirken. 
Um die Eignung der bestehenden Leitlinien als Flugwege (Gehölze im Bereich der 30 
m Bauverbotszone) zu gewährleisten, muss die Straßenbeleuchtung auf das unbedingt 
notwendige Maß reduziert werden. Soweit möglich sollten vor allem in Nord-Süd-Rich-
tung verlaufende Straßen und Wege während der Nacht nicht beleuchtet werden, zu-
mindest aber parallel verlaufende lineare Gehölzstrukturen durch die Straßenbeleuch-
tung nicht angestrahlt werden, um die Erreichbarkeit der Nahrungsräume abzusichern. 
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insekten- und fledermausfreundliche 
Leuchtmittel zulässig. Diese sind mit einem Anteil kurzwelliger Strahlung von max. 25 
% (ultraviolette und blaue Lichtanteile) und einer Farbtemperatur CCT bis max. 3.000 
Kelvin oder darunter auszuführen. Die Abstrahlung der Leuchten ist zum Boden zu 
richten und auf Nutzflächen zu beschränken. 
 

V8  Integration von Kleintierdurchlässen in die Einfriedung 
 Zur Reduzierung der Barrierewirkung der vorgesehenen Zaunanlage mit Untergrab-

schutz sind entlang des Nordrandes des Grundstückes Kleintierdurchlässe für Amphi-
bien, Kleinwild und Reptilien vorzusehen: 

• Bei Mauern sind entsprechende Öffnungen in Bodenhöhe vorzusehen (je Öff-
nung: Mindesthöhe 15cm, Mindestbreite 20 cm), mindestens drei (3) Öffnungen 
je 25 lfm Mauerlänge. 

Die Kleintierdurchlässe sind auf einer Länge von 100 m an der Nordgrenze ab der 
nordwestlichen und nordöstlichen Grundstücksecke vorzusehen. Des Weiteren im Be-
reich (100 m Länge) der nördlich angrenzenden Retentionsfläche. 
Kleintierdurchlässe müssen regelmäßig (1–2-mal jährlich) gepflegt und gewartet wer-
den, um eine langfristige Funktion und Wirksamkeit zu gewährleisten 
 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte  
 Zur Reduzierung von unvermeidbaren Störwirkungen und Erhaltung von wichtigen 

Rückzugsräumen (Gehölzstrukturen, Gebäude) für planungsrelevante Artenvorkom-
men im Geltungsbereich, muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Entwicklung des 
Geländes in mehreren zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten erfolgen. Es 
dürfen maximal 3 Sondergebiet auf einmal errichtet werden. Die Bauabschnitte werden 
nacheinander bearbeitet. Der 1. Bauabschnitt beginnt im Westen und umfasst die Teil-
gebiete SO-A, SO-B und das Umspannwerk SO-U sowie erste Verkehrswege und 
Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung und Medienanbindung. Um die 
baubedingten Störungen zu mindern und den empfindlichen Tierarten die Möglichkeit 
zum Ausweichen in unbeeinträchtigte bzw. neu bebaute und begrünte Bereiche zu er-
leichtern ist vorgesehen, die Maßnahme in zeitlich getrennten Bauabschnitten auszu-
führen. Diese Vorgehensweise trägt maßgeblich zur Reduzierung der Beeinträchtigun-
gen und Erhöhung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit des Vorhabens dar. Die 
Rodungsmaßnahmen erfolgen jeweils außerhalb der Brutperiode (vgl. V2). 
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5.3 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG bzw. CEF-Maß-
nahmen ("continuous ecological functionality-measures", Maßnahmen zur Sicherung der kon-
tinuierlichen ökologischen Funktionalität1) werden durchgeführt, um Verbotstatbestände gem. 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. 

 

CEF 1: Herstellung von Brutlebensräumen für Brutvogelarten der Gebüsche (Nachti-
gall) 

Durch die Umstrukturierung des Geländes sind bis zu vier Reviere der Nachtigall bei 
Beseitigung der vorhandenen Heckenstrukturen betroffen. Für die Herstellung geeig-
neter Lebensräume für die Nachtigall gelten folgende fachliche Vorgaben (fachgut-
achterliche Einschätzung, da keine Angaben in LBM 2021):  
Flächenbedarf: mind. 30 m Hecke bzw. 300 m² Gebüsch Gesamtbedarf pro Revier.  
Innerhalb der mit CEF 1 gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist durch die Aussaat von 
regionalem Landschaftsrasen Grünland (UG 9) anzulegen. Weiterhin sind auf der Flä-
che 14 Gehölzgruppen aus 5-reihigen Pflanzungen mit Dornsträuchern (z.B. Hecken-
rose, Weißdorn, Brombeere, Holunder, Schlehe) auf einer Länge von mindestens 10 
m zu pflanzen. Die Pflanzdichte hat im Mittel mindestens eine Pflanze je 1,5 m pro 
Reihe zu betragen. Der Pflanzabstand zwischen den Reihen beträgt 1 m. In der mittle-
ren Pflanzreichen sind je Gehölzgruppe 4 bis 5 Heister vorzusehen. Der Pflanzabstand 
zwischen den jeweiligen Gehölzgruppen beträgt rund 6 bis 7 m. Für die Pflanzung sind 
gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 4 „Westdeutsches Bergland u. 
Oberrheingraben“ zu verwenden. 
Auf der Fläche sind zwei Vogelsitzstangen aufzustellen. 
Die Fläche ist extensiv durch ein- bis zweimalige Staffelmahd mit kurz- und langrasigen 
Bereichen zu pflegen. Ein Teil der Flächen soll als „Altgrasstreifen“ oder -fläche nur alle 
2-4 Jahre abschnittsweise gemäht werden und an den Gehölzen ist alle 10 bis 15 Jahre 
ein Pflegeschnitt durchzuführen. 
Flächenumfang: 0,2 ha 

 

CEF 2: Herstellung von künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter (Mehlschwalbe, Star) 

Maßnahmen im Geltungsbereich: 

Mehlschwalbe: Bevor das Gebäude mit den nachgewiesenen Schwalbennestern im 
mittleren Teil des Plangebietes zwischen SO-E und SO-D (vgl. Plan Nr. 5, landschafts-
planerischer Fachbeitrag) abgebrochen wird, ist im nordwestlichen Teil des geschütz-
ten Biotops (RRB Nord) ein Schwalbenturm mit einer Kapazität von 30 Nestern (z.B. 
Agrofor oder ähnliche) aufzustellen. Vor Baubeginn im 3. Bauabschnitt im nordöstli-
chen Teil des Geltungsbereiches ist ein zweiter Schwalbenturm mit einer Kapazität von 
30 Nestern in bereits fertiggestellte Grünflächen (private Grünfläche) nördlich von Teil-
sondergebiet SO A aufzustellen. Durch die Bereitstellung von Ersatzquartieren in zwei 
Teilbereichen des Geltungsbereiches stehen der Mehlschwalbe zu jedem Zeitpunkt 
Nistmöglichkeiten zur Verfügung.  

Die Standorte sind in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung und der unteren 
Naturschutzbehörde festzulegen.  

 

1  Dt. Übersetzung „Guidance document on the strict protection of animal species of community interest 
provided by the Habitats Directive 92/43/EEC, endgültige Fassung, Febr. 2007. 
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Star: Bevor mit der Baufeldfreimachung im Teilgebiet SO-B begonnen wird, muss ein 
Starenturm (Agrofor oder ähnliche) mit einer Kapazität von mind. 17 Nisthöhlen im 
räumlichen Zusammenhang in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung und 
der unteren Naturschutzbehörde aufgestellt werden. Als geeigneter Standort ist eine 
Fläche nördlich der Gehölzstrukturen am namenlosen Graben im nordöstlichen Teil 
des Geltungsbereiches anzusehen (RRB Nord.  

Zusätzlich sind 17 Nistkästen für den Star an Bäumen entlang des namenlosen Gra-
bens im Geltungsbereich und an Bäumen am Engelsklauergraben fachgerecht zu in-
stallieren.  

Vor Baubeginn des 3. Bauabschnittes im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches 
sind weitere 17 Nistkästen für den Star in der privaten Grünfläche nördlich von Sonder-
gebiet SO-A oder an den Rechenzentren SO-A und SO-B zu installieren.  
 

CEF 3: Herstellung von künstlichen Nisthilfen für den Grauschnäpper 

Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches:  
Vor Inanspruchnahme/Baufeldfreimachung im Teilsondergebiet SO-G sind drei künst-
liche Nisthilfen (Halbhöhle) an Bäumen im geschützten Landschaftsbestandteil (Ge-
markung Schwabsburg, Stadt Nierstein) anzubringen. Nach GASNER et al (2010) ist 
beim Grauschnäpper eine planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz von 20 m zu 
berücksichtigen. Zur Vermeidung von Störwirkungen müssen Bäume für die Anbrin-
gung der Nistkästen einen Abstand von mind. 30 m zum Außenrand des Rhein-Selz-
Park einhalten. Die Umsetzung der Maßnahme wird über einen städtebaulichen Ver-
trag gesichert. 

  
Abb. 4: Lage der CEF-Maßnahme 3 nördlich des Plangebietes (LANIS 2025) 
Ausgleichsbedarf: 1 Revier  
Ausgleichsfläche: An Bäumen nördlich des Rhein-Selz-Parks (3 Nisthilfen, Halb-
höhle).  
 

 

5.4 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 

Für die Arten Pirol, Kuckuck und Zauneidechse kann das Eintreten von Verbotstatbeständen 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Der räumlich funktionale Zusammenhang zwi-
schen den geplanten Ersatzhabitaten und dem Eingriffsbereich kann im vorliegenden Fall nicht 
sichergestellt werden. 
Daher wird für die genannten Arten eine Ausnahme nach § 45 bzw. eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG beantragt. Die obere Naturschutzbehörde hat die Erteilung der Ausnahme in 
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Aussicht gestellt. Folgende FCS-Maßnahmen (Favorable Conservation Status Measures) die-
nen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Populationen: 
 
FCS 1  Herstellung bzw. Optimierung von Brutlebensräumen für Pirol & Kuckuck sowie 

Saumentwicklung für die Zauneidechse 
Lage:    Teilfläche 1:  Flur 10, Flurstück 133 Gemarkung Mommenheim 

Flur 10, Flurstück 132 Gemarkung Mommenheim 
Teilfläche 2:  Flur 15, Flurstück 26 Gemarkung Lörzweiler 

Flur 15, Flurstück 27 Gemarkung Lörzweiler 
Flächengröße:   9.467 m² (Flurst. 133) 

8.216 m² (Flurst. 132) 
8.557 m² (Flurst. 26) 
5.222 m² (Flurst. 27) 

Nutzung:    Acker 
Flächenschutz:  kein Schutzgebiet nach Naturschutzrecht 

Südöstlich in ca. 950 m liegt das Landschaftsschutzgebiet 
„Rheinhessisches Rheingebiet“ 
Grünlandkartierung 2022 (Kreis Mainz-Bingen) hat eine Glattha-
ferwiese (EA1) und eine Magerwiese (ED1) in 200 m östlicher 
Richtung erfasst 

Vorgaben überge- 
ordneter Planungen:  Lage im Biotopverbundkonzept des Landschaftsplanes 2030  

(nur Mommenheimer Flächen) 
VG Rhein-Selz → Entwicklung von Halboffenlandstrukturen 
Regionaler Grünzug unmittelbar östlich angrenzend 
Bestehende Ausgleichsflächen östlich in 50 bis 300 m (Flügels 
bachniederung 

Entwicklungsziel: Im Anschluss an die vorh. Gehölzbestände: Herstellung eines 
buchtigen Waldsaums mit lockeren Gehölzbeständen & Ent-
wicklung von extensivem Grünland sowie Saumstreifenentwick-
lung für die Zauneidechse 

Umsetzung: Mit der Umsetzung ist unmittelbar nach Flächenerwerb zu be-
ginnen. Das Ersatzhabitat muss vor Inanspruchnahme der letz-
ten Baumbestände im Plangebiet funktionsfähig sein. Die 
Saumstreifen im Randbereich müssen als Ersatzhabitat für die 
Zauneidechse vor Beginn der Umsiedlung funktionsfähig sein. 

 
Ausgleichsfunktion für: 

SG Boden SG Wasser SG Klima/Luft SG Tiere/ Pflan-
zen 

SG Landschafts-
bild 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Zu 100% anre-
chenbar: Extensi-
vierung der Bo-
dennutzung (Um-
wandlung Acker 
Grünland) 

  Ersatzhabitat für 
die Arten Pirol, 
Kuckuck & Teiler-
satzhabitat für die 
Zauneidechse 

Abwechslungsrei-
che Grünland-
strukturen mit 
Gehölzen wirken 
sich positiv auf 
das Landschafts-
bild aus. 

 
 
Maßnahmenbeschreibung: 

Teilfläche 1, Mommenheim: Die südlich angrenzenden Gehölzstrukturen am Zornheimer Gra-
ben auf dem Flurstück (Flur 10, Flurstück 135) dienen der Einbindung der Ausgleichsfläche in 
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die vorhandenen Strukturen (Trittsteinbiotop) und zur Erhöhung der kurzfristigen Wirksamkeit 
der zu entwickelnden Flächen. Auf den Flurstücken 133 & 132, Flur 10 erfolgt eine Anpflan-
zung von schnellwachsenden Bäumen (z.B. Schwarz-Pappeln, Weiden) und artenreichen Ge-
hölzbeständen als buchtige Gehölzstruktur mit hohem Innen- und Außenrandanteil. Die Frei-
flächen werden durch Ansaat von regionalem Saatgut (UG 9) in Grünland umgewandelt. Am 
Übergang von Gehölz zur offenen Landschaft ist ein 5 m breiter Altgrasstreifen zu entwickeln. 
Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.  

Saumstreifenentwicklung Zauneidechse: Entlang der westlichen und südlichen Flurstücks-
grenze (Flurstück 133) ist ein 10 m breiter Saumstreifen zu entwickeln und extensiv zu pflegen. 
Es ist ein Mosaik aus unterschiedlichen Sukzessionsstadien (Altgrasstreifen) durch entspre-
chende Pflege (z.B. Streifenmahd) sicherzustellen. Auf dem Saumstreifen sind Totholzhaufen 
und Stammabschnitte zur Strukturanreicherung einzubringen. Grabbare Rohbodenstellen auf 
10% der Fläche des Saumstreifens sorgen für Eiablageplätze.   

Flächenanteil: ca. 328 m Länge x 10 m Breite = 3.280 m² 

 

  
Abb. 5: Acker im Mai 2025 Abb. 6: Baumbestände am Zornheimer Gra-

ben (Mai 2025) 

 

Teilfläche 2, Lörzweiler: Die westlich angrenzenden Gehölzstrukturen auf dem Flurstück (Flur 
14, Flurstück 67) am Flügelsbach dienen der Einbindung der Ausgleichsfläche in die vorhan-
denen Strukturen (Trittsteinbiotop) und zur Erhöhung der kurzfristigen Wirksamkeit der zu ent-
wickelnden Flächen. Auf den angrenzenden Flurstücken 26 & 27, Flur 15  erfolgt eine Anpflan-
zung von schnellwachsenden Bäumen (z.B. Schwarz-Pappeln, Weiden) und artenreichen Ge-
hölzbeständen als buchtige Gehölzstruktur mit hohem Innen- und Außenrandanteil. Die Frei-
flächen werden durch Ansaat von regionalem Saatgut (UG 9) in Grünland umgewandelt. Am 
Übergang von Gehölz zur offenen Landschaft ist ein 5 m breiter Altgrasstreifen zu entwickeln. 
Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.  

Saumstreifenentwicklung Zauneidechse: Entlang der umlaufenden Flurstücksgrenze (Flur-
stück 27+26 zusammengefasst) ist ein 10 m breiter Saumstreifen zu entwickeln und extensiv 
zu pflegen. Es ist ein Mosaik aus unterschiedlichen Sukzessionsstadien (Altgrasstreifen) durch 
entsprechende Pflege (z.B. Streifenmahd) sicherzustellen. Auf dem Saumstreifen sind Tot-
holzhaufen und Stammabschnitte zur Strukturanreicherung einzubringen. Grabbare Rohbo-
denstellen auf 10% der Fläche des Saumstreifens sorgen für Eiablageplätze.   

Flächenanteil: ca. 510 m Länge x 10 m Breite = 5.100 m² 
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Abb. 7: Rübenanbau im Mai 2025 Abb. 8: Baumbestände am Flügelsbach 

(Mai 2025) 

 
 
Ausgleichsbedarf: 2 Reviere Pirol (Mindestfläche 1,5 ha pro Revier). Da die naturnahe Gestal-
tung von Gehölzflächen auch den Wirtsvogelarten des Kuckucks dient, profitiert die Art von 
der Maßnahmenumsetzung für den Pirol.  
Hinweise zur Pflege:  
Pflegeziel ist ein lichter Gehölzbestand mit stufigem Aufbau (naturnaher Waldrand) mit krauti-
gem Offenland. 
Nach der Einsaat ist das Grünland für den Zeitraum von 2 Jahren durch eine Aushagerungs-
mahd zu pflegen. Je nach Wuchsstärke ist dieser Zeitraum ggf. zu verlängern. Nach der zwei-
schürigen Mahd ist das Mahdgut jeweils abzutragen und abzufahren. Angelegte Gehölzpflan-
zungen sind im Rahmen einer 3-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu unterzie-
hen. Die Pflege der Wiesenfläche ist durch Streifenmahd durchzuführen, damit immer auch 
Altgrasstreifen im Wechsel mit gemähten Flächen vorhanden sind.  
 
Erfolgskontrolle: 
Im Rahmen von 2 Begehungen/Jahr ist die Habitatentwicklung zu dokumentieren. Je Monito-
ringjahr ist ein Bericht vorzulegen. Missstände und Fehlentwicklungen in der Ersatzhabitatflä-
che sind aufzuzeigen und entsprechende Maßnahmen zur Optimierung zu formulieren und in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde umzusetzen. Das Monitoring ist zunächst 
für einen Zeitraum von 5 Jahren anzusetzen und kann entsprechend in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde verlängert werden. Die Monitoringdurchgänge sind im 1., 3. und 
5. Jahr nach der Herstellung durchzuführen. Bei Umsiedlung von Zauneidechsen in die Saum-
streifen ist ein Monitoring (3 Jahre) durchzuführen. 
 
Lageplan: 
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Anrechenbarkeit: 

Durch die Entwicklung von unterschiedlichen Biotopstrukturen sowie der extensiven Boden-
bewirtschaftung wirkt sich die Maßnahme positiv auf die Schutzgüter Boden und Tiere und 
Pflanzen aus. Die Ziele der Biotopverbundplanung des Landschaftsplanes werden aufgegrif-
fen und umgesetzt. Des Weiteren befinden sich mehrerer hochwertige Biotopstrukturen durch 
bereits umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe. Die angrenzenden Bach-
niederungen von Zornheimer Graben und Flügelsbach bieten geeignete Nahrungsflächen für 
den Pirol und andere Arten. Vorhandene Altbäume und Gehölzstrukturen an den angrenzen-
den Bachläufen dienen der Einbindung der zu entwickelnden Ausgleichsflächen und erhöhen 
die kurzfristige Wirksamkeit der Maßnahmen. Auf den zu entwickelnden Flächen erfolgen um-
fangreiche Neupflanzungen von auentypischen Baum- und Straucharten . Durch die Entwick-
lung von artenreichen Gehölz- und Baumstrukturen werden wertvolle Ersatzlebensräume für 
die Art geschaffen. Die zusätzliche Entwicklung von strukturreichen Saumstreifen dient als 
Ersatzhabitat für die Zauneidechse (in Verbindung mit Maßnahme FCS2) und als 

Fläche 1 

Fläche 2 
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Vernetzungsstruktur zwischen den Ausgleichsflächen im direkten Umfeld. Durch die Umset-
zung der Maßnahmen in einem zusammenhängenden Flächenkomplex profitieren auch zahl-
reiche weitere Arten der Halboffenlandschaften.   
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FCS 2: Anlage eines Ersatzhabitates für die Zauneidechse und Nutzungsexten-
sivierung von Intensiv-Acker 

 
Lage:     Flur 10, Flurstück 124 Gemarkung Mommenheim 
Flächengröße:   47.403 m² 
Aufteilung wie folgt:   1,3 ha Ersatzhabitat Zauneidechse  
    3,4 ha Maßnahmen für den Feldhamster 
Nutzung:    Acker 
Flächenschutz:  kein Schutzgebiet nach Naturschutzrecht 

Südöstlich in ca. 850 m liegt das Landschaftsschutzgebiet 
„Rheinhessisches Rheingebiet“ 
Grünlandkartierung 2022 (Kreis Mainz-Bingen) hat eine Glattha-
ferwiese (EA1) und eine Magerwiese (ED1) unmittelbar südöst-
lich angrenzend erfasst 

Vorgaben überge- 
ordneter Planungen:  Südlicher Teil des Flurstückes liegt im Biotopverbundkonzept  

des Landschaftsplanes 2030 VG Rhein-Selz → Entwicklung 
von Halboffenlandstrukturen 

Nördlicher Teil des Flurstückes liegt im Lebensraum Feldhams-
ter 

Regionaler Grünzug unmittelbar östlich angrenzend 
Bestehende Ausgleichsflächen südlich angrenzend 

Entwicklungsziel: Bodenextensivierung & Habitatentwicklung (Zauneidechse): Im 
südlichen Teil des Flurstückes und entlang des östlichen Au-
ßenrandes: Entwicklung magerer Gras-/Krautfluren in besonn-
ter Lage mit Saumstrukturen im Übergang zu pflanzender Ge-
hölzstrukturen, Zusätzliche Ausbringung von Totholzhaufen und 
Steinriegeln als Unterschlupf- und Sonnplätze und Schaffung 
von Rohbodenflächen. Auf der Nordfläche des Flurstückes feld-
hamsterfreundliche Bewirtschaftung und Extensivierung der Bo-
dennutzung gemäß FNP und LP-Vorgaben. 

Umsetzung: Das Ersatzhabitat für die Zauneidechse muss vor Baube-
ginn/Baufeldfreimachung hergestellt und funktionsfähig sein. Die 
feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung muss spätestens 3 
Jahre nach dem Eingriff umgesetzt sein. 

 
Ausgleichsfunktion für: 

SG Boden SG Wasser SG Klima/Luft SG Tiere/ Pflan-
zen 

SG Landschafts-
bild 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Zu 100% anre-
chenbar: Extensi-
vierung der Bo-
dennutzung (Um-
wandlung Acker 
Grünland, Boden-
extensivierung) 

  Ersatzhabitat für 
die Zauneidechse  

Abwechslungsrei-
che Grünland-
strukturen mit 
Gehölzen wirken 
sich positiv auf 
das Landschafts-
bild aus. 
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Abb. 9: Rübenanbau im Mai 2025 
 
Maßnahmenbeschreibung: 

Entsprechend der Ansprüche der Zauneidechse ist das Entwicklungsziel für das im Südteil des 
Flurstückes gelegene Ersatzhabitat ein strukturreicher, besonnter Lebensraum, der zur De-
ckung auch Gehölze aufweist. Entlang des südlichen und östlichen Außenrandes des Flurstü-
ckes ist ein Mosaik von lückigen und kurzrasig bewachsenen, besonnten Bereichen mit kleinen 
Ofenbodenstellen und locker mit Gehölzen bestandenen Bereichen anzustreben. Wichtige Be-
standteile eines Zauneidechsenhabitates sind Eiablage-, Sonn- und Versteckplätze. Von Be-
deutung ist die enge Verzahnung von offenen und dichter bewachsenen Bereichen. Die Schaf-
fung von gut besonnten Rohbodenstandorten für die Eiablage ist zwingend erforderlich 
(SCHLÜPMANN es al. 2011).  

Eine zusätzliche Ausbringung von Baumstandorten und sonnenexponierten Totholzhaufen 
und großen Wurzelstubben erhöht die Habitateignung und das Angebot von Sonn- und Ver-
steckplätzen vor allem in der Initialphase. Die Zauneidechse präferiert für die Thermoregula-
tion Holzstrukturen, aufgrund der guten Wärmeabsorption dieses Materials. 

Für die Umwandlung der intensiv genutzten Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland ist 
regionaltypisches Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 9 (Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland) zu verwenden. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.  

Die Grenzabstände nach dem Nachbarschaftsgesetz RLP sind bei Gehölzpflanzungen einzu-
halten. Das Ersatzhabitat ist entlang der Außenränder mit einem Reptilienschutzzaun (aus 
HDPE-Folie) zu umzäunen. Es werden auf dem Flurstück insgesamt 1,3 ha Fläche als Ersatz-
habitat für die Zauneidechse entwickelt und umzäunt.  

Auf dem Nordteil des Flurstückes erfolgt auf einer Gesamtfläche von 3,4 ha eine feldhamster-
freundliche Feldbewirtschaftung. Feldhamster benötigen neben deckungsreichen Weizenfel-
dern, geeignete Futterflächen aus Luzerne und Klee und besiedelt auch extensiv genutzten 
Grünlandsäume.  

Durch die kombinierte Maßnahmenentwicklung von Strukturen für Zauneidechse im Süden 
gemäß Biotopverbundkonzept des Landschaftsplanes und einer feldhamsterfreundlichen 
Feldbewirtschaftung im Nordteil der Fläche wird die Zieldarstellung aus dem Flächennutzungs-
plan (Lebensraum Feldhamster) und des Landschaftsplanes aufgegriffen und berücksichtigt. 

Für die Pflanzung sind gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 4 „Westdeutsches 
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Bergland u. Oberrheingraben“ zu verwenden. Für die Einsaat ist Saatgut aus der Herkunfts-
regi-on 9 („Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“) zu verwenden. 
 
Betroffene Populationsgröße Zauneidechse: 
Aufgrund der guten Zugänglichkeit und der guten Witterungsbedingen im Rahmen der 7 Be-
gehungen wird ein Korrekturfaktor von 6 nach LAUFER (2014) zur Bestimmung der Populati-
onsgröße angesetzt. Bei den 101 erfassten Individuen bedeutet dies eine Populationsgröße 
von mind. 606 Zauneidechsen. 
 
Flächenumfang der Ersatzfläche Zauneidechse:  

Nach LAUFER (2014) werden für die Ersatzflächenermittlung die adulten Individuen herange-
zogen und mit einem Faktor von 6 multipliziert. Für den Raumbedarf empfiehlt LAUFER (2014) 
„für eine adulte Zauneidechse 150 m² Lebensraum“. 

Im vorliegenden Fall wurden 31 adulte Zauneidechsen nachgewiesen. Dies ergibt einen Er-
satzflächenbedarf unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors von 6 im Umfang mindestens 
2,8 ha. Auf der Ausgleichsfläche stehen 1,3 ha zu Verfügung. Auf der östlich angrenzenden 
Ausgleichsfläche E2 werden weitere 0,33 ha und auf der westlich angrenzenden Ausgleichs-
fläche FCS1 0,33ha Ersatzhabitat für die Zauneidechse entwickelt.  

Auf den rd. 600 m in östlicher Richtung liegenden Ausgleichsflächen E3 (Gemarkung Lörzwei-
ler) werden 0,67 ha und auf der Fläche FCS1 (Gemarkung Lörzweiler) werden weitere 0,51 
ha Ersatzhabitate für die Zauneidechse angelegt. 

Nr. der Ausgleichsfläche Flächenumfang Zauneidechsenhabitat 

FSC 2 1,3 ha 

FCS 1 0,51 + 0,33 ha 

E3 0,67 ha 

E2 0,33 ha 

Gesamtsumme Zauneidechsenmaßnahmen 3,14 ha (erforderlich 2,8 ha) 

 

In Summe können 3,14 ha Ersatzfläche entwickelt werden. Der Bedarf ist damit gedeckt. Durch 
die vernetzenden Saumstrukturen auf den jeweiligen Ausgleichsflächen können sich die Rep-
tilien mit anderen Populationen austauschen und neue Habitate im Umfeld erschließen. 

. 
Die ideale Struktur des Gesamthabitates sollte folgende Verteilung der Strukturele-
mente aufweisen (laut BRÜGGEMANN (1990) & (BLAB et al. 1991)):  

• 15 % vegetationsfreie Flächen (Rohboden, Steinschüttungen, Totholzhaufen, 
Sandflächen),  

• 60% Krautvegetation (Altgrasflächen, Saumstreifen) und  

• 25 % Strauch- und Baumschicht. 
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Abb. 10: Prinzipskizze eines Zauneidechsenhabitates mit Überwinterungsmöglichkeit (LFU 
2020) 
 
Auf der Ausgleichsfläche sind demnach folgende Strukturen so zu verteilen, dass ein klein-
räumiger Wechsel der Einzelstrukturen entsteht: 

• Anpflanzung von Strauchgruppen aus heimischen Arten von je mindestens 100 m² ver-
teilt über das gesamte Habitat,  

• Entwicklung von 3-5 m breiten Saumstreifen entlang der Außengrenzen des Flurstü-
ckes 

• Entwicklung von 3-5 breiten Saumstrukturen zur Verbindung der Einzelstrukturen 

• Verteilung von Wurzelstubben und Baumstammabschnitten (Länge 3 m, Durchmesser 
0,5-1,0 m) 

• Schaffung von sandigen Offenbodenbereichen durch Entfernen des Oberbodens auf 
einer Fläche von 1.000 m² durch Abplaggen oder Befahren mit Kettenfahrzeugen 

• Entwicklung von Altgrasstreifen, welche alle 2-4 Jahre gemäht werden verteilt über das 
gesamte Flurstück  

• Anlage von mehreren Überwinterungshabitaten (gemäß Abb. 10) mit mind. 30 m² Flä-
chengröße je Struktur 

 
Bodenextensivierung durch Maßnahmen für den Feldhamster: 

Anlage und Pflege von mehrjährigen 9-10 m breiten Futterstreifen mit Einsaat von Luzerne 
und Klee und Nutzung der Flächen als Feldfutterschlag für 3 Jahre. Anschließende ist eine 
Neuanlage durchzuführen. Die Fläche ist zur Futtergewinnung mehrmals im Jahr zu mähen, 
das Mähgut ist abzutransportieren. Auf der Hauptfläche Anbau von Getreide (i.d.R. Winterge-
rste, Winterweizen, Winterroggen, auch Hafer, Ackerbohnen) und feldhamsterfreundlich zu 
bewirtschaften (vgl. Plan 6).  

 
Nutzungsextensivierung: 

• Möglichst geringer Hackfruchtanteil (Kartoffeln, (Zucker)rüben, etc.) bzw. geringer Anteil 
temporär deckungsarmer Kulturen wie Mais (BfN Internethandbuch) 
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• Bewirtschaftung mit getreidedominierter Fruchtfolge, d.h. mit Arten bzw. Sorten, die Ende 
April im Bestand bereits geschlossen sind und möglichst spät geerntet werden (i.d.R. 
Wintergerste, Winterweizen, Winterroggen, auch Hafer, Ackerbohnen) 

• Stehenlassen der Kultur auf 20% der Fläche (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-An-
halt 2015), das Stehenlassen erfolgt in mindestens halben Arbeitsbreiten (ca. 3 – 5 m) 
(Mindestbreite von 3 m laut ENDRES & WEBER (2000) zitiert in Landschaftspflegever-
band Rheinhessen-Nahe 2005:40), im Wechsel mit jeweils 2 geernteten Arbeitsbreiten 
(möglich auch eine Arbeitsbreite im Wechsel mit 4 geernteten Arbeitsbreiten. 

• Anlage auch flächenhaft möglich in Form einer sog. „Hamstermutterzelle“ (Bezeichnung 
nach GALL 2008b, angelehnt an BRÜGGEMANN), die dem Hamster Deckung und Nah-
rung bietet: Flächengröße 1.600 m² (40 x 40 m oder 20 x 80 m). 

• Keine geruchsintensiven organischen Düngemittel / Biozide, mechanische Beikrautregu-
lierung, 

• Nagerbekämpfung: ganzjährig kein Aufstellen v. Greifvogel- Ansitzstangen 

 
Hinweise zur Pflege:  
Zauneidechsenfläche: Pflegeziel ist ein kleinräumiges Mosaik aus vegetationsfreien und gras-
krautigen Flächen und höherwüchsigen bzw. leicht verbuschenden Bereichen. 
Nach der Einsaat ist das Grünland für den Zeitraum von 2 Jahren durch eine Aushagerungs-
mahd zu pflegen. Je nach Wuchsstärke ist dieser Zeitraum ggf. zu verlängern. Nach der zwei-
schürigen Mahd ist das Mahdgut jeweils abzutragen und abzufahren. Angelegte Sonderstruk-
turen (Stein- und Totholzhaufen) sind mehrmals in Jahr freizuschneiden. Die Pflege der Wie-
senfläche ist durch Streifenmahd durchzuführen, damit immer auch Altgrasstreifen im Wechsel 
mit gemähten Flächen vorhanden sind.  
 
Feldhamster:  
Stoppelruhe/Stoppelbrache auf beernteten Flächen: 

• Nach der Ernte belassen eines 5 m-breiten Stoppelstreifens oder hohen Stoppeln mit 
Ernteresten. (DRN 2014: S. 33ff, SGD Süd 2018). 

• Die hohen Stoppeln haben etwa die halbe Halmlänge des stehenden Getreides. 

• Bei normal hohen Stoppeln verbleibt auf einem 30 – 50 cm breiten Streifen im Bereich 
der Stoppelstreifen Getreide (vgl. SGD Süd 2018). 

• Bodenbearbeitung: alle Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind so spät wie möglich im 
Herbst (Umbruch frühestens 1. Oktober) durchzuführen. Keine Tiefenlockerung, pflug-
lose Bearbeitung, falls Pflügen unumgänglich: maximal 25 cm (KÖHLER et al. 2014), 
keine Schwarzbrachen (BfN Internethandbuch). 

 
Erfolgskontrolle: 
Im Rahmen von 4 Begehungen/Jahr ist die Populationsentwicklung nach der ersten Umsied-
lung von Eidechsen in das Ersatzhabitat zu dokumentieren. Je Monitoringjahr ist ein Bericht 
vorzulegen. Missstände und Fehlentwicklungen in der Ersatzhabitatfläche sind aufzuzeigen 
und entsprechende Maßnahmen zur Optimierung zu formulieren und in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde umzusetzen. Das Monitoring ist zunächst für einen Zeitraum von 
3 Jahren anzusetzen und kann entsprechend in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde verlängert werden. Die fachgerechte Umsetzung der Feldhamstermaßnahmen ist durch 
die ökologische Baubegleitung zu dokumentieren.  
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Lageplan: 

 
 
 
 
Anrechenbarkeit: 
Durch die feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung im Randbereich der Maßnahmenfläche, 
den Verzicht auf Pestizide und Dünger, die Förderung und Erhöhung der Kulturvielfalt, die 
Entwicklung von unterschiedlichen Biotopstrukturen sowie der extensiven Bodenbewirtschaf-
tung wirkt sich die Maßnahme positiv auf die Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen aus. 
Die Ziele (Lebensraum Feldhamster) des Landschafts- und Flächennutzungsplanes werden 
aufgegriffen und umgesetzt. Zusätzlich wird die Biotopverbundplanung im südlichen Teil der 
Fläche umgesetzt. Extensive Grünlandstrukturen mit verschiedenen Sukzessionsstadien als 
Lebensraum der Zauneidechse, stellen auch einen Teillebensraum des Feldhamsters dar. Das 
Ersatzhabitat für die Zauneidechse befindet sich nur 300 m von dem im Landschaftsplan aus-
gewiesenen Reptilienverbundkorridor entfernt. Ein späterer Austausch der umgesiedelten Po-
pulation mit anderen Populationen ist grundsätzlich möglich. Die vernetzenden Saumstruktu-
ren auf den angrenzenden Ausgleichsflächen bilden Vernetzungskorridore  
Des Weiteren befinden sich mehrerer hochwertige Biotopstrukturen durch bereits umgesetzte 
Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe.  
Es wird für den Feldhamster im Nordteil ein Optimalhabitat entwickelt, um die Chancen auf 
eine Wiederbesiedlung für die Art im Landschaftsraum zu erhöhen. Gleichzeitig werden durch 
die Entwicklung von besonnten, strukturreichen Saumstreifen neue Lebensräume als Teilmaß-
nahme für die Zauneidechse umgesetzt (FCS 2). Darüber hinaus werden im direkten Umfeld 
weitere Ausgleichsmaßnahmen durch den Vorhabensträger umgesetzt (vgl. Plan 6). Durch die 
Umsetzung der Maßnahmen in einem zusammenhängenden Flächenkomplex profitieren auch 
zahlreiche weitere Arten der offenen Feldflur von den Maßnahmen (z.B. Feldlerche, Wachtel, 
Kiebitz, Rebhuhn, Grauammer, Feldhase).   
Extensive Saumstrukturen in Verbindung mit der feldhamsteroptimierten Landwirtschaft schaf-
fen Habitatstrukturen für die Art gemäß der Zielsetzung des Flächennutzungsplanes. Beide 
Arten profitieren von den vielfältigen Biotopstrukturen auf der Maßnahmenfläche und ein Vor-
kommen der einen Art schließt die andere Art nicht grundsätzlich aus. Die Umsetzung der 
Maßnahmen und deren Pflege erfolgen über die vertragliche Landwirtschaft. Südwestlich (vgl. 
Maßnahme FCS 1), südlich (vgl. Maßnahme E2) und östlich (vgl. Maßnahme E2) werden 
durch den Vorhabensträger zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Die Maßnahme 
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E2 sieht ebenfalls eine feldhamsterfreundliche Bodenbewirtschaftung gemäß dem Flächen-
nutzungsplan vor. Durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen entsteht ein großflächiger 
Komplex aus wertvollen Biotoptypen, der für viele Arten neue Habitate bietet. Die vernetzen-
den Saumstrukturen verbinden die einzelnen Ausgleichsflächen miteinander und ermöglichen 
die Erschließung weiterer Lebensräume.  
 

Auf den externen Ausgleichsflächen in den Gemarkungen Mommenheim und Lörzweiler 
erfolgen durch die Entwicklung von Saumstreifen zusätzliche funktionserhaltende Maß-
nahmen für die Zauneidechse: 

 

 

E2: Nutzungsextensivierung von Intensiv-Acker & Saumentwicklung für die Zau-
neidechse 

 
Lage:     Flur 10, Flurstück 100 Gemarkung Mommenheim 
    Flur 10, Flurstück 101 Gemarkung Mommenheim 

Flur 10, Flurstück 102 Gemarkung Mommenheim 
    Flur 14, Flurstück 22 Gemarkung Mommenheim 
Flächengröße:   5.922 m² (Flurstück 100) 
    8.627 m² (Flurstück 101) 
    1.435 m² (Flurstück 102) 

12.736 m² (Flurstück 22) 
Insgesamt 0,33 ha für die Zauneidechse 

Nutzung:    Acker 
Flächenschutz:  kein Schutzgebiet nach Naturschutzrecht 

Bestehende Ausgleichsflächen südlich in 80 m & unmittelbar öst-
lich und nordöstlich angrenzend 

Vorgaben überge- 
ordneter Planungen:  Flächen des Biotopverbundkonzeptes Landschaftsplanes 2030  

VG Rhein-Selz: östlich und südlich → Entwicklung von Halbof-
fenlandstrukturen & Nass- Magergrünland 
Regionaler Grünzug unmittelbar östlich angrenzend 

 
Entwicklungsziel: Bodenextensivierung durch Entwicklung eines Musterhabitates 

als Optimallebensraum für den Feldhamster durch vielfältigen 
Feldfruchtanbaus mit Wildkräutersäumen → Zielsetzung: Chan-
cen auf eine Wiederbesiedlung Feldhamster erhöhen, Saum-
streifenentwicklung für die Zauneidechse 

Umsetzung: Die Maßnahme muss spätestens 3 Jahre nach dem erfolgten 
Eingriff umgesetzt sein. Saumstreifen als Teil der FCS-Maß-
nahme 2 für die Zauneidechse muss unmittelbar umgesetzt wer-
den 

 
Ausgleichsfunktion für: 

SG Boden SG Wasser SG Klima/Luft SG Tiere/ Pflan-
zen 

SG Landschafts-
bild 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zu 100% anre-
chenbar: Exten-
sivierung der Bo-
dennutzung (ex-
tensive 
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Bewirtschaftung 
ohne Pestizide 
und Kunstdün-
ger) 

 

  
Abb. 11: Maisanbau auf den Flurstücken 
100 + 101 im Mai 2025 

Abb. 12: intensiver Ackerbau im Mai 2025 
auf Flurstück 22 

 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Als Kulturfolger ist der Feldhamster angewiesen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
Fruchtfolge/ konstanter Deckung während der oberirdischen Aktivitätszeit (Apr – Okt); dabei 
insbes. Ackerrandstreifen, junge Brachen, mehrjährige Feldfutterschläge (MEINIG et al. 2014, 
KÖHLER et al. 2014). GALL (2008b) nennt unter anderem folgende präferierte Strukturen im 
Jahresverlauf: 

• Frühjahr: Wintergetreide 

• Sommer: Getreide, Feldfutterbau 

• Spätsommer: Getreide, Rübe 

Ein optimales Habitat bildet ein räumliches und zeitliches Mosaik aus diversen kleinen Acker-
flächen, Brachen und Feldfutterschlägen (Luzerne, Klee). Im Gegensatz zum saisonal be-
grenzten Futterangebot großflächiger Kulturen kann dann eine kontinuierliche Versorgung 
(Deckung, Futter) stattfinden (LRN 2002, KÖHLER et al. 2014). 
 
Folgende Maßnahmen sind auf den Flurstücken 100, 101, 102 und 22 Gemarkung Mom-
menheim gemäß Leitfaden CEF-Maßnahmen (LBM 2021) umzusetzen: 
Nutzungsextensivierung: 

• Möglichst geringer Hackfruchtanteil (Kartoffeln, (Zucker)rüben, etc.) bzw. geringer Anteil 
temporär deckungsarmer Kulturen wie Mais (BfN Internethandbuch) 

• Bewirtschaftung mit getreidedominierter Fruchtfolge, d.h. mit Arten bzw. Sorten, die Ende 
April im Bestand bereits geschlossen sind und möglichst spät geerntet werden (i.d.R. 
Wintergerste, Winterweizen, Winterroggen, auch Hafer, Ackerbohnen) 

• Stehenlassen der Kultur auf 20% der Fläche (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-An-
halt 2015), das Stehenlassen erfolgt in mindestens halben Arbeitsbreiten (ca. 3 – 5 m) 
(Mindestbreite von 3 m laut ENDRES & WEBER (2000) zitiert in Landschaftspflegever-
band Rheinhessen-Nahe 2005:40), im Wechsel mit jeweils 2 geernteten Arbeitsbreiten 
(möglich auch eine Arbeitsbreite im Wechsel mit 4 geernteten Arbeitsbreiten. 
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• Anlage auch flächenhaft möglich in Form einer sog. „Hamstermutterzelle“ (Bezeichnung 
nach GALL 2008b, angelehnt an BRÜGGEMANN), die dem Hamster Deckung und Nah-
rung bietet: Flächengröße 1.600 m² (40 x 40 m oder 20 x 80 m). 

• Keine geruchsintensive organische Düngemittel / Biozide, mechanische Beikrautregulie-
rung, 

• Nagerbekämpfung: ganzjährig kein Aufstellen v. Greifvogel- Ansitzstangen 

• Bodenbearbeitung: alle Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind so spät wie möglich im 
Herbst (Umbruch frühestens 1. Oktober) durchzuführen. Keine Tiefenlockerung, pflug-
lose Bearbeitung, falls Pflügen unumgänglich: maximal 25 cm (KÖHLER et al. 2014), 
keine Schwarzbrachen (BfN Internethandbuch). 

• Anlage von 3-5m breiten Blühstreifen/Saumstreifen, die abschnittsweise ab Herbst ge-
mäht werden, 50% bleiben über den Winter stehen und werden erst im darauffolgenden 
Jahr gemäht. 

 
Stoppelruhe/Stoppelbrache auf beernteten Flächen: 

• Belassen von mindestens 5 m-10 m breiten Stoppelstreifen oder hohen Stoppeln mit Ern-
teresten. Ein Umfang von mindestens einem 5 m breiten Stoppelstreifen alle 100 m 
Schlagbreite oder etwa 1 bzw. 2 Streifen pro Hektar ist vorzusehen (DRN 2014: S. 33ff, 
SGD Süd 2018). 

• Die hohen Stoppeln haben etwa die halbe Halmlänge des stehenden Getreides. Es müs-
sen keine Getreidestreifen zusätzlich stehen bleiben. 

• Bei normal hohen Stoppeln verbleibt auf einem 30 – 50 cm breiten Streifen im Bereich 
der Stoppelstreifen Getreide (vgl. SGD Süd 2018). 

• Der Umbruch der Streifen erfolgt frühestens ab der 1. Oktoberwoche. 

 
Anbau von hamsterfreundlichen Kulturen:  

• Erhöhung des kontinuierlichen Deckungs- und Nahrungsangebotes durch benachbarten 
Anbau von Getreide-, Luzerne- und Kleefeldern. 

• HELLWIG (2011: 13) empfiehlt eine kleinteilige Bewirtschaftungsweise mit Kulturarten-
wechsel alle 10 m. 

• Die Breite des Streifens beträgt 3 bis 10 m. 

• Die Fläche ist zur Futtergewinnung mehrmals im Jahr zu mähen, das Mähgut ist abzu-
transportieren. (SGD Süd 2018). 

• Nutzung der Fläche als Feldfutterschlag über mehrere Jahre. 

Flächenumfang: 1,5 ha (feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung) 
 
Maßnahmen für die Zauneidechse: 
Saumstreifenentwicklung: Entlang der nördlichen Flurstücksgrenze von Flurstück 22 und ent-
lang der südlichen Flurstücksgrenze von Flurstück 102 (inkl. Südteil Fl. 101) ist jeweils ein 10 
m breiter Saumstreifen zu entwickeln und extensiv zu pflegen. Es ist ein Mosaik aus unter-
schiedlichen Sukzessionsstadien (Altgrasstreifen) durch entsprechende Pflege (Streifenmahd) 
sicherzustellen. Auf dem Saumstreifen sind Totholzhaufen und Stammabschnitte zur Struktur-
anreicherung einzubringen. Grabbare Rohbodenstellen auf 10% der Fläche des Saumstrei-
fens sorgen für Eiablageplätze.   
Flächenanteil: ca. (54 m + 279 m Länge) x 10 m Breite = 3.330 m² 
 
Erfolgskontrolle: 
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch die ökologische Baubegleitung zu dokumentieren. 
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Bei Umsiedlung von Zauneidechsen in die Saumstreifen ist ein Monitoring (3 Jahre) durchzu-
führen. Bei Umsiedlung von Zauneidechsen in die Saumstreifen ist ein Monitoring (3 Jahre) 
durchzuführen. 
 
Lageplan: 

 
 
 
Anrechenbarkeit: 

Durch die feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung, den Verzicht auf Pestizide und Dünger, die 
Förderung und Erhöhung der Kulturvielfalt, die verschiedenen Biotopstrukturen sowie der ex-
tensiven Bodenbewirtschaftung wirkt sich die Maßnahme positiv auf die Schutzgüter Boden 
und Tiere und Pflanzen aus. Die Ziele (Lebensraum Feldhamster) des Landschaftsplanes und 
des Flächennutzungsplanes werden umgesetzt. Es wird für den Feldhamster ein Optimalha-
bitat entwickelt, um die Chancen auf eine Wiederbesiedlung für die Art im Landschaftsraum 
zu erhöhen. Gleichzeitig werden durch die Entwicklung von besonnten, strukturreichen Saum-
streifen neue Lebensräume als Teilmaßnahme für die Zauneidechse umgesetzt (FCS 2). Die 
Maßnahmen werden im Umfeld von bereits umgesetzten Kompensationsmaßnamen durchge-
führt. Darüber hinaus werden im direkten Umfeld weitere Ausgleichsmaßnahmen durch den 
Vorhabensträger umgesetzt (vgl. Plan 6). Durch die Umsetzung der Maßnahmen in einem 
zusammenhängenden Flächenkomplex profitieren auch zahlreiche weitere Arten der offenen 
Feldflur von den Maßnahmen (z.B. Feldlerche, Wachtel, Kiebitz, Rebhuhn, Grauammer, Feld-
hase). Die Extensivierung der Bodennutzung auf der gesamten Fläche dient dem Ausgleich 
der Bodeneingriffe des Vorhabens. 

 

Extensivierung der Bewirtschaf-
tung (Fl. 100 + 101 + 102) 

Extensivierung der Be-
wirtschaftung (Fl. 22) 
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E3: Umwandlung von Acker in Extensivgrünland mit eingestreuten Gehölzen 
& Saumentwicklung für die Zauneidechse 

 
Lage:     Flur 15, Flurstück 18 Gemarkung Lörzweiler 
Flächengröße:   25.002 m² davon 0,67 ha Zauneidechse 
Nutzung:    Acker 
Flächenschutz:  LSG „Rheinhessisches Rheingebiet“ südlich in 200 m 

Südöstlich in ca. 200 m liegt das Landschaftsschutzgebiet 
„Rheinhessisches Rheingebiet“ 
Grünlandkartierung 2022 (Kreis Mainz-Bingen) hat eine Mager-
weide (ED2) unmittelbar östlich angrenzend erfasst 

Vorgaben überge- 
ordneter Planungen:  Regionaler Grünzug unmittelbar angrenzend 

Bestehende Ausgleichsflächen westlich und nördlich in der Flü-
gelsbachaue angrenzend 

Entwicklungsziel: Entwicklung einer extensiv genutzten Glatthaferwiese mit Ge-
hölzpflanzungen & Saumstreifenentwicklung für die Zau-
neidechse.  

Umsetzung: Die Maßnahme muss spätestens 3 Jahre nach dem erfolgten 
Eingriff umgesetzt sein. Saumstreifen als Teil der FCS-Maß-
nahme 2 für die Zauneidechse muss unmittelbar umgesetzt wer-
den. 

 
Ausgleichsfunktion für: 

SG Boden SG Wasser SG Klima/Luft SG Tiere/ Pflan-
zen 

SG Landschafts-
bild 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Zu 100% anre-
chenbar: Extensi-
vierung der Bo-
dennutzung (Um-
wandlung Acker 
Grünland) 

  Teilfläche der 
FCS-Maßnahme 
2 für die Zau-
neidechse 

Abwechslungsrei-
che Grünland-
strukturen mit 
Gehölzen wirken 
sich positiv auf 
das Landschafts-
bild aus. 

 

 
Abb. 13: Rübenanbau im Mai 2025 auf Flurstück 18 
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Maßnahmenbeschreibung: 
Umwandlung von Acker in Extensivgrünland durch Ansaat von Wiesen-/Heudrusch von geeig-
neten Spenderflächen. Geeignet sind Spenderflächen mit einer typischen Glatthaferwiese als 
Vegetationsbestand im gleichen Naturraum. Alternativ: Regiosaatgut in Anlehnung an die Mi-
schung 02 „Fettwiese/Frischwiese“ von Rieger-Hofmann oder vergleichbarer Anbieter.  
Am Rand der Wiese: Pflanzung von Gebüschgruppen und Einzelbäumen sowie Entwick-
lung/Erhalt von frühen Sukzessionstadium. Vorgeschlagen wird die Verwendung folgender 
Gehölzarten auf etwa 20% der Grundstücksfläche (≙ 5.000 m²):  
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Cornus sanguinea  Roter Hartriegel  
Corylus avellana  Hasel 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn  
Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche  
Malus sylvestris   Wildapfel 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Prunus domestica  Zwetschge 
Prunus spinosa  Schlehe 
Pyrus communis   Wildbirne 
Rosa canina    Hundsrose 
Salix caprea    Sal-Weide 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Ulmus minor    Feld-Ulme 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
 

Saumstreifenentwicklung Zauneidechse: Entlang der östlichen, nördlichen und westlichen 
Flurstücksgrenzen ist ein 10 m breiter Saumstreifen zu entwickeln und extensiv zu pflegen. Es 
ist ein Mosaik aus unterschiedlichen Sukzessionsstadien (Altgrasstreifen) durch entspre-
chende Pflege (Streifenmahd) sicherzustellen. Auf dem Saumstreifen sind Totholzhaufen und 
Stammabschnitte zur Strukturanreicherung einzubringen. Grabbare Rohbodenstellen auf 10% 
der Fläche des Saumstreifens sorgen für Eiablageplätze.   

Flächenanteil: ca. 670 m Länge x 10 m Breite = 6.700 m² 

 
Hinweise zur Pflege:  
2-jährige Aushagerungsmahd dreischürig. Je nach Wuchsstärke ist dieser Zeitraum ggf. zu 
verlängern. Danach 1-bis 2-mahlige Mahd/Jahr mit Abtransport zur Heugewinnung im (Juli 
und) September oder extensive Beweidung (1GV/ha, max. 3 GV/ha). Beweidung erst ab dem 
3. Jahr nach Wieseneinsaat und Stabilisierung des Bestandes. Pflege ohne Düngung und Pes-
tizideinsatz. Am Rand der Fläche sind Altgrassäume (10 m breite) durch Rotationsmahd zu 
entwickeln (abschnittsweise Mahd zu verschiedenen Zeitpunkten oder Streifenmahd). 
Angelegte Gehölzpflanzungen sind im Rahmen einer 3-jährigen Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege zu unterziehen.  
 
Erfolgskontrolle: 
Im Rahmen von 2 Begehungen/Jahr ist die Habitatentwicklung zu dokumentieren. Je Monito-
ringjahr ist ein Bericht vorzulegen. Missstände und Fehlentwicklungen in der Ersatzhabitatflä-
che sind aufzuzeigen und entsprechende Maßnahmen zur Optimierung zu formulieren und in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde umzusetzen. Das Monitoring ist zunächst 
für einen Zeitraum von 5 Jahren anzusetzen und kann entsprechend in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde verlängert werden. Die Monitoringdurchgänge sind im 1., 3. und 
5. Jahr nach der Herstellung durchzuführen. Bei Umsiedlung von Zauneidechsen in die Saum-
streifen ist ein Monitoring (3 Jahre) durchzuführen. 
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Lageplan: 

 
 
Anrechenbarkeit: 

Durch die Nutzungsextensivierung und Umwandlung des Ackers in Grünland mit eingestreuten 
Gehölzpflanzungen, entsteht ein Mosaik aus verschiedenen Biotopstrukturen im Umfeld von 
bereits vorhandenen Magerweiden und Feuchtbiotoptypen. Entlang der Flügelsbachaue be-
steht die Vernetzung mit anderen Habitaten. Des Weiteren werden durch den Vorhabensträger 
in unmittelbarer Nähe westlich und südlich der Fläche „E3“ weitere hochwertige Biotopstruktu-
ren entwickelt.  

Die Maßnahmen wirken sich positiv auf die Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen sowie 
das Landschaftsbild aus. Der westlich angrenzende Komplex aus mehreren Biotopstrukturen 
wird ergänzt.  

Gleichzeitig werden durch die Entwicklung von besonnten, strukturreichen Saumstreifen neue 
Lebensräume als Teilmaßnahme für die Zauneidechse umgesetzt (FCS 2). Diese stehen im 
Verbund mit den Saumstreifen der angrenzenden Ausgleichsflächen. Die Gehölzstrukturen 
bieten neuen Lebensraum für Arten der Gehölzränder und den Halboffenlandes. Die Fläche 
E3 dient des Weiteren als potenzielle Erweiterungsfläche für die Zauneidechse, für den Fall, 
dass die anderen Ersatzflächen für die umzusiedelnden Zauneidechsen ausgeschöpft sind.   
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6. Bestandsdarstellung sowie Darlegung der Betroffenheit der rele-
vanten Arten 

Unter Berücksichtigung der im vorherigen Kapitel dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung 
bzw. Verminderung artenschutzrechtlicher Beeinträchtigungen werden nachfolgend die arten-
schutzrechtlichen Betroffenheiten der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten be-
schrieben und bewertet. 

6.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet kommen keine nach FFH-Richtlinie geschützten Pflanzenarten vor, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für 
die Artengruppe der Pflanzen nicht ausgelöst werden. Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen 
sind für diese Gruppe nicht erforderlich. 

 

6.2 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurden 7 Fledermausarten erfasst (alle Fledermausarten sind gemäß 
§ 7 BNatSchG streng geschützt). 

Langohrfledermäuse lassen sich akustisch nicht differenzieren, so dass die akustisch festge-
stellten Langohrrufe nicht eindeutig dem Braunen oder Grauen Langohr (Plecotus auritus bzw. 
Pl. austriacus) zuzuordnen sind. Es muss davon ausgegangen werden, dass mindestens eine 
der beiden Langohr-Arten im Untersuchungsgebiet auftritt. Die Art wurde jedoch nur einmal 
bei der durchgeführten Untersuchung im Jahr 2024 im Gebiet aufgenommen. 

Gleiches gilt für die Bartfledermäuse. Kleine und Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus 
bzw. brandtii) lassen sich akustisch ebenfalls nicht sicher differenzieren.  

Sicher nachgewiesen werden konnten Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, Breitflügel-
fledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus. Mögliche Quartierstandorte konnten 
bei den Untersuchungen im Jahr 2024 nicht festgestellt werden.  

Bezogen auf das Gesamtgebiet waren die mittels Detektorbegehungen und Horchboxen nach-
gewiesenen Aktivitäten von Fledermäusen nicht hoch. Verbreitet in allen Teilbereichen des 
Untersuchungsgebietes – und somit auch im Geltungsbereich des Bebauungsplans – wurden 
jagende Bartfledermäuse und Zwergfledermäuse nachgewiesen, im südlichen Teil der UG 
auch in erhöhten Aktivitätsdichten. Im Vorhabenbereich wurden in geringer Aktivitätsdichte die 
Mückenfledermaus, Breitflügelfledermaus festgestellt. 

Bei den festgestellten Arten fanden sich keine Hinweise auf die Existenz einer Wochenstube 
und auch keine konkreten Anhaltspunkte für besetzte Quartiere. Das Untersuchungsgebiet 
fungiert nach den vorliegenden Erkenntnissen nur als Nahrungsraum und Jagdgebiet für die 
genannten Arten.  

Bei den zur Wochenstubenzeit durchgeführten Detektor- und Horchboxenerfassungen wur-
den an Baumbeständen keine Aktivitäten von Fledermäusen festgestellt, die auf eine Nutzung 
von Quartieren durch baumhöhlenbewohnende Arten schließen lassen. Nicht auszuschließen 
ist aber eine Funktion der Höhlenbäume im Vorhabenbereich als (temporär genutztes) Tages-
quartier von Einzeltieren sowie als Balz-, Paarungs- und Zwischenquartier. Eine mögliche 
Funktion als Winterquartier für baumhöhlenbewohnende Fledermäuse (z.B. Großer Abend-
segler) wäre nur stärker dimensionierten Bäumen (ab ca. 50 cm Durchmesser auf Höhe der 
Baumhöhle, vgl. LBV-SH 2011) mit Baumhöhlen zuzuweisen, die aber im Vorhabenbereich 
nicht festgestellt wurden.   

Am 3. und 4. April sowie am 14. September 2024 wurde der Gebäude- und Baumbestand des 
Untersuchungsgebietes mit zwei Personen auf potentiell geeignete Fledermausquartiere und 
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Hinweise von Quartiernutzung wie das Vorhandensein von Fledermauskot unter potentiell ge-
eigneten Quartieren hin untersucht. Es konnten keine erhöhten Aktivitäten von Fledermäusen 
an bzw. in der Nähe von Gebäuden festgestellt werden, die auf eine Nutzung von Quartieren 
schließen lassen.  

Im Innenbereich der Gebäude (vgl. Abbildung 14) sowie in den Kellerbereichen ließen sich 
keine für Fledermäuse geeigneten Sommer- und Winterquartiere nachweisen. Die Funktions-
gebäude sind aufgrund der großen Öffnungen (fehlende Fenster) und der damit verbundenen 
Zugluft für Fledermausquartiere ungeeignet. Als Winterquartiere werden Räume wie alte Ge-
wölbekeller mit konstant niedriger Temperatur (ca. 8°C) und hoher Luftfeuchtigkeit benötigt. 
Diese Bedingungen bestehen im Plangebiet nicht. Es wurden keine indirekten Nachweise von 
Fledermausquartieren (Fraßspuren von Langohren, Vorhandensein von Fledermauskot) in 
den kontrollierten Gebäuden gefunden.  

   

   

Abb. 14:Beispiele für Innenbereiche der kontrollierten Gebäude 

Im nordöstlichen Teil des Plangebietes befinden sich drei erdüberdeckte Bunkeranlagen. Es 
handelt sich hierbei nicht um unterirdische Bauwerke, sondern um oberirdische Gebäude, wel-
che mit Erde angeschüttet wurden. Alle drei Bauwerke können ebenerdig betreten werden. 
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Abb. 15: Lage der als HZ0 erfassten Bunkerbauwerke im nordöstlichen Bereich des Plangebietes (LA-
NIS 2025, verändert) 

 

Abb. 16: Innenansicht des südwestlichen Bunkerbauwerkes ohne Fledermaus (März 2024) 

HZ0 

HZ0 
HZ0 
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Abb. 17: Ansicht des nördlichen Bunkerbauwerkes ohne Fledermausspuren (Mai 2024) 

 

Abb. 18: Ansicht des mittleren Bauwerkes ohne Fledermausspuren (Mai 2024) 

 

An den Außenseiten der Gebäude befinden sich vor allem für Zwergfledermäuse potenziell als 
Sommerquartier geeignete Spaltenquartiere wie beispielsweise Rollladenkästen und Dachver-
kleidungen (vgl. Abbildung 19). Bei der Kontrolle dieser wurden jedoch keine anwesenden 
Fledermäuse und auch keine indirekten Nachweise von Fledermausquartieren (Soziallaute 
oder das Vorhandensein von Fledermauskot) gefunden.  

Während der Ausflugszeit (in der Regel vom Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde danach) 
wurden auch keine ausfliegenden Tiere beobachtet. In unmittelbarer Nähe zu potenziell als 
Quartier geeigneter Strukturen aufgestellte Detektoren (vgl. Abbildung 19, rechtes Bild) zeig-
ten zur Ausflugszeit ebenfalls keine für Quartiernähe typischen Aktivitätsmuster (beim Vor-
kommen von Quartieren würde man viele Aufnahmen innerhalb eines kurzen Zeitintervalls 
während der Ausflugszeit erwarten). 
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Abb. 19: potenzielle Spaltenquartiere an Gebäuden im Untersuchungsgebiet, stationierter Batcorder vor 
einem Gebäude (rechtes Bild, roter Kreis) 

Der Gebäudebestand im Untersuchungsgebiet bietet aber Spalten und Höhlungen, die von 
Gebäudefledermäusen, insbesondere Zwergfledermäusen, potenziell als Tagesquartiere ge-
nutzt werden könnten.  

Die im Jahr 2024 erfassten Arten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 
Schutzstatus:  EU: Flora-Fauna-Habitat-Richtline (FFH), Anhang II und IV  

D: nach dem BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchVO §§ zusätzlich streng geschützte Ar-

ten  

Gefährdung:  RL D Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009) und  

RL Rh-Pf Rote Liste Rheinland-Pfalz (LANDESAMT FÜR UMWELT 2006)   

0 ausgestorben oder verschollen  V Arten der Vorwarnliste  

1 vom Aussterben bedroht   D Daten unzureichend  

2 stark gefährdet    n derzeit nicht gefährdet  

3 gefährdet    G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

I gefährdet wandernde Art  II Durchzügler 

Tabelle 1: Festgestellte Fledermausarten im Jahr 2024 

Art 
(wissenschaftlicher Name) 

Schutzstatus Gefährdung 
Bedeutung  
des Untersuchungsgebietes EU D RL D 

RL 
RLP 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 
IV §§ n 3 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• Teilgebiet des Nahrungshabi-
tats 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathussi) 
IV §§ n 2 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungshabitats 

Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygmaeus) 
IV §§ neu D 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungshabitats 

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula) 
IV §§ V i 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungshabitats 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus) 
IV §§ G 1 

• keine Hinweise auf Quartiere 
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Art 
(wissenschaftlicher Name) 

Schutzstatus Gefährdung 
Bedeutung  
des Untersuchungsgebietes EU D RL D 

RL 
RLP 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungshabitats 

Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus / brandtii) 
IV §§ V 2 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungs-habitats 

Langohrfledermaus 

(Plecotus auritus /austriacus) 
IV §§ 3/1 3/1 

• keine Hinweise auf Quartiere 

• eventuell Teilgebiet des Nah-
rungshabitats 

 

 

Abb. 20: Rot markierter Bereich zeigt die höchste Aktivitätsdichte von jagenden Bart- und Zwergfleder-
mäusen während der Erfassung 2024 

Gemäß Kartendienst FiNaL zum Fachbeitrag Artenschutz für die Ausweisung von Windener-
giegebieten in Rheinland-Pfalz des LfU (2024) ist nordöstlich des Plangebietes ein kleiner Be-
reich der Kat II – Waldflächen mit hohem Habitatpotenzial für Fledermaus-Kolonien (waldstruk-
turbasiertes Habitatmodell Mopsfledermaus) ausgewiesen.  
Der überwiegende Teil der Habitatpotenzialfläche liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Die 
Mopsfledermaus ist eine Waldfledermaus. Ihre Lebensräume liegen bevorzugt in reich geglie-
derten, insektenreichen Wäldern mit abwechslungsreicher Strauchschicht und vollständigem 
Kronenschluss. Die Wochenstubenquartiere befinden sich in erster Linie im Wald in Baum-
spalten und hinter abstehender Borke an abgestorbenen Bäumen. An Gebäuden nutzt sie re-
gelmäßig Versteckmöglichkeiten hinter Fensterläden und Hausverkleidungen als Quartiere. 
Die Art konnte im Rahmen der vorhabenbezogenen Kartierungen nicht im Gebiet nachgewie-
sen werden. Reich strukturierte Waldflächen sind im Geltungsbereich und dem angrenzenden 
Umfeld nicht vorhanden. Potenzielle Quartiermöglichkeiten sind grundsätzlich an den Fassa-
den der Gebäude vorhanden. Bei den Kontrollen konnten jedoch keine passiven Nachweise 
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erbracht werden. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Mopsfledermaus ist bei Berück-
sichtigung von Baumhöhlen- und Gebäudekontrollen vor Rodung bzw. Abbruch der Gebäude 
nicht gegeben. Es kommt zu keinem Eingriff in Waldstrukturen.       

 

Abb. 21: Waldflächen mit hohem Habitatpotential (roter Bereich) (LfU 2024) 

 

6.2.1 Sonstige Säugetierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Die Haselmaus ist die einzige weitere Säugerart, die im Informationssystem ARTeFAKT für 
das MTB 6115 als FFH-Anhang IV-Art angegeben wird (LfU 2024) und für die im Vorhaben-
bereich ein Lebensraumpotenzial vorliegt. Trotz intensiver Nachsuche konnte die Art im Un-
tersuchungsgebiet aber nicht festgestellt werden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die 
Art den Vorhabenbereich nicht besiedelt, so dass die Haselmaus in der artenschutzrechtlichen 
Prüfung nicht weiter berücksichtigt wird.  

 

6.2.2 Reptilien nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Im Untersuchungsgebiet wurde eine intensive Erfassung von Reptilien durchgeführt, um so-
wohl die Verbreitung als auch die Populationsgröße der artenschutzrechtlich relevanten Arten 
bestimmen zu können. Während der 7 durchgeführten Begehungen sowie bei der Erfassung 
anderer Artengruppen konnte analog der Kartierung aus dem Jahr 2015 ausschließlich die 
Zauneidechse festgestellt werden. Die Art wird in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt und ist 
daher artenschutzrechtlich relevant für die artenschutzrechtliche Prüfung.  
Der Großteil der Nachweise gelang am nördlichen Rand der Liegenschaft und im nordöstlichen 
Bereich (siehe Karte mit Darstellung der Fundpunkte der Zauneidechse im Anhang, Plan 2). 
Der Bereich der Offroad-Strecke weist das größte Habitatpotenzial für die Art auf. Der Wechsel 
aus Hochstaudenfluren, vegetationslosen, sandigen Bereichen und Sträuchern stellt ein idea-
les Habitat für Zauneidechsen dar. Die Randbereiche der Liegenschaftsumzäunung im Norden 
und Nordosten sind als gut geeignet für die Art zu bewerten. Hier fehlen vegetationslose Struk-
turen. Die bebauten und versiegelten Flächen sowie die ruderalisierten Freiflächen mit Ge-
hölzsukzession erfüllten keine Habitatfunktion für die Zauneidechsen.  
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Die insgesamt 101 Nachweise der Art (31 adulte, 35 subadulte, 35 juvenile) belegen, dass die 
Zauneidechse im Vorhabenbereich mit einer größeren Population auftritt. Durch den Nachweis 
von Jungtieren konnte auch eine Reproduktion der Art im Vorhabenbereich festgestellt wer-
den. Sie besitzt hier demzufolge Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Das Gelände des Offroadparks im Nordosten des Plangebietes verfügt im Kern über ein gutes 
bis sehr gutes Habitatpotenzial (rote Fläche in nachfolgender Abbildung). Das Areal beinhaltet 
essenzielle Strukturelemente des Jahreszyklus der Art und die Flächengröße bietet Raum für 
mehrere Individuen inkl. Jungtiere (ruderalisierte Wiesenflächen, Gehölzstrukturen, krautige 
Säume; Mosaik aus Rohboden und vegetationsreichen Stellen). 
Die leicht grabbaren Flächen aus Sand (Fahrspuren und deren Randbereiche) dienen der Ei-
ablage und zahlreiche Mäuselöcher am Rand von Gehölzen und in den Offenlandflächen stel-
len geeignete Winterhabitate da. Randbereiche der bebauten und versiegelten Flächen wer-
den zur Thermoregulation genutzt.  
Der Bereich entlang der Gebietsaußengrenze im Norden und Osten bietet mit einem Mosaik 
aus krautigen, offenen Flächen und Gehölzbeständen ein gutes Habitatpotenzial für Zau-
neidechsen. Grabbare Substrate für die Eiablage sind hier jedoch nicht so zahlreich vorhanden 
wie im Bereich der Offroadstrecke. Saumstrukturen entlang von Gehölzen im Bereich der Off-
roadstrecke mit Mäuselöchern und im Wurzelbereich dienen als Winterhabitate. 
 
Aufgrund der guten Zugänglichkeit und der guten Witterungsbedingen im Rahmen der 7 Be-
gehungen wird ein Korrekturfaktor von 6 nach LAUFER (2014) zur Bestimmung der Populati-
onsgröße angesetzt. Bei den 101 erfassten Individuen bedeutet dies eine Populationsgröße 
von mind. 606 Zauneidechsen. 
 

 

Abb. 22: Bewertung der Habitatpotenziale für die Zauneidechse 

 

gut bis sehr gutes Habitatpotenzial 

gutes Habitatpotenzial 

mäßig bis gutes Habitatpotenzial 

wenig bis gar nicht geeignet 
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Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Reptilienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie mit Anga-
ben zum Status, zur Gefährdung und den Vorkommen (siehe Erläuterung). Status UG: Status der Art 
im Untersuchungsgebiet: R = Reproduktionsnachweis, Rv = Reproduktionsverdacht, N = Nahrungsha-
bitat. EZ: Erhaltungszustand der Arten in Rheinland-Pfalz: G = günstig, U = unzureichend, x =unbekannt, 
FFH: II = Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie, IV = Art des Anhangs IV der FFH-RL, RL RLP: Angaben 
zur landesweiten Gefährdung nach BITZ & SIMON (1996); RL D: Angaben zur deutschlandweiten Ge-
fährdung nach KÜHNEL et al. (2009). Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = gefährdet, 3 = ge-
fährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet.  

Tabelle 2: Festgestellte Reptilienarten im Jahr 2024 

Art Status 
UG 

Form-
blatt 

EZ FFH RL 
RLP 

RL 
D 

Erläuterung  

Zauneidechse 
Lacerta agilis  

R, N R1 U IV V V 

Insgesamt 101 Nachweise (31 adulte, 35 
subadulte, 35 juvenile) der Art konnten im 
nordöstlichen sowie im nördlichen Teil des 
Untersuchungsraums erbracht werden. Die 
Zauneidechse konnte in einer größeren Po-
pulation im Untersuchungsgebiet festgestellt 
werden. Hier gelangen zahlreiche Nach-
weise der Art, was auf eine zumindest mit-
telgroße und bodenständige Population 
schließen lässt. Da auch Jungtiere beobach-
tet werden konnten, ist davon auszugehen, 
dass die Art innerhalb des Vorhabenbe-
reichs auch reproduziert und hier dement-
sprechend sowohl Fortpflanzungs- als auch 
Ruhestätten vorfindet. 

 

 

6.2.3 Amphibien nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Im Rahmen der Amphibienerfassungen konnten im Untersuchungsgebiet (UG) 3 Arten festge-
stellt werden. Hierbei handelt es sich um Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch. Die Arten wer-
den nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt und unterstehen somit nicht den artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 ff. BNatSchG im Zusammenhang mit einem 
Eingriff.  

Amphibienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden im Untersuchungsgebiet nicht 
festgestellt. Die Artengruppe der Amphibien wird in der artenschutzrechtlichen Prüfung des-
halb nicht weiter betrachtet.  
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6.2.4 Einzelartbetrachtungen potenziell betroffener FFH-Anhang IV-Arten  

Nachfolgend werden die artenschutzrechtlichen Betroffenheiten der nachgewiesenen Säuge-
tier- und Reptilienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie in den Formblättern S1 bis S7 (Fle-
dermausarten) sowie in Formblatt R1 (Zauneidechse) in Einzelartbetrachtungen abgehandelt. 

S1 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Zwergfledermaus ist eine gebäudebewohnende Fledermausart, die in strukturreichen Landschaf-
ten, vor allem auch im Siedlungsbereich als Kulturfolger vorkommt (Speakman et al. 1991, Simon et 
al. 2004). Quartier bezieht diese Fledermausart in kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden, 
z. B. hinter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen oder Zwischendächern. Die Wochen-
stubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier, wodurch ein Quartierverbund entsteht, der aus 
wechselnden Zusammensetzungen von Individuen besteht. Als Jagdgebiete dienen Gehölzbestände 
in Gewässernähe, Kleingehölze sowie Laub- und Mischwälder (Vierhaus 1984, Eichstädt 1992). Im 
Siedlungsbereich werden parkartig aufgelockerte Gehölzbestände aufgesucht. Die Jagdgebiete liegen 
meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier.  
Die Zwergfledermaus ist in Deutschland und Rheinland-Pfalz die häufigste Fledermausart und kommt 
flächendeckend vor. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten nachgewiesene Art im Untersuchungsgebiet. Die Nach-
weise verteilen sich flächendeckend über alle Bereiche des Untersuchungsgebietes und über den ge-
samten Untersuchungszeitraum, auch wenn die Art nicht in hoher Aktivitätsdichte auftritt. Einzelquar-
tiere in Gebäuden oder in den festgestellten Höhlenbäumen konnten nicht festgestellt werden, können 
jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine Wochenstubenkolonie der Art liegen 
aber nicht vor, auch das Vorkommen individuenreicher Quartiere ist aufgrund der Erfassungsergeb-
nisse nicht abzusehen.  
Erhaltungszustand der lokalen Population: Es ist davon auszugehen, dass sich die lokale Population 
der bundes- und landesweit mit Abstand häufigsten und ungefährdeten Fledermausart in einem guten 
Erhaltungszustand befindet. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  
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S1 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Vorhabenbedingt könnten Individuen der Art durch den Umbau, die Sanierung und den Rückbau von 
Gebäudestrukturen verletzt oder getötet werden. Auch im Falle der Entnahme von Höhlenbäumen in 
den nicht zum Erhalt festgesetzten Gehölzbeständen könnte eine direkte Gefährdung von Tieren ein-
treten, auch wenn keine Nutzung von Baumhöhlen festgestellt werden konnte. Diese Gefahr wird 
durch die Maßnahmen V1, V2 und V3 erheblich reduziert. Sollten Quartiere der Art in Anspruch ge-
nommen werden, kann es sich nur um Quartiere von Einzeltieren handeln, die auf Gebäude und 
Baumbestände des Umfeldes ausweichen können. Zudem profitiert die Art von Maßnahme M4. Die 
ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Strukturen bleibt im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für die Zwergfle-
dermaus deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tötungs-
risiko. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Durch die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V9 (zeitlich getrennte Bauabschnitte) und der Aus-
gleichsmaßnahme M4 (künstliche Quartiere je Sondergebiet) wird der Verlust von potenziellen Quar-
tieren im Gebiet ausgeglichen. Für die landesweit verbreitete Art ist davon auszugehen, dass die 
Funktion der potenziell betroffenen Einzelquartiere durch vorhandene Spalten und Ritzen an Gebäu-
den der Umgebung kompensiert werden kann. Da die Maßnahmen innerhalb des Vorhabenbereichs 
realisiert würden, könnte die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Ruhestätte im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt werden. 
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S1 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Zwergfledermaus gilt als wenig empfindlich gegenüber Licht- und Lärmemissionen (vgl. BRINK-

MANN et al. 2012). Dennoch profitiert die Art auch von der Minimierung von bau- und betriebsbeding-
ten akustischen und optischen Störwirkungen (Maßnahmen V6, V7 und V9).  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4 

 
 
Fazit:  
Die Zwergfledermaus wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen als häufigste 
Fledermausart des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Vorhabenbedingte Flächenbean-
spruchungen könnten mögliche Quartiere der Art betreffen. Dadurch wären Verluste von Ru-
hestätten sowie unmittelbare Beeinträchtigungen möglich. Bei den Erfassungen konnten je-
doch keine Quartiere festgestellt werden. Der Verlust von Habitatstrukturen durch den Rück-
bau der Gebäude und Rodung von Bäumen wird im Gebiet durch die Umsetzung der Maß-
nahme M4 kompensiert. Durch die Maßnahme V9 verbleiben bis zuletzt noch Ausweichquar-
tiere im Gebiet bzw. stehen an neuen Gebäuden zu Verfügung, wenn der letzte Bauabschnitt 
realisiert wird. 
Die Gefahr einer Tötung von Tieren wird durch eine zeitliche Beschränkung der Fällmaßnah-
men für Höhlenbäume bzw. eine ökologische Baubegleitung minimiert, erhebliche Störungen 
sind nicht abzusehen, da die Art wenig empfindlich gegenüber Licht- und Lärmemissionen 
sowie Zerschneidungswirkungen gilt. Deshalb kann für die Zwergfledermaus eine artenschutz-
rechtliche Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus. Quartiere und Wochenstuben befinden 
sich in Baumhöhlen und –spalten, auch hinter abstehender Rinde. Auch Nistkästen sowie Spalten 
und Hohlräume an Jagdkanzeln und Forsthütten werden genutzt. Rauhautfledermäuse überwintern 
offenbar überwiegend einzeln, potenzielle Quartiere bieten Spalten an Gebäuden und in Holzsta-
peln, vermutlich auch Baumhöhlen und -spalten. 

Jagdhabitate befinden sich in einem Radius von 5-6 km um das Quartier und liegen meist im Wald 
an Schneisen, Wegen und Waldrändern oder über Wasserflächen, im Herbst (Zugzeit) auch im 
Siedlungsbereich.  

In Deutschland sind Wochenstuben vor allem aus dem Norddeutschen Tiefland bekannt. Ab August 
wandern die Tiere aus den Wochenstubengebieten in Richtung Südwesten, wobei sie sich an Ge-
wässerlinien orientieren. In Rheinland-Pfalz wurden Rauhautfledermäuse ganzjährig nachgewie-
sen, weit überwiegend aber auf dem Durchzug, und zwar insbesondere in der Oberrheinebene in 
Rheinnähe, wo Nistkästen als Zwischen- bzw. Paarungsquartiere genutzt werden. Ein Hinweis auf 
eine Wochenstube ist lediglich in einem Einzelfall aus der Hördter Rheinaue bekannt. In der Pfalz 
sind bisher nur einzelne Zufallsfunde von Überwinterern bekannt.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Ein Einzelnachweis der Rauhautfledermaus erfolgte im Untersuchungsgebiet. Eine Rauhautfleder-
maus konnte bei der Jagd erfasst werden. Die Existenz einer Wochenstube kann ausgeschlossen 
werden. Aufgrund der Habitatausstattung wird auch nicht von dauerhaften Sommervorkommen und 
Paarungsgruppen im Untersuchungsgebiet ausgegangen. Eine Nutzung von Zwischen-/Winter-
quartieren ist zwar nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen. Vorsorglich werden daher 
Gebäude und Höhlenbäume als potenzielle Ruhestätten eingestuft. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Eine Eingrenzung einer lokalen Population ist nicht möglich. Für eine Bewertung des Erhaltungs-
zustandes liegen keine ausreichenden Grundlagen vor. Aufgrund der Gefährdung und des begrenz-
ten Quartierangebotes wird vorsorglich von einem schlechten Erhaltungszustand ausgegangen. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Num-
merierung laut Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegeta-
tionsflächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet   
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5) 
BNatSchG:  

Anlage- und baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf 
die lokale Population 

 Tötungen werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, ökologische Funktion der vom 
Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf 
die lokale Population 

 keine betriebsbedingte Tötungen zu erwarten, keine signifikant negativen Auswirkungen 
auf die lokale Population 

Baumhöhlen, -spalten sowie Spalten, Hohlräume in und an Gebäuden könnten theoretisch als Zwi-
schenquartiere für Einzeltiere zur Zugzeit oder Winterquartiere fungieren. Eine baubedingte Ge-
fährdung im Zuge der Baumrodungen und Gebäudeabrissmaßnahmen ist daher nicht sicher aus-
zuschließen. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere V2, V3) wird die Gefähr-
dung reduziert. Bei Beachtung kommt es nicht zu vermeidbaren Tötungen.  

Betriebsbedingte Tötungen sind weitgehend ausgeschlossen. Nach der Umnutzung des ehemali-
gen Kasernengeländes entsteht durch den hier zu erwartenden Straßenverkehr aufgrund der ge-
ringen Fahrgeschwindigkeiten kein erhöhtes Kollisionsrisiko. 

Der Verbotstatbestand der Tötung ist bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funk-
tion wird im räumlichen  Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Im Untersuchungsgebiet existiert keine Wochenstube der Rauhautfledermaus. Eine Nutzung von 
Baumhöhlen, -spalten sowie Spalten, Hohlräume in und an Gebäuden zur Zugzeit oder zur Über-
winterung (Ruhestätten) kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.  

Durch die Maßnahme M4 werden je Sondergebiet künstliche Quartiere installiert bzw. stehen durch 
die Maßnahme V9 bis zum letzten Bauabschnitt im Gebiet zur Verfügung. Bei Berücksichtigung 
dieser Maßnahmen ist von einem Erhalt der ökologischen Funktion für eine evtl. vorhandene Lo-
kalpopulation (Durchzügler, Überwinterer) auszugehen. 

Bau- und anlagebedingt werden auch Flächen und Strukturen beansprucht, die aufgrund des Auf-
kommens an Insekten geeignete Nahrungsräume für die Rauhautfledermaus bieten. Aufgrund der 
nachgewiesenen geringen Frequentierung des Untersuchungsgebietes, der geringen Spezialisie-
rung der Art (Nahrungssuche zur Zugzeit auch in Siedlungen), der Verfügbarkeit geeigneter Nah-
rungshabitate auch nach Umnutzung (geplante Parkfläche, Saum- und Grünflächen am Gebietes-
rand) ist davon auszugehen, dass keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Nahrungsange-
botes für Lokalpopulationen von Durchzüglern eintreten. Anlagebedingte Beeinträchtigungen von 
wichtigen Verbundbeziehungen, z.B. regelmäßig genutzten Flugrouten, sind ebenfalls nicht ersicht-
lich.  

Der Verbotstatbestand der Schädigung ist bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und der 
Maßnahme M4 nicht erfüllt. 
 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation 

Störungen von Fledermausvorkommen (Quartiere, Nahrungsräume) könnten im Zusammenhang 
mit Bauaktivitäten (Lärm, Baustellenbeleuchtung) sowie dauerhaft durch künstliche Beleuchtung 
und Straßenverkehr entstehen.  

Zur Empfindlichkeit der Art gegenüber Störwirkungen liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Be-
einträchtigungen lokaler Populationen können aber weitgehend ausgeschlossen werden, wenn 
baubedingte Störwirkungen auf mögliche Quartierbereiche vermieden (V2) und minimiert werden 
(V6, V7, V9). Durch Straßenverkehr sind bei dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen keine er-
heblichen Störwirkungen für die nachaktive Art zu erwarten. Auch Störungen wichtiger Verbundbe-
ziehungen, z.B. regelmäßig genutzter Flugrouten, sind nicht ersichtlich.  

Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung ist bei Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs-
maßnahmen nicht erfüllt. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender  
 Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4 (artenschutzrechtliche Prüfung endet 
hiermit) 

 

Fazit:  
Die Rauhautfledermaus wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen nur verein-
zelt und in geringer Aktivitätsdichte nachgewiesen. 
Vorhabenbedingte Flächenbeanspruchungen könnten mögliche Quartiere der Art betreffen. 
Dadurch wären Verluste von Ruhestätten sowie unmittelbare Beeinträchtigungen möglich. Der 
Verlust von potenziellen Habitatstrukturen während der Zugzeit durch den Rückbau der Ge-
bäude und Rodung von Bäumen wird im Gebiet durch die Umsetzung der Maßnahme M4 
kompensiert. Voraussetzung für eine Wirksamkeit von M4 ist die Erschließung in zeitlich von-
einander getrennten Bauabschnitten (V9). 
Die Gefahr einer Tötung von Tieren wird durch eine zeitliche Beschränkung der Fällmaßnah-
men für Höhlenbäume bzw. eine ökologische Baubegleitung minimiert, erhebliche Störungen 
sind nicht abzusehen, da die Art wenig empfindlich gegenüber Licht- und Lärmemissionen 
sowie Zerschneidungswirkungen gilt. Deshalb kann für die Rauhautfledermaus eine arten-
schutzrechtliche Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die bisher bekannt gewordenen Wochenstubenquartiere der Mückenfledermaus befinden sich über-
wiegend an Gebäuden (MAZURSKA & RUCZYŃSKI 2008). Sie bezieht vorzugsweise spaltenförmige 
Quartiere hinter Außenverkleidungen von Häusern, in Zwischendächern und Hohlräumen, aber auch 
Quartiere in Fledermauskästen, Baumhöhlen oder in aufgerissenen Stämmen wurden mehrfach be-
schrieben (BLOHM & HEISE 2008, HÄUSSLER & BRAUN 2003, HEISE 2009). Die Mückenfledermaus jagt 
in kleinräumig gegliederten, gewässer- und möglichst naturnahen Landschaften mit verschiedenen 
Landschaftselementen sowie in baum- und gehölzreichen Parkanlagen (DAVIDSON-WATTS et al. 2006, 
LUNDY & MONTGOMERY 2010). In erster Linie nutzt die Art Gewässer und deren Randbereiche, aber 
auch gewässernahe Wälder als Jagdgebiete. Dabei werden vor allem Laubwälder, Waldränder, He-
cken und Baumreihen bevorzugt (DIETZ et al. 2007, HÄUSSLER & BRAUN 2003). Baumhöhlenreiche, 
gut gegliederte, naturnahe Auwälder mit typischen kleinflächigen Lichtungen und Lichtschächten, die 
durch Flutmulden und umgestürzte Altbäume entstehen, stellen außerdem einen wichtigen Paarungs-
raum dar (BRAUN & HÄUSSLER 1999, MESCHEDE 2004).  
Nach dem heutigen Kenntnisstand zur Verbreitung der Mückenfledermaus ist die Art in ganz 
Deutschland vertreten, wenn auch nach wie vor aufgrund der lückenhaften Erfassung keine genauen 
Angaben zu ihrem Bestand in Deutschland gemacht werden können (Petermann 2011). Jedoch 
werden neben den mittlerweile zahlreichen Detektornachweisen in fast allen Bundesländern, auch 
zunehmend Winterquartiere, Sommer- und Paarungsquartiere, sowie Wochenstuben nachgewiesen 
(vgl. NEHRING 2010). In Rheinland-Pfalz ist eine Verbreitung anzunehmen, die ähnlich der der 
Zwergfledermaus ist. Die potenziellen Vorkommen liegen in Eifel, Westerwald, entlang der Flüsse, in 
Teilen des Hunsrücks, des Saar-Nahe-Berglandes, des Pfälzer Waldes und der Oberrhein-Ebene.  
Verbreitungslücken bestehen vermutlich vor allem im nord-östlichen Hunsrück, in der Saarländisch-
Pfälzischen Muschelkalkplatte, in Rheinhessen, Südederbergland, Taunus, sowie im Oberen und 
Hohen Westerwald (vgl. LBM 2008a, LUWG 2015a). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Die Mückenfledermaus wurde im Zuge der Detektor- und Horchboxerfassungen nur in geringer akti-
vitätsdichte festgestellt. Die Nachweise bei der Jagd wurden im südlichen Teil des Untersuchungsge-
bietes erbracht. Hinweise auf eine Nutzung der Gebäude oder Baumhöhlen als Quartier liegen nicht 
vor. Demzufolge ist davon auszugehen, dass die Art im Vorhabenbereich zumindest keine Fortpflan-
zungs- oder individuenreichen Ruhestätten besitzt.  
Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetations-
flächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Im Falle der Entnahme von Höhlenbäumen in den nicht zum Erhalt festgesetzten Gehölzbeständen 
und beim Rückbau von Gebäuden könnte eine direkte Gefährdung von Tieren eintreten, auch wenn 
keine Nutzung von Quartieren festgestellt werden konnte. Diese Gefahr wird durch die Maßnahme, 
V2 und V3 erheblich reduziert. Da keine regelmäßige Nutzung von Quartieren zu erkennen ist, ist 
davon auszugehen, dass die Funktion von evtl. betroffenen Gebäudespalten oder Baumhöhlen durch 
die Schaffung von Ersatzquartieren an neuen Gebäuden im Gebiet kompensiert werden kann. Die 
ökologische Funktion der evtl. vom Eingriff betroffenen Ruhestätte würde somit im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt werden. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für die Mücken-
fledermaus deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Im Untersuchungsgebiet können Wochenstuben der Mückenfledermaus ausgeschlossen werden, al-
lenfalls könnten die Gebäude oder die Höhlenbäume des Vorhabenbereichs der Art gelegentlich ge-
nutzte Quartiere für einzelne Tiere bieten. Da keine regelmäßige Nutzung von Quartieren zu erkennen 
ist, ist davon auszugehen, dass die Funktion von evtl. betroffenen Gebäudespalten oder Baumhöhlen 
durch die Schaffung von Ersatzquartieren im Gebiet kompensiert werden kann. Die ökologische Funk-
tion der evtl. vom Eingriff betroffenen Ruhestätte würde somit im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
werden. Die abschnittsweise Erschließung und Umstrukturierung des Gebietes (V9) tragen des Wei-
teren zu einer Minimierung der Beeinträchtigungen bei. 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Mückenfledermaus gilt als wenig empfindlich gegenüber Licht- und Lärmemissionen (vgl. BRINK-

MANN et al. 2012). Dennoch profitiert die Art auch von der Minimierung von bau- und betriebsbeding-
ten akustischen und optischen Störwirkungen (Maßnahmen V6 und V7, V9).  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4. 

 
 
Fazit:  
Die Mückenfledermaus wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen nur verein-
zelt im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Sie nutzte den Vorhabenbereich zur Jagd, Hin-
weise auf eine Quartiernutzung liegen aber nicht vor. Baum- oder Gebäudequartiere der Art 
wurden nicht festgestellt. Dennoch wird eine zeitliche Beschränkung der Fällmaßnahmen für 
Höhlenbäume vorgegeben bzw. Kontrollen von Baumhöhlen auf Besatz durch die Art durch-
geführt, falls Höhlenbäume des Vorhabenbereichs betroffen sein sollten und die Gefahr einer 
Tötung von Tieren wird zudem durch die im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch-
zuführenden Gebäudekontrollen minimiert. Da weder Baumhöhlen noch Gebäudestrukturen 
regelmäßig genutzt werden, ist davon auszugehen, dass die Funktion evtl. betroffener Baum-
höhlen oder Gebäude durch entsprechende Strukturen in nicht beanspruchten Flächen des 
Vorhabenbereichs kompensiert werden kann. Die ökologische Funktion dieser unregelmäßig 
aufgesuchten Quartiere oder eines evtl. Winterquartiers (Ruhestätten) wird also im räumlichen 
Zusammenhang erhalten. Des Weiteren werden durch die Maßnahme M4 und die geplanten 
Grünflächen im Gebiet neue Habitatstrukturen entwickelt bzw. bereitgestellt. 
Zu erheblichen Störungen der Art führt das Vorhaben nicht, da die Art weder auf Zerschnei-
dungen von Leitstrukturen noch auf akustische oder optische Störwirkungen empfindlich rea-
giert. Deshalb kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für die Mückenfledermaus ausge-
schlossen werden. 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, deren Sommer- und Winterquartiere in 
Baumhöhlen (vor allem in Spechthöhlen) von Wäldern und Parkanlagen liegen (GEBHARD & BOGDANO-

WICZ 2004). Als Nahrungsräume bevorzugt die Art dagegen eher offene Lebensräume, die einen hin-
dernisfreien Flug ermöglichen. So jagen die Tiere oft über der Baumkronenhöhe über Wäldern, Was-
serflächen, abgeernteten Feldern und Wiesen, an Waldlichtungen und Waldrändern sowie über be-
leuchteten Flächen im Siedlungsbereich (DIETZ et al 2007). Die Tiere verlassen ihr Quartier bereits in 
der frühen Dämmerung und nutzen Jagdgebiete regelmäßig auch in Entfernungen von 10 km und 
mehr. Nach Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung 
ab. Große Abendsegler sind Fernwanderer.  

In Deutschland kommt der Große Abendsegler bundesweit vor, allerdings führen die Wanderungen 
zu jahreszeitlichen Verschiebungen in der Dichte (BOYE et al. 1999). Während in Süd- und 
Mitteldeutschland (einschließlich Rheinland-Pfalz) vor allem Sommerquartiere von Männchen sowie 
Winterquartiere bekannt sind, befindet sich der Reproduktionsschwerpunkt der Art in 
Norddeutschland (WEID 2002). In Rheinland-Pfalz ist die Art (als Durchzügler, Überwinterer oder mit 
übersommernden Männchen) verbreitet nachgewiesen, abgesehen von Teilbereichen des Saar-
Nahe-Berglands, des Hunsrücks, der Eifel, des Westerwaldes und Rheinhessens (vgl. LBM 2008a, 
LUWG 2015a). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Der Große Abendsegler konnte im Untersuchungsgebiet mehrfach bei der Jagd im Luftraum 
nachgewiesen werden. Hinweise auf eine Nutzung von Baumhöhlen als Quartier konnten dagegen 
nicht erbracht werden. Demzufolge ist davon auszugehen, dass die Art im Vorhabenbereich keine 
relevanten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besitzt. Einzelquartiere in Höhlenbäumen sind aber 
nicht vollkommen ausgeschlossen.  

Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetations-
flächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Im Rahmen von Maßnahme V1 ist es vorgesehen, den Gehölzbestand am Südrand des Vorhaben-
bereichs zu erhalten. Im Falle der Entnahme von Höhlenbäumen in den nicht zum Erhalt festgesetz-
ten Gehölzbeständen könnte eine direkte Gefährdung von Tieren eintreten, auch wenn keine Nutzung 
von Baumhöhlen festgestellt wurde. Diese Gefahr wird durch die Maßnahmen V2 und V3, V9 erheb-
lich reduziert. Da keine regelmäßige Nutzung von Baumquartieren zu erkennen ist, ist davon auszu-
gehen, dass die Funktion von evtl. betroffenen Baumhöhlen durch Höhlenbäume im Umfeld des Vor-
habenbereichs und die Schaffung von Ersatzquartieren kompensiert werden kann. Die ökologische 
Funktion der evtl. vom Eingriff betroffenen Ruhestätte würde somit im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt werden.  

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für den Großen 
Abendsegler deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Im Untersuchungsgebiet können Wochenstuben des Großen Abendseglers ausgeschlossen werden, 
allenfalls könnten die Höhlenbäume des Vorhabenbereichs der Art gelegentlich genutzte Quartiere 
für einzelne Tiere bieten. Da keine regelmäßige Nutzung von Baumquartieren zu erkennen ist, ist 
davon auszugehen, dass die Funktion von evtl. betroffenen Baumhöhlen durch weitere Höhlenbäume 
im Vorhabenbereich und die Schaffung von Ersatzquartieren kompensiert werden kann. Die ökologi-
sche Funktion der evtl. vom Eingriff betroffenen Ruhestätte würde somit im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt werden. 
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S4 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Große Abendsegler gilt als wenig empfindlich gegenüber Licht- und Lärmemissionen sowie Zer-
schneidung (vgl. BRINKMANN et al. 2012). Dennoch profitiert auch er von der Minimierung von baube-
dingten akustischen und optischen Störwirkungen (Maßnahmen V6 und V7). V9 trägt ebenfalls zu 
einer Reduzierung der Störwirkungen bei. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4. 

 
 
Fazit:  
Der Große Abendsegler wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen vereinzelt 
im gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Er nutzt auch den Luftraum des Vorhaben-
bereichs zur Jagd. Hinweise auf eine Quartiernutzung liegen aber nicht vor, Baumquartiere 
der Art wurden nicht festgestellt. Dennoch wird eine zeitliche Beschränkung der Fällmaßnah-
men für Höhlenbäume vorgegeben bzw. Kontrollen von Baumhöhlen auf Besatz durch die Art 
durchgeführt, falls Höhlenbäume vorhabenbedingt betroffen sein sollten. Die geringe Gefahr 
einer Tötung kann dadurch nochmals erheblich reduziert werden. Da die Baumhöhlen nicht 
regelmäßig genutzt werden, ist davon auszugehen, dass die Funktion evtl. betroffener Baum-
höhlen durch weitere Höhlenbäume im Vorhabenbereich kompensiert werden kann. Die öko-
logische Funktion dieser unregelmäßig aufgesuchten Quartiere (Ruhestätten) wird also im 
räumlichen Zusammenhang erhalten. Zu erheblichen Störungen der Art führt das Vorhaben 
nicht, da die Art weder auf Zerschneidungen von Leitstrukturen noch auf akustische oder op-
tische Störwirkungen empfindlich reagiert. Deshalb kann eine artenschutzrechtliche Betroffen-
heit für den Großen Abendsegler ausgeschlossen werden. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus, die in Deutschland ihre Quartiere im 
Sommer fast ausschließlich an und in Gebäuden bezieht. Dabei leben die Tiere meist sehr gut ver-
steckt (z.B. hinter Wandverkleidungen unterschiedlichster Art, im Zwischendach, in Dehnungsfugen). 
Sie ernährt sich überwiegend von größeren Käfern, z.B. Dung- und Maikäfern, die bereits ab der 
frühen Abenddämmerung gejagt werden. Als Jagdgebiete dienen vor allem Offenlandbereiche, oft 
mit Gehölzanteilen (baumbestandene Weiden, Parklandschaften, Waldränder u.ä.). 
Die Breitflügelfledermaus ist eine unserer größten Fledermäuse und recht weit verbreitet.  
Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Deutschland vor, wobei tiefere Lagen bevorzugt werden. In 
Rheinland-Pfalz sind landesweit Nachweise von Wochenstuben, Fortpflanzungs- und 
Detektornachweise bekannt. Außerdem einige Winternachweise im Pfälzerwald und im Nordpfälzer 
Bergland. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Die Breitflügelfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt nachgewiesen. Die Arte 
konnte bei der Jagd im südlichen Untersuchungsgebiet beobachtet werden. Hinweise auf eine 
Nutzung von Gebäuden als Quartier konnten dagegen nicht erbracht werden. Demzufolge ist davon 
auszugehen, dass die Art im Vorhabenbereich keine relevanten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
besitzt. Einzelquartiere in Gebäuden sind aber nicht vollkommen ausgeschlossen.  

Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetations-
flächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Vorhabenbedingt könnten Individuen der Art durch den Umbau, die Sanierung und den Rückbau von 
Gebäudestrukturen verletzt oder getötet werden. Auch im Falle der Entnahme von Höhlenbäumen in 
den nicht zum Erhalt festgesetzten Gehölzbeständen könnte eine direkte Gefährdung von Tieren ein-
treten, auch wenn keine Nutzung von Baumhöhlen festgestellt werden konnte. Diese Gefahr wird 
durch die Maßnahmen V1, V2 und V3 erheblich reduziert. Sollten Quartiere der Art in Anspruch ge-
nommen werden, kann es sich nur um Quartiere von Einzeltieren handeln, die auf Gebäude und 
Baumbestände des Umfeldes ausweichen können. Zudem profitiert die Art von Maßnahme M4. Maß-
nahme V9 regelt, dass entsprechend Ausweichräume zur Verfügung stehen. Die ökologische Funk-
tion der vom Eingriff betroffenen Strukturen bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für den Großen 
Abendsegler deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Durch die Umsetzung von Maßnahme M4 wird der Verlust von potenziellen Quartieren im Gebiet 
ausgeglichen. Im Untersuchungsgebiet können Wochenstuben der Breitflügelfledermaus ausge-
schlossen werden, allenfalls könnten die Gebäude des Vorhabenbereichs der Art gelegentlich ge-
nutzte Quartiere für einzelne Tiere bieten. Da keine regelmäßige Nutzung von Gebäudequartieren zu 
erkennen ist, ist davon auszugehen, dass die Funktion von evtl. betroffenen Gebäuden durch die 
Umsetzung vom Maßnahme M4 im Vorhabenbereich kompensiert werden kann. Die ökologische 
Funktion der evtl. vom Eingriff betroffenen Ruhestätte würde somit im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt werden. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Breitflügelfledermaus gilt als wenig empfindlich gegenüber Zerschneidung (vgl. BRINKMANN et al. 
2012). Die Art Jagd jedoch gerne Insekten an beleuchteten Flächen. Durch die Minimierungsmaß-
nahmen V6 und V7 profitiert auch die Breitflügelfledermaus. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4. 

 
 
Fazit:  
Die Breitflügelfledermaus wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfassungen in geringer 
Aktivitätsdichte bei der Jagd im Gebiet nachgewiesen. Vorhabenbedingte Flächenbeanspru-
chungen könnten mögliche Quartiere der Art betreffen. Dadurch wären Verluste von Ruhestät-
ten sowie unmittelbare Beeinträchtigungen möglich. Bei den Erfassungen konnten jedoch 
keine Quartiere festgestellt werden. Der Verlust von potenziellen Habitatstrukturen durch den 
Rückbau der Gebäude und Rodung von Bäumen wird im Gebiet durch die Umsetzung der 
Maßnahme M4 kompensiert. 
Die Gefahr einer Tötung von Tieren wird durch eine zeitliche Beschränkung der Gebäuderück-
bau- und Fällmaßnahmen für Höhlenbäume bzw. eine ökologische Baubegleitung minimiert, 
erhebliche Störungen sind nicht abzusehen, da die Art wenig empfindlich gegenüber Zer-
schneidungswirkungen gilt. Durch die Vermeidungsmaßnahmen V6 und V7 werden Licht- und 
Lärmemissionen minimiert. Deshalb kann für die Breitflügelfledermaus eine artenschutzrecht-
liche Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
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S6 

Bartfledermäuse (Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) / Kleine Bartfledermaus (M. mystacinus) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

(Die Bartfledermäuse konnten im Rahmen der Untersuchungen methodisch bedingt nicht auf 
Artniveau bestimmt werden.) 

Die Große Bartfledermaus nutzt im Sommer Spalten und Höhlen in und an Gebäuden und Bäumen 
als Quartiere. Die Jagdgebiete (z.B. Wälder, Gärten, Gewässer, Randzonen an Gehölzen) können 
über 10 km vom Quartier entfernt sein. Winterquartiere liegen in Höhlen, Stollen und Kellern. 
Wochenstuben gibt es in ganz Deutschland, die Verbreitung ist aber bisher nur lückenhaft bekannt. 
Für Rheinland-Pfalz wird davon ausgegangen, dass sie in allen Landesteilen vorkommt. Aus der Pfalz 
liegen nur wenige sichere Nachweise vor, hier sind erst zwei Wochenstuben bekannt. 

Die Kleine Bartfledermaus gilt als anpassungsfähig und kommt in Wäldern und im Siedlungsbereich 
vor. Als Quartiere nutzt sie im Sommer Spalten und Hohlräume in und an Gebäuden sowie Bäumen. 
Als Jagdgebiete werden wohl Waldränder, Gewässerufer, Hecken und Gärten bevorzugt. Der 
Aktionsraum eines Tieres wurde mit ca. 20 ha bestimmt. Winterquartiere liegen in Höhlen, Stollen 
und Kellern. Die Art ist in Norddeutschland selten, ansonsten wohl relativ verbreitet. Auch in 
Rheinland-Pfalz ist sie vermutlich in allen Landesteilen vertreten. Aus der Pfalz liegen sichere 
Nachweise aus verschiedenen Regionen vor, aber nur vereinzelte Wochenstubenfunde. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Bartfledermäuse lassen sich akustisch nicht differenzieren, so dass die akustisch festgestellten Bart-
fledermausrufe nicht eindeutig der Großen oder Kleinen Bartfledermaus (Myotis brandtii bzw. Myotis 
mystacinus) zuzuordnen sind. Es muss davon ausgegangen werden, dass mindestens eine der bei-
den Arten im Untersuchungsgebiet auftritt. Die Art wurde verstärkt im südlichen Teil des Untersu-
chungsgebietes bei der Jagd aufgenommen.  

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt 

Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetations-
flächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  
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S6 

Bartfledermäuse (Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) / Kleine Bartfledermaus (M. mystacinus) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Vorhabenbedingt könnten Individuen der Art durch den Rückbau von Gebäuden oder die Fällung von 
Höhlenbäumen verletzt oder getötet werden. Diese Gefahr wird durch die Maßnahmen V1, V2 und 
V3 erheblich reduziert. Durch die Umsetzung der Maßnahme M4 wird die ökologische Funktion, der 
vom Eingriff evtl. betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt.  

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für die Bartfleder-
mäuse deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tötungs-
risiko. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Im Zuge der geplanten Umstrukturierung und Bebauung des Plangebietes erfolgen der Rückbau von 
Gebäuden und die Rodung von Baumbeständen in unterschiedlichen Bauabschnitten von Westen 
Richtung Osten. Bei Eingriffen in den Gebäudebestand und in Baumbestände wird durch die Maß-
nahme M4 gewährleistet, dass der Art nach wie vor geeignete Quartiermöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Da die Maßnahmen innerhalb des Vorhabenbereichs realisiert würden, kann die ökologische 
Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt werden. V9 regelt die Erschließung des Gebietes in zeitlich voneinander getrennten Bauab-
schnitten. Somit stehen den Arten bis zum letzten Bauabschnitte Ausweichlebensräume zur Ver-
füung. 
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S6 

Bartfledermäuse (Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) / Kleine Bartfledermaus (M. mystacinus) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Myotis-Arten gelten als empfindlich gegenüber Lichteinwirkung. Beeinträchtigungen lokaler Populati-
onen von Bartfledermäusen können weitgehend ausgeschlossen werden, wenn baubedingte Störwir-
kungen auf mögliche Quartierbereiche (V6) vermieden und die Außenbeleuchtung ökologisch opti-
miert wird (V7). Durch Straßenverkehr sind bei dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen keine er-
heblichen Störwirkungen zu erwarten. Auch Störungen wichtiger Verbundbeziehungen, z.B. regelmä-
ßig genutzter Flugrouten, sind nicht ersichtlich.  

Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung ist bei Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs-
maßnahmen nicht erfüllt. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4. 

 
 
Fazit:  
Die Große Bartfledermaus bzw. Kleine Bartfledermaus wurde im Rahmen der vorhabenbezo-
genen Erfassungen nicht sicher nachgewiesen, die Arten werden aber aufgrund der Detektor- 
und Horchboxnachweise von Bartfledermäusen als potenziell vorkommend behandelt. Vorha-
benbedingte Flächenbeanspruchungen könnten potenzielle Quartiere betreffen. Dadurch wä-
ren Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie unmittelbare Beeinträchtigungen 
möglich. Für die Artengruppe werden Maßnahmen (M4) zur Schaffung von Ersatzquartieren 
umgesetzt. Die Gefahr einer Tötung von Tieren wird durch die zeitliche Beschränkung der 
Fällmaßnahmen und Vorabkontrolle bei Gebäuderückbaumaßnahmen sowie der Einbindung 
einer ökologischen Baubegleitung minimiert. Erhebliche Störungen werden durch die Vermin-
derung bau- und betriebsbedingter Licht- und Lärmemissionen vermieden. Unter Vorausset-
zung der Durchführung dieser umfangreichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
kann für die Gruppe der Bartfledermäuse eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ausge-
schlossen werden. 
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S7 

Langohrfledermäuse (Braunes Langohr Plecotus auritus/ Graues Langohr Plecotus austriacus) 

 
Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

(Die Langohrfledermäuse konnten im Rahmen der Untersuchungen methodisch bedingt nicht auf 
Artniveau bestimmt werden.) 

Das Braune Langohr gilt als typische Waldfledermaus und wird in verschiedensten Waldtypen, 
darunter auch in reinen Nadelwäldern und Fichtenforsten, angetroffen. Als Sommerquartiere nutzt sie 
Quartiere in Bäumen (Specht- und Fäulnishöhlen, Rindenspalten und Rindenschuppen) sowie 
Gebäudequartiere. Nistkästen werden ebenfalls angenommen. Winterquartiere sind in Stollen, 
Höhlen, Kellern und Felsspalten zu finden, es werden aber auch frostsichere Baumhöhlen genutzt 
(DIETZ et al. 2007). Die Jagdhabitate des Braunen Langohrs liegen überwiegend im Wald; die Art 
sucht zur Jagd aber auch einzeln stehende Bäume in Parkanlagen und Gärten auf. Die Beute wird 
im Flug ergriffen oder von der Vegetation abgelesen („foliage gleaning“). Jagdgebiete liegen meist im 
nahen Umfeld des Wochenstubenquartiers, da das Braune Langohr nur einen kleinen Aktionsradius 
hat. Das Braune Langohr ist in Rheinland-Pfalz vermutlich in allen waldreichen Naturräumen 
verbreitet (LBM 2008a, LfU 2025a). Laut KÖNIG & WISSING (2007) sind in der Pfalz Wochenstuben in 
allen Naturräumen nachgewiesen, mit Ausnahme des Westrichs. Die meisten Wochenstuben wurden 
in Waldgebieten der Oberrheinebene festgestellt. 

Das Graue Langohr bildet Wochenstuben ausschließlich in oder an Gebäuden, wo sich die Tiere in 
Spalten, hinter Holzverschalungen oder frei hängend auf geräumigen Dachböden aufhalten. Einzelne 
Männchen übertagen auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen sowie in Höhlen und Stollen. Die 
Tiere überwintern in Kellern, Stollen und Höhlen, aber auch in Spalten an Gebäuden und auf 
Dachböden. Das Graue Langohr jagt nach Angaben von BECK (1995) „mitten im Siedlungsraum und 
der vielfältigen Kulturlandschaft, in Gärten, entlang von Hecken und Baumalleen und um Obstbäume“. 
Zur Nutzung von Wäldern als Jagdgebiete gibt es unterschiedliche Einschätzungen: Während 
manche Autoren von einer Meidung geschlossener Wälder ausgehen, wurde bei Untersuchungen in 
Rheinland-Pfalz festgestellt, dass Graue Langohren längere Jagdphasen in Laubwäldern verbringen 
(KIEFER 1996). Das Graue Langohr gilt als eher wärmeliebend. Die Art ist aber landesweit verbreitet, 
Nachweise fehlen bislang lediglich für Teilbereiche der Eifel, des Westerwaldes und des Saar-Nahe-
Berglandes (LBM 2008a, LUWG 2015a). In der Pfalz sind alle Landschaften besiedelt, mit Ausnahme 
der zentralen Bereiche des Pfälzer Waldes (KÖNIG & WISSING 2007). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Langohrfledermäuse lassen sich akustisch nicht differenzieren, so dass die akustisch festgestellten 
Langohrrufe nicht eindeutig dem Braunen oder Grauen Langohr (Plecotus auritus bzw. Pl. austriacus) 
zuzuordnen sind. Es muss davon ausgegangen werden, dass mindestens eine der beiden Langohr-
Arten im Untersuchungsgebiet auftritt. Die Art wurde jedoch nur einmal aufgenommen.  

 

Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt 
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S7 

Langohrfledermäuse (Braunes Langohr Plecotus auritus/ Graues Langohr Plecotus austriacus) 

 
Darlegung der Betroffenheit der Art 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. 
Kapitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetations-
flächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern  
V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
V3 Ökologische Baubegleitung 
V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen  
V7 Minimierung von betriebsbedingten Lichtemissionen 
V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 
 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

durch V9 nicht erforderlich 

M4 Anbringung von Fledermauskästen (sichert das Quartierangebot im Gebiet  

 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen  
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Vorhabenbedingt könnten Individuen der Art durch den Rückbau von Gebäuden verletzt oder getötet 
werden. Auch im Falle der Rodung von Höhlenbäumen könnte eine direkte Gefährdung von Tieren 
eintreten, auch wenn keine Nutzung von Baumhöhlen festgestellt werden konnte. Diese Gefahr wird 
durch die Maßnahmen V1, V2 und V3 erheblich reduziert. Durch die Umsetzung der Maßnahme M4 
wird die ökologische Funktion, der vom Eingriff evtl. betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise  

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Das Tötungsrisiko durch den Verkehr auf den Wegen und Straßen ist aufgrund der nächtlichen Akti-
vität und der guten Flugfähigkeit als äußerst gering einzustufen. Insgesamt besteht für die Langohr-
fledermäuse deshalb kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko. 
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S7 

Langohrfledermäuse (Braunes Langohr Plecotus auritus/ Graues Langohr Plecotus austriacus) 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Im Zuge der geplanten Umstrukturierung und Bebauung des Plangebietes erfolgen der Rückbau von 
Gebäuden und die Rodung von Baumbeständen in unterschiedlichen Bauabschnitten von Westen 
Richtung Osten (V9). Bei Eingriffen in den Gebäudebestand und in Baumbestände wird durch die 
Maßnahme M4 gewährleistet, dass der Art nach wie vor geeignete Quartiermöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen. Da die Maßnahmen innerhalb des Vorhabenbereichs realisiert würden, kann die ökolo-
gische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt werden. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Langohrfledermäuse gelten als hoch empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen sowie Zer-
schneidungswirkungen (vgl. BRINKMANN et al. 2012). Erhebliche baubedingte Störungen durch Lärm- 
und Lichtemissionen werden durch die Maßnahme V6 verhindert. Die abschnittsweise Umsetzung 
der baulichen Umstrukturierung des Plangebietes trägt auch zu einer Reduzierung der Störungstat-
bestände bei. Betriebsbedingte Störungen durch Licht- und Lärmemissionen werden im Rahmen der 
Maßnahme V7 verhindert. Für die Art kommt es deshalb sowohl bau- als auch betriebsbedingt nicht 
zu Störwirkungen, die sich auf die lokale Population auswirken könnten.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6, V7, V9, M4. 

 
 
Fazit:  
Das Braune Langohr bzw. Graue Langohr wurde im Rahmen der vorhabenbezogenen Erfas-
sungen nicht sicher nachgewiesen, die Arten werden aber aufgrund der Detektor- und Horch-
boxnachweise von Bartfledermäusen als potenziell vorkommend behandelt. Vorhabenbe-
dingte Flächenbeanspruchungen könnten potenzielle Quartiere betreffen. Dadurch wären Ver-
luste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie unmittelbare Beeinträchtigungen möglich. 
Das Eintreten ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da im Rahmen der Erfassungen nur einmal 
Rufnachweise der Artengruppe nachgewiesen werden konnten. Für die Artengruppe werden 
Maßnahmen (M4) zur Schaffung von Ersatzquartieren umgesetzt. Die Gefahr einer Tötung 
von Tieren wird durch die zeitliche Beschränkung der Fällmaßnahmen und Vorabkontrolle bei 
Gebäuderückbaumaßnahmen sowie der Einbindung einer ökologischen Baubegleitung mini-
miert. Erhebliche Störungen werden durch die Verminderung bau- und betriebsbedingter Licht- 
und Lärmemissionen reduziert. Unter Voraussetzung der Durchführung dieser umfangreichen 
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Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kann für die Gruppe der Langohrfledermäuse eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
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R1 

Zauneidechse Lacerta agilis 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik 
aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hoch-
staudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen Substraten bevorzugt. Ursprünglich 
besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang von Flüssen. 
Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an sonnenex-
ponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom 
Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, 
Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verste-
cken (z.B. Kleinsäugerbaue, natürliche Hohlräume), aber auch in selbst gegrabenen Quartieren 
(BLANKE 2004, ELBING et al. 1996, ELLWANGER 2004). 

Die Zauneidechse ist in ganz Deutschland verbreitet. Allerdings sind die Nachweisdichten regional 
sehr unterschiedlich. Siedlungsschwerpunkte liegen in Baden-Württemberg in der Oberrheinebene, 
an den wärmebegünstigten Hängen des Südschwarzwaldes und entlang des Neckars, in Rheinland- 
Pfalz, im Osten in den Sandergebieten, der Lausitz, dem Leipziger Raum und den Vorbergen des 
Thüringer Waldes. In Rheinland-Pfalz ist die Zauneidechse mit Ausnahme größerer, geschlossener 
Waldgebiete landesweit vertreten (LBM 2008a, LUWG 2015a). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Insgesamt 101 Nachweise der Art konnten im nordöstlichen sowie im nördlichen Teil des Untersu-
chungsraums erbracht werden. Die Zauneidechse konnte in einer größeren Population (606 Indivi-
duen bei Faktor 6) im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Hier gelangen zahlreiche Nachweise 
der Art, was auf eine zumindest mittelgroße und bodenständige Population schließen lässt. Da auch 
Jungtiere beobachtet werden konnten, ist davon auszugehen, dass die Art innerhalb des Vorhaben-
bereichs auch reproduziert und hier dementsprechend sowohl Fortpflanzungs- als auch Ruhestätten 
vorfindet. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: unbekannt 
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R1 

Zauneidechse Lacerta agilis 

 
Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von        
     Vegetationsflächen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V4 Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

FCS 2 Optimierung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse  

+ Teilflächen der Maßnahmen E2, E3 und FCS1 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht ge-
wahrt 

   ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt 

Die vorhabenbedingten Eingriffe betreffen zum Großteil auch die nachgewiesenen Lebensräume der 
Zauneidechse, weshalb ohne Durchführung von Maßnahmen ihre unmittelbare Gefährdung zu be-
fürchten wäre. Neben der Minimierung von Eingriffen in ihre Lebensräume (v.a. Saumbereiche, vgl. 
Maßnahme V1) kommt der Umsiedlung von Zauneidechsen eine wesentliche Funktion zur Vermei-
dung von Tötungen von Individuen zu (Maßnahme V4). Bei Eingriffen in von der Art besiedelte Teille-
bensräume wird durch die Maßnahmen FCS 2, E2, E3 und FCS 1 sichergestellt, dass den Individuen 
der Art nach wie vor in ausreichendem Maße geeignete Lebensräume mit Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zur Verfügung stehen. Da die Maßnahme nicht im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenbereichs 
realisiert werden kann, kann die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang nicht mit Sicherheit gewahrt werden. Es ist daher vor-
gesehen einen Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG zu stellen.  

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Betriebsbedingt kommt es nicht zu einer signifikanten Steigerung der Tötungsgefahr für Zauneidech-
sen, da die Art in den vorhabenbedingt beanspruchten Flächen möglichst vollständig abgefangen wird 
und in Ausgleichslebensräume verbracht wird (Maßnahmen V4, FCS 2, E2, E3, FCS 1). Die Ersatzle-
bensräume werden so gestaltet, dass eine Rückwanderung in die beanspruchten Flächen nicht mög-
lich ist. Diese weisen zudem i.d.R. keine Lebensraumeignung für die Art mehr auf, so dass auch die 
Einwanderung anderer Individuen aus dem Umfeld nahezu auszuschließen ist. Deshalb ist eine signi-
fikante Steigerung der Tötungsgefahr für die Zauneidechse auszuschließen. Im Gebiet verbleibende 
oder wieder einwandernde Individuen sind durch die zu erwartenden Fahrzeugverkehre mit geringen 
Geschwindigkeiten keiner erhöhten Tötungsgefahr ausgesetzt.  
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R1 

Zauneidechse Lacerta agilis 
 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt 

 
Die bau- und anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen umfassen Teillebensräume der Zau-
neidechse. Insbesondere bei der Überplanung des nordöstlichen Bereiches (Offroadstrecke) kommt 
es zu einem Verlust von nachgewiesenen Forstpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse. Nach 
LAUFER (2014) werden für die Ersatzflächenermittlung die adulten Individuen herangezogen und mit 
einem Faktor von 6 multipliziert. Für den Raumbedarf empfiehlt LAUFER (2014) „für eine adulte Zau-
neidechse 150 m² Lebensraum“. 
Im vorliegenden Fall wurden 31 adulte Zauneidechsen nachgewiesen. Dies ergibt einen Ersatz-
flächenbedarf unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors von 6 im Umfang von mindestens 
2,79 ha.  
Deshalb wird im Rahmen der FCS-Maßnahme 2 sowie auf Teilflächen der Maßnahmen E2, E3 und 
FCS 1 bereits vor den Eingriffen durch die Optimierung von Flächen ein ausreichend ausgestatteter 
und dimensionierter Ausgleichslebensraum geschaffen, der die umzusiedelnden Individuen aufneh-
men kann.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Störwirkungen auf Zauneidechsen-Lebensräume könnten in der Bauphase entstehen, etwa durch mit 
den Bauarbeiten verbundenen Erschütterungen. Da die Individuen aber vor den Bauarbeiten gefangen 
und in einen Ausgleichslebensraum umgesiedelt werden, sind entsprechende Störungen auszuschlie-
ßen. Des Weiteren wird das Vorhaben in verschiedenen Bauabschnitten umgesetzt, sodass nicht das 
gesamte Gelände auf einmal beansprucht wird. Bzgl. bau- und betriebsbedingter optischer und akus-
tischer Wirkungen, die vom Vorhabenbereich ins den Ausgleichslebensraum ausgehen könnten, gilt 
die Art nicht als besonders störempfindlich. Diese Störwirkungen sind daher für die Lokalpopulation 
nicht erheblich. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V4, FCS 2, Teilflächen von 
E2, E3 und FCS 1 

 

Naturschutzfachliche Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bzw. Befreiung gem. § 67 BNatSchG: 

Fortpflanzungsstätten und andere essentielle Habitatbereiche der Zauneidechse sind vorha-
bensbedingt im Plangebiet betroffen. Bei der langen Dauer der Baustelle von mehreren Jahren 
ist nicht sicher auszuschließen, dass einzelne Tiere in den Eingriffsbereich einwandern und 
getötet werden. Somit treten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 auf. 
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Des Weiteren kann der räumlich-funktionale Zusammenhang zwischen Eingriffsgebiet und Er-
satzhabitat nicht sichergestellt werden. 

Die Zauneidechse weist in Rheinland-Pfalz einen unzureichenden Erhaltungszustand auf. In 
Rheinland-Pfalz ist sie in allen Naturräumen verbreitet. Gute Bestände finden sich vor allem in 
der nördlichen Oberrheinebene sowie den wärmeren Lagen weiterer Flusstäler.  

Im Naturraum Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland bestehen mehrere Vorkom-
mensgebiete der Art. Diese werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Somit ist davon 
auszugehen, dass die Gewährung einer Ausnahme/Befreiung zu keiner Verschlechterung des 
jetzigen unzureichenden Erhaltungszustandes der Populationen im Naturraum und somit in 
RLP führt. Als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) werden 
in den Gemarkungen Mommenheim und Lörzweiler Ersatzhabitate entwickelt. 
 
 
Fazit: 

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Zauneidechsenlebensräumen ist es not-
wendig, die von Eingriffen betroffenen Individuen abzufangen und in einen im Rahmen der 
Maßnahme FCS 2 zu schaffenden Ausgleichslebensraum umzusiedeln. Des Weiteren werden 
auf Teilflächen der Maßnahmen E2. E3 und FCS 1 in räumlicher Nähe zur Ersatzfläche FCS 
2 zusätzliche Habitatstrukturen für die Zauneidechse angelegt. Diese verbinden die einzelnen 
Ausgleichsflächen miteinander. 

Durch die Maßnahmenumsetzung wird die Gefahr einer bau- und betriebsbedingten Tötung 
erheblich reduziert, Störungen werden vermieden. Aufgrund der Entfernung der Ausgleichs-
fläche zum Eingriffsbereich kann die ökologische Funktion der vorhabenbedingt betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht mit Sicherheit erhalten 
werden. Die obere Naturschutzbehörde hat die Erteilung einer Befreiung nach § 67 in Aussicht gestellt. 
Für die Zauneidechse ist unter Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen deshalb keine erhebliche artenschutzrechtliche Betroffenheit abzusehen. 
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6.3 Sonstige Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Aus den Kartierungen im Jahr 2015 sowie der Lebensraumausstattung vor Ort und den aktuellen 
Erfassungen aus dem Jahr 2024 ergaben sich keine Hinweise auf mögliche Vorkommen weiterer 
Arten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie. 

 

6.4 Europäische Vogelarten 

Im Bereich der Fläche des Bebauungsplangebiets und ihrer angrenzenden Umgebung sind im 
Jahr 2024 insgesamt 56 Vogelarten nachgewiesen worden. Davon traten 21 Arten als Nah-
rungsgäste/ Durchzügler im Gebiet auf. Die anderen 32 Arten wurden als Brutverdacht und 3 
als Brutvögel im Gebiet eingestuft.  

Das Artenspektrum der Brutvögel wird im Wesentlichen durch Vogelarten gehölzgeprägter Le-
bensräume bestimmt, wobei vor allem „Gebüschvögel“ (z.B. Dorngrasmücke, Gartengrasmü-
cke, Mönchsgrasmücke) und typische Baumbrüter der halboffenen Kulturlandschaft und Sied-
lungen (u.a. Blaumeise, Kohlmeise, Ringeltaube, Star, Stieglitz) in Erscheinung treten. Weiter-
hin brüten an Gebäuden Kulturfolger wie Mehlschwalbe und Hausrotschwanz.  
Besonders hervorzuheben sind die Vorkommen der landesweit als „gefährdet“ eingestuften 
Brutvogelarten Mehlschwalbe, Pirol und Stockente (jeweils RL RLP 3). Für diese gefährdeten 
Arten wird ein schlechter Erhaltungszustand angenommen. Star und Kuckuck werden 
deutschlandweit als „gefährdet“ eingestuft und landesweit auf der Vorwarnliste geführt. 
Teichhuhn und Grauschnäpper werden ebenfalls auf der Vorwarnliste geführt. Der Erhaltungs-
zustand wird als unzureichend angesehen.  
Neben diesen Brutvogelarten treten Grauspecht und Turteltaube als „stark gefährdete“ Gast-
vögel auf. 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten 

Legende: Rote Liste RLP/BRD: 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; V: Vorwarnliste; w: wandernde ge-
fährdete Tierart. BNatSchG §7: §: besonders geschützt; §§: streng geschützt; §§§: streng geschützte Art gemäß EG-ArtSchVO 
Nr.338/97. DDA-Kürzel nach Südbeck et al. (2005). Gelb unterlegt: Arten mit landes- und bundesweitem Rote Liste-Status oder 
streng geschützte Arten.  bzw. Vogelarten, die als Zugvögel gefährdet sind (Art 4 der VSchRL)    
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Amsel Turdus merula A § * *  3  

Bachstelze Motacilla alba Ba § * *  2 1 

Blaumeise Parus caeruleus Bm § * *  2 2 

Bluthänfling Carduelis cannabina Hä § V 3   2 

Buchfink Fringilla coelebs B § * *  1 2 

Buntspecht Dendrocops major Bs § * *  1 1 

Dohle Coloeus monedula D § * *  2 11 

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg § * *  2 1 

Elster Pica pica E § * *  1 3 

Eichelhäher Garrulus glandarius Ei § * *  1 1 
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Feldlerche Alauda arvensis Fl § 3 3  1 3 

Fitis Phylloscopus trochilus F § * *   1 

Goldammer Emberiza citrinella G § * *  2 2 

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg § * *  2  

Girlitz Serinus serinus Gi § * *  1 3 

Graureiher Ardea cinerea Grr § * *   1 

Grauschnäpper Muscicapa striata Gs § * V 1   

Grauspecht Picus canus Gsp §§ V 2   1 

Grünfink Carduelis chloris Gf § * *  1  

Grünspecht Picus viridis Gü §§ * *   1 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr § * * 1 2 2 

Jagdfasan Phasianus colchicus Fa (§) * *  1 3 

Kohlmeise Parus major K § * *  6 1 

Kolkrabe Corvus corax Kra § * *   2 

Kuckuck Cuculus canorus Ku § V 3  2 1 

Mäusebussard Buteo buteo Mb §§§ * *  2  

Mehlschwalbe Delichon urbicum M § 3 3  7 25 

Misteldrossel Turdus viscivorus Md § * *  1  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg § * *  5  

Nachtigall Luscinia megarhynchos N § * *  4  

Nilgans Alopochen aegyptiaca Nig  * *   1 

Pirol Oriolus oriolus P § 3 V  2 1 

Rabenkrähe Corvus corone Rk § * *   4 

Ringeltaube Columba palumbus Rt * * *  7 3 

Rohrweihe Circus aeroginosus Row §§§ 3 *   1 

Rotkehlchen Erithacus rubecula R § * *   1 

Rotmilan Milvus milvus Rm §§§ V *   1 

Singdrossel Turdus philomelos Sd § * *   1 

Star Sturnus vulgaris S § V 3  17  

Saatkrähe Corvus frugilegus Sa § V w *   7 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Swk § * *  1  

Stieglitz Carduelis carduelis Sti § * *  4 1 

Stockente Anas platyrhynchos Sto § 3 V 1 1  

Straßentaube Columba livia domestica Stt § * *   1 

Teichhuhn Gallinula chloropus Tr §§ V V  2  

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus T § * *   1 
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Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca Ts § V w 3   1 

Türkentaube Streptopelia decaocto Tt § * *   1 

Turmfalke Falco tinnunculus Tf §§§ * *  3  

Turteltaube Streptopelia turtur Tut §§§ 2 2   2 

Uhu Bubo bubo Uh §§§ * *   1 

Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd § * *   1 

Waldohreule Asio otus Wo §§§ * *   1 

Wiesenschafstelze Motacilla flava St § * *  1  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z § * *  1 3 

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi § * *  6 3 

Artenzahl 56     3 96 106 
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6.5 Einzelartbetrachtungen betroffener Vogelarten 

Für die europäischen Vogelarten, die im Untersuchungsgebiet brüten, erfolgt eine Beurteilung 
der artenschutzrechtlichen Betroffenheit in den nachfolgenden Formblättern. Arten mit landes-
weit günstigem Erhaltungszustand, die keine Zielarten der Vogelschutzrichtlinie sind und auch 
nicht zu den europäisch streng geschützten Arten gehören, werden in Gruppen zusammenge-
fasst (vgl. FROELICH & SPORBECK 2011). 

Angaben zu Ökologie und Verbreitung in den Formblättern stammen im Wesentlichen aus 
dem Handbuch der Vogelarten in Rheinland-Pfalz (LBM 2008b), ergänzt um Angaben v.a. aus 
ANDRETZKE et al. (2005), BAUER et al. (2005a, b) und FLADE (1994). 

Im Gebiet auftretende Gastvogelarten ohne Nachweis eines Brutstatus werden nachfolgend 
vorsorglich ebenfalls auf eine artenschutzrechtliche Betroffenheit überprüft. 

 

V1 Feldlerche Alauda arvensis 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Weitgehend offene Landschaften unterschiedlicher Ausprägung; hauptsächlich in Kulturlebensräumen 
wie Grünland- und Ackergebiete, aber auch Heidegebiete und größere Waldlichtungen. Von Bedeu-
tung für die Ansiedlung sind trockene bis wechselfeuchte Böden mit einer kargen und vergleichsweise 
niedrigen Gras- und Krautvegetation. Die Art meidet auch feuchte bis nasse Areale nicht, wenn diese 
an trockene Bereiche angrenzen oder mit ihnen durchsetzt sind. 

Verbreitung: Flächendeckend in Quadranten mit landwirtschaftlicher Nutzung, im Winter Rückzug auf 
die Tieflagen unter 400 m NN, Tendenz jedoch abnehmend (LBM 2008b). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Die Feldlerche wurde mit 1 Brutrevier auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen östlich der umzäunten 
Liegenschaft nachgewiesen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestehen keine Brutvorkommen 
der Art. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind nicht erforderlich 
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V1 Feldlerche Alauda arvensis 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG treten für diese Arten nicht ein. Da die Arten 
nicht im Geltungsbereich brüten und auch zukünftig keine Bruten zu erwarten sind, besteht keine Ge-
fahr, dass Nester, Eier oder Jungtiere beschädigt oder zerstört werden. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Betriebsbedingte Tötungen können für die Feldlerche ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG treten für die hier zusammengefassten Arten 
ebenfalls nicht ein. Es kommt vorhabenbedingt nicht zu einem Verlust von Brutplätzen, da diese nicht 
in den vorhabenbedingt beanspruchten Flächen liegen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Feldlerche 
findet im Geltungsbereich keinen essentiellen Nahrungsraum oder einen essentiellen, wiederholt und 
stetig beanspruchten Rastplatz. 
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V1 Feldlerche Alauda arvensis 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V2, V3, V6 

 

 

Fazit: Die Feldlerche besitzt im Geltungsbereich keinen Brutplatz. Die zu berücksichtigenden 
Maßnahmen V2, V3 und V6 tragen zu einer Vermeidung von potenziellen Störwirkungen auf 
die Art bei. Es sind durch das Vorhaben keine essentiellen Nahrungs- und Rastplätze der Art 
betroffen. Eine vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Betroffenheit der Feldlerche ist des-
halb auszuschließen. 
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V2 Grauschnäpper Muscicapa striata 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Randlagen von lichten Laub-, Misch- und seltener Nadelwäldern, größeren Gehölzen, Gärten und 
Parks. Besiedelt halboffene und offene Landschaften, Dörfer, Friedhöfe sowie Wohnviertel mit lichtem 
Baumbestand, selten in Innenstädten. Der Grauschnäpper benötigt horizontal und vertikal gegliederte 
Lebensräume, wie lockere Altbaumbestände. Bevorzugt werden Habitate mit exponierten, besonnten 
Ansitzmöglichkeiten. 
Der Grauschnäpper ist regelmäßiger Brut- und Sommervogel in bestimmten Teilen von Rheinland-
Pfalz, was rund 100 Meldungen im ArtenFinder belegen. Die Brutvögel verlassen Rheinland-Pfalz im 
Winter und es kommen häufig als Durchzügler aus anderen Regionen vor (DIETZEN et al. 2008), (Mai. 
- September). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Der Grauschnäpper wurde durch einmaligen Gesang am 26.05. sowie das Antreffen eines einjähri-
gen Jungtiers als brütende Vogel nachgewiesen. Das Brutzentrum befindet sich dabei relativ in der 
Mitte des Untersuchungsgebiets, nahe der ehemaligen Einfahrtsstraße zum Haupttor (s. Plan 2, Kür-
zel Gs).  

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 3 Herstellung von künstlichen Nisthilfen für den Grauschnäpper 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegt eine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauschnäppers. 
Durch die Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 wird eine Tötung von Individuen der Art verhindert. 
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V2 Grauschnäpper Muscicapa striata 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Verhinderung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird durch Maßnahme 
CEF3 im räumlich-funktionalen Zusammenhang kompensiert. Somit bleibt die ökologische Funktion, 
der vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang erhalten. Darüber hinaus entstehen durch die Pflanzfestsetzungen im Gebiet zahlreiche neue 
Strukturen, die mittelfristig durch die Art genutzt werden können. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und über mehrere Bauabschnitte verteilt. Sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahmen V6 und V9 mi-
nimiert. Die verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustan-
des der Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V7, V9, CEF3 

 

Fazit: Der Grauschnäpper tritt mit einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte innerhalb des Gel-
tungsbereiches auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur 
Tötung von Tieren kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte 
Störwirkungen räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maß-
nahmen V6, V7 und V9 vorgegeben wird. Der Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird 
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durch die Herstellung eines Ausweichlebensraums im Rahmen der Maßnahme CEF 3 ersetzt. 
Eine vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V3 Grünspecht Picus viridis & Grauspecht Picus canus 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Grünspecht ist an lichte Laub-Altholzbestände mit umliegenden Grasflächen zur Nahrungssuche 
wie etwa strukturreiche Fließgewässerauen, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Friedhöfe oder Kleingar-
tenanlagen gebunden. Er profitiert hier von Ameisen-Vorkommen. Die Art meidet die Zentren geschlos-
sener Wälder, außer wenn größere grasreiche Lichtungen vorhanden sind. 
Der Grünspecht ist ein häufiger Brut- und Jahresvogel in geeigneten Lebensräumen in allen Landes-
teilen von Rheinland-Pfalz. 

Der Grünspecht besiedelt v. a. mittelalte und alte (lichte), strukturreiche Laub- und Mischwälder. Prä-
feriert werden Buchen(misch)wälder, besiedelt werden aber auch z. B. Auwälder, Eichen- bzw. Kie-
fernwälder und offenere reich gegliederte Landschaften mit Altbäumen und Feldgehölzen. Er besiedelt 
auch Wiesen oder Kahlschläge in überwiegend reich gegliederten Kulturlandschaften mit hohem Anteil 
an offenen Flächen und Feldgehölzen, Hecken mit Überhältern (gern alte Eichen), Streuobstwiesen, 
Hofgehölze; im Siedlungsbereich in Parks, Alleen, Villenviertel und auf Friedhöfen mit Altbaumbestand 
(Handbuch der Vogelarten in Rheinland-Pfalz, LBM 2008). Die Art ist Standvogel mit Streuungswan-
derungen außerhalb der Brutzeit. Die Größe der "Balzreviere" beträgt meist 1 - 2 km², die der Brutre-
viere ca. 1 km². Die Nahrung besteht, v. a. aus Ameisen. Die Bruthöhle wird an Schwachstellen und 
Höhlen von Laub-, selten Nadelbäumen gezimmert. 

In Rheinland-Pfalz ist der Grauspecht flächendeckend verbreitet mit deutlichem Schwerpunkt in den 
Tallagen und in Mittelgebirgen mit hohem Laubwaldanteil. 
 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Der Grauspecht (Picus canus) wurde einmalig bei der März-Begehung anhand von Rufen und einer 
Sichtung festgestellt. Der in Deutschland stark gefährdete und streng geschützte Höhlenbrüter fand 
sich am nordwestlichsten Punkt des Untersuchungsgebietes nahe des Engelklauergrabens. 

Ebenso die allgemein häufiger vorkommende Spechtart, der streng geschützte Grünspecht (Picus viri-
dis) wurde einmalig innerhalb der Wertungsgrenze, am 26.05., nachgewiesen. Aus diesem Grund wird 
auch er als Nahrungsgast im Gebiet dokumentiert.  

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind nicht erforderlich 
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V3 Grünspecht Picus viridis & Grauspecht Picus canus 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG treten für diese Arten nicht ein. Da die Arten 
nicht im Geltungsbereich brüten und auch zukünftig keine Bruten zu erwarten sind, besteht keine Ge-
fahr, dass Nester, Eier oder Jungtiere beschädigt oder zerstört werden. Da die Arten hochmobil sind, 
können sie im Falle von Eingriffen in ihren Lebensraum fliehen. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Auch der betriebsbedingte Verkehr oder sonstige betriebsbedingten Wirkungen führen nicht einer zur 
Gefährdung der Arten, da die Geschwindigkeiten der eingesetzten Fahrzeuge zu gering sind, sonstige 
Störwirkungen dazu führen, dass die Arten aktiv ausweichen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG treten für die hier zusammengefassten Arten 
ebenfalls nicht ein. Es kommt vorhabenbedingt nicht zu einem Verlust von Brutplätzen, da diese nicht 
in den vorhabenbedingt beanspruchten Flächen liegen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist ebenfalls ausgeschlossen. Keine der 
Arten findet in den durch den Bebauungsplan beanspruchten Flächen einen essentiellen Nahrungs-
raum oder einen essentiellen, wiederholt und stetig beanspruchten Rastplatz. Dies bedeutet, dass der 
Verlust des Nahrungsraums oder des Rastplatzes auch nicht zur Aufgabe eines Brutplatzes oder zum 
Rückgang lokaler Populationen führen wird. 
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V3 Grünspecht Picus viridis & Grauspecht Picus canus 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V9. 

 

 

Fazit: Der Grünspecht und der Grauspecht treten im Geltungsbereich lediglich als Gastvogel-
arten (Nahrungsgäste) auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass 
es zur Tötung von Tieren kommt. Vorhabensbedingt sind keine essentiellen Nahrungsräume 
der Arten betroffen. Bau- und betriebsbedingte Störwirkungen führen nicht zu erheblichen Aus-
wirkungen auf die beiden Spechtarten mit großen Aktionsräumen. Eine vorhabenbedingte ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V4 Kuckuck Cuculus canorus 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Kuckuck besiedelt verschiedene halboffene Landschaften, zur Eiablage bevorzugt er offene Teil-
flächen (Feuchtwiesen, Röhrichte u.a.) mit geeigneten Sitzwarten. Er fehlt in der Kulturlandschaft nur 
in ausgeräumten Agrarlandschaften. Im Siedlungsbereich werden dörfliche Siedlungen als Habitat ge-
nutzt, selten tritt er in Gartenstädten auf. Städte werden nur randlich im Bereich von Industrie- oder 
Agrarbrachen als Lebensraum genutzt, in geringer Dichte kann die Art auch in Parks vorkommen (vgl. 
BAUER et al. 2005a, LBM 2008b). 

Die Art ist landesweit relativ weit verbreitet, zeigt aber einen stark abnehmenden Bestandstrend im 
nördlichen Rheinland-Pfalz. Es besteht eine klare Zweiteilung zwischen einem nordwestlichen und 
südöstlichen Verbreitungsschwerpunkt (LBM 2008b). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Für den Kuckuck wurde ein potenzieller Neststandort im Baumbestand westlich des Offroad-Parks 
festgestellt. Mehrmalige Rufe eines revieranzeigenden Männchens im April sowie die Sichtung eines 
Pärchens am 26.05. verstärken den Brutverdacht für Cuculus canorus an diesem Standort. Weiterhin 
wurde am 26.05. 500 m westlich dieses Standorts auch ein Einzelnachweis für ein revieranzeigendes 
Männchen erbracht. Für diesen Standort konnte ein Brutverdacht jedoch nicht bestätigt werden. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

FCS 1 Herstellung bzw. Optimierung von Brutlebensräumen für Pirol & Kuckuck 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegt eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Kuckucks. Eine Tö-
tung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. 
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V4 Kuckuck Cuculus canorus 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion 
wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt   

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird durch Maßnahme 
FCS1 kompensiert. Da aufgrund der Entfernung der Ausgleichsfläche die ökologische Funktion, der 
vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
nicht mit Sicherheit erhalten werden kann, wird ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG gestellt.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Kuckuck ist nur mäßig empfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. 
durch Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). 
Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. 
Die verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der 
Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, FCS1. 

 

Fazit: Der Kuckuck tritt mit zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungsbereich auf. Im 
Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren 
kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen 
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räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 und 
V9 vorgegeben wird. Der Verlust von zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Her-
stellung eines Ausweichlebensraums im Rahmen der Maßnahme FCS 1 ersetzt. Da ein Aus-
gleich im räumlich-funktionalen Zusammenhang nicht möglich ist, wird ein Antrag auf Befrei-
ung gemäß § 67 BNatSchG bei der oberen Naturschutzbehörde gestellt.  

Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der landesweiten Population sind bei Durchführung 
der Maßnahmen nicht zu erwarten.  
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V5 Mäusebussard Buteo buteo 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Mäusebussard besiedelt als Brutvogel baumbestandene Bereiche aller Art. Die Nahrungssuche 
erfolgt überwiegend auf offenen Flächen wie Wiesen, Weiden, Brachen, Äckern, Kahlschlägen sowie 
an Weg- und Straßenrändern. Da er an Straßen häufiger nach Aas sucht, ist er eine besonders kolli-
sionsgefährdete Art. 

Rund 2050 Meldungen seit 2010 aus Rheinland-Pfalz belegen, dass der Mäusebussard ein regelmä-
ßiger Brut- und Jahresvogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen des Landes ist. Während 
einige Brutvögel Rheinland-Pfalz. Die Art zählt zu den ubiquitären Arten nach Sporbeck.  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Der Mäusebussard wurde an zwei Standorten innerhalb des Untersuchungsgebiets ausgemacht Ein-
mal westlich des Offroad-Parks sowie ein weiteres Brutpaar am südwestlichsten Punkt des Gebietes. 
Verifiziert wird der Brutverdacht durch mehrmaliges Kreisen, Rufe, die Sichtung jeweils eines Pärchens 
sowie die Verteidigung gegenüber Artfeinden (Rabenkrähen) im Erfassungszeitraum. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

☐ vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Für die verbreitete Greifvogelart nicht erforderlich (Ausweichlebensräume sind vorhanden) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegen zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Mäusebussards. 
Durch die Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 wird eine Tötung von Individuen der Art verhindert. 
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V5 Mäusebussard Buteo buteo 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Verhinderung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten führt für die ver-
breitete und ungefährdete Greifvogelart nicht zum Eintritt des Schädigungstatbestandes. 

Im Umfeld des Plangebietes sind Ausweichlebensräume (Windschutzhecken) vorhanden. Somit bleibt 
die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erhalten. Darüber hinaus entstehen durch die Pflanzfestsetzungen im 
Gebiet und auf den externen Ausgleichsflächen zahlreiche neue Strukturen, die mittelfristig durch die 
Art genutzt werden können. Entlang der B420 werden Bäume zum Erhalt festgesetzt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und über mehrere Bauabschnitte verteilt. Sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 minimiert. Die 
verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokal-
population. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9. 

 

Fazit: Der Mäusebussard tritt mit zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb des Gel-
tungsbereiches auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur 
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Tötung von Tieren kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte 
Störwirkungen räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maß-
nahmen V6 und V7 vorgegeben wird. Der Verlust der zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
führt für die ubiquitäre und ungefährdete Art nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. Es sind 
Ausweichlebensräume für den Mäusebussard mit großem Aktionsradius im Umfeld vorhan-
den. Eine vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V6 Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Mehlschwalbe ist ein Kulturfolger und kommt vor allem in menschlichen Siedlungen wie Dörfern 
und Städten vor. Sie baut Lehmnester unter Gebäudevorsprüngen und dachüberständen, brütet aber 
auch in Kunstnestern. Sie benötigt zur Anlage von Nestern geeignetes Nistmaterial und damit schlam-
mige, lehmige bodenoffene Pfützen oder Ufer. Kolonie- und Einzelbrüter. Als Nahrungshabitate dienen 
offene Grünflächen und Gewässer, wo Fluginsekten erbeutet werden. Sie liegen im Umkreis von 1.000 
m um den Neststandort. Die Art gilt als Langstreckenzieher, und kehrt Ende März wieder an ihren 
Brutplatz zurück. 

In Rheinland-Pfalz umfasst der Bestand 25.000 – 62.000 Brutpaare/Reviere und ist als „stark abneh-
mend“ eingestuft (SIMON et al. 2014). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Eine größere Anzahl an Mehlschwalben (Delichon urbicum, mindestens 7 Brutpaare) wurde im Bereich 
nahe dem ehemaligen Supermarkt und der Sporthalle gesichtet. Bei der Begehung Ende Juli befanden 
sich die Tiere im Nestbau und es wurden über 20 weitere alte, verlassene sowie zerstörte Nistplätze 
dieser in RLP und der BRD gefährdeten Art festgestellt. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 2 Herstellung von künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten sieben Brutpaare der Mehlschwalbe festgestellt werden. 
Eine Tötung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhin-
dert. 
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V6 Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Maß-
nahme CEF2 kompensiert. Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Mehlschwalbe ist nur mäßig empfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. 
durch Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). 
Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. 
Die verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der 
Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, CEF2. 

 

Fazit: Die Mehlschwalbe tritt mit sieben Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Geltungsbereich 
auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von 
Tieren kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkun-
gen räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 
vorgegeben wird. Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle Stör-
wirkungen. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung eines 
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Ausweichlebensraums im Rahmen der Maßnahme CEF 2 im räumlichen Zusammenhang aus-
geglichen. Eine vorhabenbedingte erhebliche artenschutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb 
auszuschließen. 
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V7 Nachtigall Luscinia megarynchos 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze, Gebüsche, 
Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu Gewässern, Feucht-
gebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor allem für die Nestanlage und für die Aufzucht 
der Jungen wichtig (BAUER et al. 2005b). Die Nahrungssuche findet i.d.R. in der Strauchschicht statt 
(MKULNV 2011). Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 0,2-2 ha erreichen, bei maximalen Sied-
lungsdichten von über 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bodennähe in dichtem Gestrüpp 
angelegt. Das Brutgeschäft beginnt im Mai, spätestens im Juli sind die Jungen flügge (BAUER et al. 
2005b). 

Die Nachtigall ist ein regelmäßiger und stellenweise häufiger Brut- und Sommervogel in geeigneten 
Lebensräumen. Die Art kommt häufig in den Auenwäldern entlang der großen Flüsse, besonders in 
der Vorderpfalz und in Rheinhessen, vor. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Von der Nachtigall konnten 4 Brutzentren durch mehrfache Reviergesänge zwischen April Mai nahe 
der Kirche, dem RRB an der B420, dem Schönungsteich im Norden und im nordöstlichsten Bereich 
des Gebietes nachgewiesen werden. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 1 Herstellung von Brutlebensräumen für Brutvogelarten der Gebüsche (Nachtigall) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten vier Reviere der Nachtigall festgestellt werden. Eine Tö-
tung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. 
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V7 Nachtigall Luscinia megarynchos 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch Maßnahme 
CEF1 kompensiert. Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Darüber hinaus entstehen im 
Gebiet durch die grünordnerischen Festsetzungen neue Strauch- und Baumpflanzungen. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Nachtigall ist nur wenig empfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. 
durch Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). 
Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. 
Die verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der 
Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, CEF1. 

 

Fazit: Die Nachtigall tritt mit vier Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Geltungsbereich auf. Im 
Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren 
kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen 
räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 vor-
gegeben wird. Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle 
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Störwirkungen. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung ei-
nes Ausweichlebensraums im Rahmen der Maßnahme CEF 1 im räumlichen Zusammenhang 
ausgeglichen. Eine vorhabenbedingte erhebliche artenschutzrechtliche Betroffenheit ist des-
halb auszuschließen. 
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V8 Pirol Oriolus oriolus 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Pirol besiedelt feuchte und lichte, sonnige (Bruch- und Au-) Wälder, auch in Kieferwäldern mit 
lückiger Struktur und einzelnen alten Laubbäumen. In der Kulturlandschaft tritt er in Flussniederungen 
mit Feldgehölzen oder Alleen sowie in alten Hochstamm-Obstkulturen und Parkanlagen mit hohen 
Bäumen auf. Randlagen von Wäldern (Ufergehölze) werden bevorzugt. Weitere potenzielle Habitate 
sind Randlagen dörflicher Siedlungen, Hofgehölze mit altem Baumbestand, besonders mit Eichen, 
Pappeln, Erlen sowie Buchen, Eschen, Weiden und Birken. Auch Friedhöfe und Parks mit altem Laub-
holzbestand werden besiedelt (vgl. ANDRETZKE et al. 2005, BAUER et al. 2005b, LBM 2008b). 

Die Siedlungsschwerpunkte des Pirols sind die Flusstäler, vor allem entlang des Rheins. Die landes-
weite Hauptverbreitung liegt im südlicheren Rheinland-Pfalz, nur selten in Höhen bis 350 m ü. NN. In 
den rechtsrheinischen, niederschlagsreichen Regionen fehlt er ebenso wie in waldarmen Agrarland-
schaften (LBM 2008b). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Pirole (Oriolus oriolus) wurden an drei Standorten ausgemacht. Ein revieranzeigendes Männchen 
wurde Ende Mai im südwestlichen Teil des Geländes als einmalig vorkommendes Tier gewertet. Zwei 
potenzielle Brutzentren finden sich im Norden nahe des Engelsklauergrabens sowie mittig des Gelän-
des im alten Pappelbestand. Der Brutverdacht erfolgt aufgrund mehrmaliger Reviergesänge zwischen 
April und Juli 2024. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

FCS 1 Herstellung bzw. Optimierung von Brutlebensräumen für Pirol & Kuckuck & Saumentwicklung 
für die Zauneidechse  

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten zwei Brutreviere festgestellt werden. Eine Tötung von Tie-
ren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. 
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V8 Pirol Oriolus oriolus 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

   Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

   ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Maß-
nahme FCS 1 kompensiert. Da im näheren Umfeld des Eingriffsbereiches keine geeigneten Ausweich-
lebensräume bestehen bzw. neue Ersatzlebensräume entwickelt werden können, wird in Abstimmung 
mit der unteren und oberen Naturschutzbehörde ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG ge-
stellt.  

Der Ausgleich kann nicht im räumlich-funktionalen Zusammenhang sichergestellt werden. Durch die 
FCS-Maßnahme 1 werden auf zwei Teilflächen in den Gemarkungen Mommenheim und Lörzweiler 
Ersatzhabitate für die Art entwickelt.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Pirol ist nur mäßig empfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. durch 
Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). Es sind 
bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen sind zeit-
lich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt (V9), sie führen allenfalls zu temporären Be-
einträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. Die 
verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokal-
population. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, FCS 1. 
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Naturschutzfachliche Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bzw. Befreiung gem. § 67 BNatSchG: 

Zwei Fortpflanzungsstätten des Pirol sind vorhabensbedingt im Plangebiet betroffen. Aufgrund 
der Entwicklungszeit der Ersatzlebensräume kann der räumlich-funktionale Zusammenhang 
zwischen Eingriffsgebiet und Ersatzhabitat nicht sichergestellt werden. Somit treten Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 auf.  

Der Pirol weist in Rheinland-Pfalz einen unzureichenden Erhaltungszustand auf. In Rheinland-
Pfalz ist die Art in allen Naturräumen verbreitet. Der Pirol ist ein regelmäßiger, aber nicht häu-
figer Brut- und Sommervogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen von Rheinland-
Pfalz. 

Im Naturraum Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland bestehen mehrere Vorkom-
mensgebiete der Art. Diese werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Somit ist davon 
auszugehen, dass die Gewährung einer Ausnahme zu keiner Verschlechterung des jetzigen 
unzureichenden Erhaltungszustandes der Populationen im Naturraum und somit in RLP führt. 
Als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) werden in den Ge-
markungen Mommenheim und Lörzweiler Ersatzhabitate entwickelt. 

 

Fazit: Der Pirol tritt mit zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungsbereich auf. Im Rah-
men der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren kommt. 
Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen räumlich 
und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 vorgegeben 
wird. Die zeitliche Trennung der Bauabschnitte (V9) trägt zu einer weiteren Reduzierung von Beein-
trächtigungen auf die Art bei und ermöglicht einen Verbleib bzw. Ausweichen in störungsärmere Ab-
schnitte des Gebietes bis zum letzten Bauabschnitt.  

Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle Störwirkungen. Der Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung eines Ausweichlebens-
raums im Rahmen der Maßnahme FCS 1 ausgeglichen. Eine vorhabenbedingte artenschutz-
rechtliche erhebliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V9 Star Sturnus vulgaris 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Art besiedelt Auenwälder, sogar lockere Weidenbestände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern 
und Forsten und kommt teilweise auch im Inneren von (Buchen-)Wäldern mit Ausnahme von Fichten-
Altersklassenwäldern vor. Bruten finden hier u.a. in höhlenreichen Altholzinseln statt. In der Kultur-
landschaft tritt er in Streuobstwiesen, Feldgehölzen, Alleen an Feld- und Grünlandflächen auf. Er be-
siedelt alle Stadthabitate wie Parks, Gartenstädte bis zu baumarmen Stadtzentren und Neubaugebie-
ten. Die Nahrungssuche findet zur Brutzeit bevorzugt in benachbarten kurzrasigen (beweideten) Grün-
flächen oder in angeschwemmtem organischen Material statt. Bei Massenauftreten nutzt er auch das 
Vorkommen von Insekten in Bäumen. Außerhalb der Brutzeit nutzt er gerne Weinanbaugebiete als 
Nahrungshabitat (vgl. ANDRETZKE et al. 2005, BAUER et al. 2005b, LBM 2008b). 

Der Star weist landesweit eine flächendeckende Besiedlung in hoher Dichte auf, kleinere Verbrei-
tungslücken bestehen nur in ausgeräumten Agrarlandschaften und geschlossenen Waldarealen (LBM 
2008b). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Eine größere Staren-Kolonie von 14 Individuen wurde östlich des großen Parkplatzes, im südwestli-
chen Teil des Geländes, an einem der Gebäude beim Nestbau festgestellt. Weiterhin finden sich zwei 
mögliche Brutzentren in einigen Metern Entfernung an benachbarten Gebäuden sowie am nordöst-
lichsten Punkt der Anderson Barracks. Insgesamt ist von 17 Brutpaaren auszugehen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

CEF 2 Herstellung von künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter  

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten 17 Brutreviere der Art (Koloniebrüter) festgestellt werden. 
Eine Tötung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhin-
dert. 
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V9 Star Sturnus vulgaris 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Maß-
nahme CEF2 kompensiert. Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Darüber hinaus ent-
stehen im Gebiet durch die grünordnerischen Festsetzungen neue Strauch- und Baumpflanzungen 
und zusätzliche Nistkästen als Ersatzquartiere. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Star ist äußerst unempfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. durch 
Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). Es sind 
bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen sind zeit-
lich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären Beeinträch-
tigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. Die verblei-
benden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokalpopu-
lation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, CEF2. 

 

Fazit: Der Star tritt mit insgesamt 17 Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungsbereich auf. 
Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren 
kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen 
räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 
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vorgegeben wird. Die zeitliche Trennung der Bauabschnitte (V9) trägt zu einer weiteren Reduzierung 
von Beeinträchtigungen auf die Art bei und ermöglicht einen Verbleib bzw. Ausweichen in störungsär-
mere Abschnitte des Gebietes bis zum letzten Bauabschnitt.  

Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle Störwirkungen. Der Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung eines Ausweichlebens-
raums im Rahmen der Maßnahme CEF 2 im räumlichen Zusammenhang ausgeglichen. Eine 
vorhabenbedingte erhebliche artenschutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V10 Stockente Anas platyrhynchos 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die Stockente kommt in fast allen Landschaften an stehenden und langsam fließenden Gewässern 
jeder Ausprägung vor, soweit sie nicht durchgehend von Steilufern umgeben oder völlig vegetationslos 
sind. Sie besiedelt Binnenseen, große und kleine Teiche, Altwässer und Sumpfgebiete, kleine Tümpel, 
Grünland-Grabensysteme, Flüsse, Bäche und auch städtische Gewässer, wie Teiche oder Weiher in 
Park- und Grünanlagen (vgl. ANDRETZKE et al. 2005, BAUER et al. 2005a, FLADE 1994, LBM 
2008b). 

Die Art ist landesweit verbreitet mit Schwerpunkten entlang von Rhein, Mosel, Lahn und Nahe, ver-
dichtete, punktuelle Vorkommen liegen an Seen, Teichen und Bächen v.a. im oberen Moseltal, 

Westerwald, Eifel, Hunsrück, Pfälzerwald und Oberrheingraben (LBM 2008b). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Durch den Nachweis einer Stockenten-Familie am 26.05. konnte für Anas platyrhynchos ein Brutzent-
rum in der ehemaligen Panzer/LKW-Waschanlage festgestellt werden. Dort wurden im März auch zwei 
weitere Stockenten-Männchen angetroffen. Weiterhin bestätigt sich auch ein Brutverdacht im nördli-
chen Teil der Anlage, westlich des Offroad-Parks, im Bereich des Schönungsteiches mit Schilf-Vor-
kommen lokalisiert ist. Hier wurden im April und im Mai mehrere Tiere, u. a. ein Stockenten-Paar, 
gesichtet. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

   vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Für die ubiquitäre Art nicht erforderlich. Die Stockente kann auf Lebensräume im Umfeld auswei-
chen.  Durch die Maßnahme M2 wird ein neues Gewässer im Gebiet angelegt. 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten 2 Brutreviere der Stockente festgestellt werden. Eine Tö-
tung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. 
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V10 Stockente Anas platyrhynchos 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch Maßnahme 
M2 kompensiert. Die Stockente als ubiquitäre Art kann in andere Lebensräume im Bereich der umlie-
genden Ortsgemeinden ausweichen. Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Darüber hin-
aus entstehen im Gebiet mehrere Versickerungsbecken die nach der Bauphase durch die Art wieder 
genutzt werden können. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Stockente ist wenig unempfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. 
durch Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). 
Es sind bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen 
sind zeitlich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären 
Beeinträchtigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. 
Die verbleibenden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der 
Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, M2. 

 

Fazit: Der Stockente tritt mit zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungsbereich auf. 
Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren 
kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen 
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räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 vor-
gegeben wird. Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle Störwir-
kungen. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung eines Er-
satzlebensraums im Rahmen der Maßnahme M2 ausgeglichen. Eine vorhabenbedingte arten-
schutzrechtliche Betroffenheit für die landesweit verbreitete Art ist auszuschließen. 
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V11 Teichhuhn Gallinula chloropus 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Das Teichhuhn besiedelt nährstoffreiche Steh- und Fließgewässer mit deckungsreicher Ufervegeta-
tion. Der europäische Bestand von 1,1 – 1,3 Mio. Brutpaaren ist als stabil eingestuft (HAGEMEIJER 
& BLAIR 1997). In Deutschland kommen 31 – 43 Tausend Brutpaare vor (SÜDBECK et al. 2007). In 
Rheinland-Pfalz ist es vor allem in den Auenbereichen an Rhein und Mosel häufig (LBM 2008). 

Aufgrund der starken Lebensraumbindung an deckungsreiche Gewässer ist die lokale Population auf 
Flächen zu beziehen, wo geeignete Lebensräume mit vernetzender Habitatfunktion existieren. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Wie auch bei den Stockenten konnten in beiden, auf dem Gelände vorkommenden, stillen Gewässern 
Teichhühner (Gallinula chloropus) dokumentiert werden (s. Plan 2, Kürzel Tr). Es erfolgte ein Sicht-
nachweis einer Teichhuhn-Familie Ende Mai an der ehemaligen Waschanlage. Weiterhin bestätigt sich 
ein Brutverdacht im Schönungsteich nahe des Offroad-Parks aufgrund mehrfacher Achtungsrufe eines 
Alttiers. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

   vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Für die ubiquitäre Art nicht erforderlich. Das Teichhuhn kann auf Lebensräume im Umfeld auswei-
chen. Durch die Maßnahme M2 wird ein neues Gewässer im Gebiet angelegt. 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten 2 Brutreviere des Teichhuhns festgestellt werden. Eine Tö-
tung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. 
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V11 Teichhuhn Gallinula chloropus 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Vermeidung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Der Verlust der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch Maßnahme 
M2 kompensiert. Das Teichhuhn als ubiquitäre Art kann in andere Lebensräume im Bereich der um-
liegenden Ortsgemeinden ausweichen. Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff poten-
ziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Darüber 
hinaus entstehen im Gebiet mehrere Versickerungsbecken die nach der Bauphase durch die Art wie-
der genutzt werden können. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Art ist nur bedingt empfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. durch 
Menschen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). Es sind 
bereits Vorwirkungen durch die Nutzung des Geländes vorhanden. Baubedingte Störungen sind zeit-
lich beschränkt und auf mehrere Bauabschnitte verteilt, sie führen allenfalls zu temporären Beeinträch-
tigungen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. Die verblei-
benden Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokalpopu-
lation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9, M2. 

 

Fazit: Das Teichhuhn tritt mit zwei Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungsbereich auf. 
Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung von Tieren 
kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte Störwirkungen 
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räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maßnahme V6 vor-
gegeben wird. Im vorliegenden wiegt der Schädigungstatbestand schwerer als potenzielle Störwir-
kungen. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die Herstellung eines Er-
satzlebensraums im Rahmen der Maßnahme M2 ausgeglichen. Eine vorhabenbedingte arten-
schutzrechtliche Betroffenheit für die landesweit verbreitete Art ist auszuschließen. 
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V12 Turmfalke Falco tinnunculus 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Der Turmfalke benötigt zur Nahrungssuche freie Flächen mit niedriger Vegetation und zum Brüten 
Felsen, Bauwerke und Bäume, in letzteren bevorzugt in Altnestern von Aaskrähe, Elster, Mäusebus-
sard oder Graureiher und in geräumigen Astlöchern. Die Art besiedelt fast alle Gebiete, wo diese Ge-
gebenheiten vorkommen, z.B. Ackerlandschaften mit Feldgehölzen, strukturreiche Industriegebiete 
und den Siedlungsraum. In ausgedehnten Waldgebieten beschränkt sich das Vorkommen auf Rand-
bereiche, breite Talwiesen, Schneisen oder große Lichtungen. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Es wurden drei Brutzentren vom, nach EG-ArtSchVO Nr. 338/97 streng geschützten, Turmfalken 
(Falco tinnunculus) festgestellt. Bei allen drei Funden handelt es sich um potenziell nestbauende sowie 
verpaarte Alttiere. Dabei finden sich die Nistplätze des Gebäudebrüters in allen drei Fällen an unein-
sichtigen Bereichen in den verschiedenen verlassenen Hallen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

für die ungefährdete Art nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegen drei Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Turmfalken. Durch 
die Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 wird eine Tötung von Individuen der Art verhindert. 
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V12 Turmfalke Falco tinnunculus 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Festsetzung zur Verhinderung 
von Vogelschlag vermieden. Weitere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. 
Deshalb ist auszuschließen, dass die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich 
signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Den Verlust der im Plangebiet vorhandenen drei Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann der Turmfalke 
durch Ausweichen auf Lebensräume (Feldhecken nördlich des Rhein-Selz-Park) im Umfeld kompen-
sieren. Die ungefährdete Art verfügt über große Aktionsradien. An den Ortsrändern der umliegenden 
Gemeinden finden sich weitere Ausweichräume. 

Somit bleibt die ökologische Funktion, der vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Turmfalke ist unempfindlich gegenüber optischen und akustischen Störwirkungen z.B. durch Men-
schen oder Fahrzeuge (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 2010). 
Baubedingte Störungen sind zeitlich beschränkt, sie führen allenfalls zu temporären Beeinträchtigun-
gen. Zudem werden erhebliche Störwirkungen durch die Maßnahme V6 vermieden. Die verbleibenden 
Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9. 

 

Fazit: Der Turmfalke tritt mit drei Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb des Geltungsbe-
reiches auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur Tötung 
von Tieren kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte 
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Störwirkungen räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maß-
nahmen V6 und V7 vorgegeben wird. Durch die Erschließung des Gebietes über zeitlich von-
einander getrennte Bauabschnitte kann während der ersten Bauabschnitte in störungsärmere 
Bereiche im Plangebiet ausweichen. Aufgrund des großen Aktionsradius kann die Art Aus-
weichräume im Umfeld erschließen. Eine vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Betroffen-
heit ist deshalb auszuschließen. 
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V13 

Besonders geschützte Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  

Vogelarten der Wälder, Parks und Gärten: Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Cyanistes 
caeruleus), Buchfink (Fringilla coelebs), Buntspecht (Dendrocopos major), Dohle (Coloeus monedula), 
Dorngrasmücke (Sylvia communis), Eichelhäher (Garrulus garrulus), Elster (Pica pica), Gartengras-
mücke (Sylvia borin), Girlitz (Serinus serinus), Goldammer (Emberiza citrinella), Grünfink (Carduelis 
chloris), Kohlmeise (Parus major), Misteldrossel (Turdus viscivorus), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), 
Ringeltaube (Columba palumbus), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Stieglitz (Carduelis carduelis), 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Zilpzalp (Phylloscopus col-
lybita) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die ubiquitären bzw. weit verbreiteten Vogelarten werden hinsichtlich ihrer Autökologie und Verbrei-
tungssituation nicht näher beschrieben. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Amsel (3 BP), Blaumeise (2 BP), Buchfink (1 BP), Buntspecht (1 BP), Dohle (2 BP), Dorngrasmücke 
(2 BP), Elster (1 BP), Eichelhäher (1 BP), Goldammer (2 BP), Gartengrasmücke (2 BP), Girlitz (1 BP), 
Grünfink (1 BP), Kohlmeise (6 BP), Misteldrossel (1 BP), Mönchsgrasmücke (5 BP), Ringeltaube (7 
BP), Schwarzkehlchen (1 BP), Stieglitz (4 BP), Zaunkönig (1 BP), Zipzalp (6 BP). 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Es ist davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der lokalen Populationen dieser häufigen Arten 
gut ist, da sie keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und landesweit nicht als ge-
fährdet oder zurückgehend gelten. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind nicht erforderlich 
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V13 

Besonders geschützte Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  

Vogelarten der Wälder, Parks und Gärten: Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Cyanistes 

caeruleus), Buchfink (Fringilla coelebs), Buntspecht (Dendrocopos major), Dohle (Coloeus monedula), 
Dorngrasmücke (Sylvia communis), Eichelhäher (Garrulus garrulus), Elster (Pica pica), Gartengras-
mücke (Sylvia borin), Girlitz (Serinus serinus), Goldammer (Emberiza citrinella), Grünfink (Carduelis 
chloris), Kohlmeise (Parus major), Misteldrossel (Turdus viscivorus), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), 
Ringeltaube (Columba palumbus), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Stieglitz (Carduelis carduelis), 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Zilpzalp (Phylloscopus col-
lybita) 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt 

Es ist damit zu rechnen, dass einzelne Bruten von Arten dieser Gruppe in der bau-/anlagebedingt zu 
beanspruchenden Fläche liegen. Eine Tötung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ 
durch Maßnahme V3 verhindert. Bei Beachtung der Maßnahmen tritt der Tötungstatbestand nicht ein.  

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Auch der betriebsbedingte Verkehr oder sonstige betriebsbedingten Wirkungen führen nicht einer zur 
Gefährdung der Arten, da die Geschwindigkeiten der eingesetzten Fahrzeuge zu gering sind, sonstige 
Störwirkungen dazu führen, dass die Arten aktiv ausweichen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Flächeninanspruchnahmen betreffen Gehölze als potenzielle Brutlebensräume von Arten dieser 
Gruppe. Es ist davon auszugehen, dass für die betroffenen Vogelarten geeignete Vegetationsstruktu-
ren im Umfeld als Ausweichlebensräume verfügbar sind. Zudem profitieren die Arten von den Maß-
nahmen M2 und M3, durch die Ersatzquartiere im Gebiet bereitgestellt werden. Des Weiteren werden 
im Rahmen von Maßnahme CEF1 neue gehölzgeprägte und strukturreiche Ausweichlebensräume ge-
schaffen. Somit bleibt die ökologische Funktion der vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten, so dass in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 
BNatSchG kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintritt.  

 



L.A.U.B. GmbH – Proj.-Nr. 16/24 B-Plan „Rhein-Selz-Park II / Rechenzentrum“  saP 

 

  - 118 - 
 

V13 

Besonders geschützte Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  

Vogelarten der Wälder, Parks und Gärten: Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Cyanistes 

caeruleus), Buchfink (Fringilla coelebs), Buntspecht (Dendrocopos major), Dohle (Coloeus monedula), 
Dorngrasmücke (Sylvia communis), Eichelhäher (Garrulus garrulus), Elster (Pica pica), Gartengras-
mücke (Sylvia borin), Girlitz (Serinus serinus), Goldammer (Emberiza citrinella), Grünfink (Carduelis 
chloris), Kohlmeise (Parus major), Misteldrossel (Turdus viscivorus), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), 
Ringeltaube (Columba palumbus), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Stieglitz (Carduelis carduelis), 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Zilpzalp (Phylloscopus col-
lybita) 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Bau-/betriebsbedingte Störwirkungen können nicht zu erheblichen Störungen der Arten führen, da 
diese nur eine geringe Sensibilität bzgl. des Auftretens von Menschen, Maschinen und Fahrzeugen 
besitzen (vgl. FLADE 1994, GASSNER et al. 2010). Die Arten besiedeln das Plangebiet, obwohl dieses 
bereits akustischen und optischen Störwirkungen ausgesetzt ist. Zudem werden Störwirkungen im 
Rahmen der Maßnahme V6 deutlich gemindert. Die mit dem Vorhaben verbundenen Störwirkungen 
führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokalpopulationen der Arten dieser 
Gruppe. 

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG tref-

fen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9. 

 

 

Fazit: Brutvorkommen von Arten der Gruppe können in Einzelfällen von Flächeninanspruch-
nahmen betroffen sein. Eingriffsbedingte Tötungen können aber aufgrund der Maßnahmen V2 
und V3 vermieden werden. Betriebsbedingt entsteht aufgrund der geringen Fahrgeschwindig-
keiten kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Mögliche Restrisiken durch die Kollision mit den 
entstehenden Fassaden werden im Rahmen der Maßnahme V5 minimiert. Für von Eingriffen 
betroffene Brutvorkommen stehen Ausweichmöglichkeiten im Umfeld zur Verfügung (Erhalt 
der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang). Erhebliche Störungen der Arten 
mit Auswirkungen auf die Lokalpopulationen treten ebenfalls nicht ein, weshalb für die Arten 
der Gruppe keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 
BNatSchG eintreten. 
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V14 

Besonders geschützte Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  
Vogelarten der Siedlungsräume: Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Pheonicurus 
ochruros) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Die ubiquitären bzw. weit verbreiteten Vogelarten werden hinsichtlich ihrer Autökologie und Verbrei-
tungssituation nicht näher beschrieben. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Bachstelze (2 BP), Hausrotschwanz (3 BP) 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 

Es ist davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand der lokalen Populationen dieser häufigen Arten 
gut ist, da sie keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und landesweit nicht als ge-
fährdet oder zurückgehend gelten. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt 

Es ist damit zu rechnen, dass einzelne Bruten von Arten dieser Gruppe in der bau-/anlagebedingt zu 
beanspruchenden Fläche liegen. Eine Tötung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ 
durch Maßnahme V3 verhindert. Bei Beachtung der Maßnahmen tritt der Tötungstatbestand nicht ein.  
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V14 

Besonders geschützte Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand  
Vogelarten der Siedlungsräume: Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Pheonicurus 
ochruros) 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Auch der betriebsbedingte Verkehr oder sonstige betriebsbedingten Wirkungen führen nicht einer zur 
Gefährdung der Arten, da die Geschwindigkeiten der eingesetzten Fahrzeuge zu gering sind, sonstige 
Störwirkungen dazu führen, dass die Arten aktiv ausweichen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Flächeninanspruchnahmen betreffen teils potenzielle Brutlebensräume von Arten dieser Gruppe. Es 
ist davon auszugehen, dass für die betroffenen Vogelarten geeignete Strukturen im Umfeld als Aus-
weichlebensräume verfügbar sind. Zudem profitieren die Arten von der CEF-Maßnahmen 1 und der 
abschnittsweisen Erschließung des Geländes. Somit bleibt die ökologische Funktion der vom Eingriff 
potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten, so 
dass in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 BNatSchG kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintritt.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Bau-/betriebsbedingte Störwirkungen können nicht zu erheblichen Störungen der Arten führen, da 
diese nur eine geringe Sensibilität bzgl. des Auftretens von Menschen, Maschinen und Fahrzeugen 
besitzen (vgl. FLADE 1994, GASSNER et al. 2010). Die Arten besiedeln das Plangebiet, obwohl dieses 
bereits akustischen und optischen Störwirkungen ausgesetzt ist. Zudem werden Störwirkungen im 
Rahmen der Maßnahme V6 deutlich gemindert. Die mit dem Vorhaben verbundenen Störwirkungen 
führen nicht zu Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der Lokalpopulationen der Arten dieser 
Gruppe. 

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG tref-

fen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9. 
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Fazit: Brutvorkommen von Arten der Gruppe können in Einzelfällen von Flächeninanspruch-
nahmen betroffen sein. Eingriffsbedingte Tötungen können aber aufgrund der Maßnahmen V2 
und V3 vermieden werden. Betriebsbedingt entsteht aufgrund der geringen Fahrgeschwindig-
keiten kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Mögliche Restrisiken durch die Kollision mit den 
entstehenden Fassaden werden im Rahmen der Maßnahme V5 minimiert. Für von Eingriffen 
betroffene Brutvorkommen stehen Ausweichmöglichkeiten im Umfeld zur Verfügung (Erhalt 
der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang). Erhebliche Störungen der Arten 
mit Auswirkungen auf die Lokalpopulationen treten ebenfalls nicht ein, weshalb für die Arten 
der Gruppe keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 
BNatSchG eintreten. 
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V15 

Bodenbrütende Vogelarten des Offenlandes: Jagdfasan (Phasianus colchicus) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Ubiquitäre Vogelarten werden hinsichtlich ihrer Autökologie und Verbreitungssituation nicht näher 
beschrieben. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Die Art konnte im Bereich der Offroad-Strecke als Brutvogel nachgewiesen werden. Des Weiteren 
konnten die Arte an drei weiteren Stellen als Gastvogel registriert werden. 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen: Es ist davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen dieser häufigen, ubiquitären Arten gut ist, da sie nur geringe Ansprüche an 
ihren Lebensraum stellen und landesweit nicht als gefährdet gelten. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V5 Vermeidung von Vogelschlag 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase mit signifikant negativer Auswirkung auf die 
lokale Population 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Innerhalb des Vorhabenbereichs liegt eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Jagdfasans. Eine Tö-
tung von Tieren wird durch die Maßnahme V2 bzw. alternativ durch Maßnahme V3 verhindert. Bei 
Beachtung der Maßnahmen tritt der Tötungstatbestand nicht ein. 
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V16 

Bodenbrütende Vogelarten des Offenlandes: Jagdfasan (Phasianus colchicus) 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Aufgrund der geplanten Nutzung ist nur eine äußerst geringe Gefahr einer betriebsbedingten Tötung 
durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Verkehrswegen abzusehen. Ggf. denkbare Kollisionswir-
kungen durch die entstehenden Gebäudefassaden werden durch die Maßnahme V5 minimiert. Wei-
tere Möglichkeiten einer betriebsbedingten Tötung bestehen nicht. Deshalb ist auszuschließen, dass 
die Gefahr einer Tötung durch den Betrieb im Vorhabenbereich signifikant steigt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Flächeninanspruchnahmen betreffen teils potenzielle Brutlebensräume dieser Art. Es ist davon aus-
zugehen, dass mindestens eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte betroffen ist und dass für die be-
troffene Vogelart geeignete Strukturen im Umfeld als Ausweichlebensräume verfügbar sind. Somit 
bleibt die ökologische Funktion der vom Eingriff potenziell betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang erhalten, so dass in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 BNatSchG 
kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintritt. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Es ist davon auszugehen, dass die Art nur eine geringe Sensibilität bzgl. des Auftretens von Men-
schen, Maschinen und Fahrzeugen besitzt (vgl. FLADE 1994, GARNIEL & MIERWALD 2010, GASSNER et al. 
2010). Die Art besiedelt das Untersuchungsgebiet, obwohl dieses bereits akustischen und optischen 
Störwirkungen ausgesetzt ist. Zudem werden Störwirkungen im Rahmen der Maßnahme V5 deutlich 
gemindert. Die mit dem Vorhaben verbundenen Störwirkungen führen nicht zu Beeinträchtigungen des 
Erhaltungszustandes der Lokalpopulationen der Art. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V5, V6, V9. 
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Fazit: Der Jagdfasan tritt nur mit einer nachgewiesenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im 
Geltungsbereich auf. Im Rahmen der Maßnahmen V2, V3 und V5 wird verhindert, dass es zur 
Tötung von Tieren kommt. Störungen sind vorhabenbedingt nicht abzusehen, da baubedingte 
Störwirkungen räumlich und zeitlich beschränkt sind und ihre Minderung im Rahmen der Maß-
nahme V6 vorgegeben wird. Im Falle des Verlusts der Fortpflanzungs- und Ruhestätten be-
stehen Ausweichlebensräume für die Art in der Umgebung. Eine vorhabenbedingte arten-
schutzrechtliche Betroffenheit ist deshalb auszuschließen. 
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V17 

Gruppe der Nahrungsgäste 

Bluthänfling 

Fitis 

Graureiher 

Kolkrabe 

Nilgans 

Rabenkrähe 

Rohrweihe 

Rotkehlchen 

Rotmilan  

Singdrossel 

 

Saatkrähe 

Straßentaube 

Teichrohrsänger 

Trauerschnäpper 

Türkentaube 

Turteltaube 

Uhu 

Wacholderdrossel 

Waldohreule 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie/Verbreitung in Rheinland-Pfalz 

Nahrungsgäste werden hinsichtlich ihrer Autökologie und Verbreitungssituation nicht näher beschrie-
ben. Das Plangebiet stellt nur einen Teillebensraum der festgestellten Nahrungsgäste dar. Der Gel-
tungsbereich stellt keinen essentiellen nahrungsraum oder Rastplatz für die festgestellten Arten dar. 

Im angrenzenden Umfeld bestehen Ausweichräume mit ähnlicher Ausstattung. Zum Teil nutzen die 
Arten mehrere Quadratkilometer große Nahrungshabitate. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen potenziell möglich 

Die aufgeführten Nahrungsgäste nutzen den Untersuchungsraum ausschließlich als Nahrungshabitat. 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wurden nicht nachgewiesen. 

Erhaltungszustand der lokalen Population: 
Nicht bekannt. 

Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ka-
pitel 5) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Minimierung bau- und anlagebedingter Beanspruchungen und Schädigungen von Vegetationsflä-
chen, Gehölzen, Freiflächen und Saumbereichen sowie Gewässern 

V2 Zeitliche Beschränkung der Räum-, Fäll- und Rodungsarbeiten 

V3 Ökologische Baubegleitung 

V6 Minimierung von baubedingten akustischen und optischen Störwirkungen 

V9 Entwicklung des Rechenzentrumcampus über mehrere Bauabschnitte 

    vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

sind nicht erforderlich 
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V17 

Gruppe der Nahrungsgäste 

Bluthänfling 

Fitis 

Graureiher 

Kolkrabe 

Nilgans 

Rabenkrähe 

Rohrweihe 

Rotkehlchen 

Rotmilan  

Singdrossel 

 

Saatkrähe 

Straßentaube 

Teichrohrsänger 

Trauerschnäpper 

Türkentaube 

Turteltaube 

Uhu 

Wacholderdrossel 

Waldohreule 

Prognose und Bewertung der Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Anlage- oder baubedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 
(§ 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen, ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG treten für diese Arten nicht ein. Da die Arten 
nicht im Geltungsbereich brüten und auch zukünftig keine Bruten zu erwarten sind, besteht keine Ge-
fahr, dass Nester, Eier oder Jungtiere beschädigt oder zerstört werden. 

Betriebsbedingte Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs.1, Nr. 1 
BNatSchG) 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen in signifikanter Weise 

 Hinsichtlich der betriebsbedingten Tötungsgefahr erhöht sich das Risiko des Erfolgseintritts bei 
Individuen nicht in signifikanter Weise 

Betriebsbedingte Tötungen können für die Nahrungsgäste ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG: 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische Funktion wird 
im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt. 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG treten für die hier zusammengefassten Arten 
ebenfalls nicht ein. Es kommt vorhabenbedingt nicht zu einem Verlust von Brutplätzen, da diese nicht 
in den vorhabenbedingt beanspruchten Flächen liegen. 
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Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Arten 
findet im Geltungsbereich keinen essentiellen Nahrungsraum oder einen essentiellen, wiederholt und 
stetig beanspruchten Rastplatz. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

treffen nicht zu 

 treffen nicht zu unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: V1, V2, V3, V6 

 

 

Fazit: Die Nahrungsgäste besitzen im Geltungsbereich keinen Brutplatz. Die zu berücksichti-
genden Maßnahmen V2, V3, V6 und V9 tragen zu einer Vermeidung von potenziellen Störwir-
kungen auf die Art bei. Es sind durch das Vorhaben keine essentiellen Nahrungs- und Rast-
plätze der Art betroffen. Eine vorhabenbedingte artenschutzrechtliche Betroffenheit der Feld-
lerche ist deshalb auszuschließen. 
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7. Zusammenfassung und Fazit 

Mit dem vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die im Rahmen von Be-
standsaufnahmen im Jahr 2024 und Datenrecherchen erhobenen Ergebnisse zu Vorkommen 
artenschutzrechtlich relevanter Arten zusammengeführt und die artenschutzrechtlich relevan-
ten Konflikte im Zusammenhang mit der geplanten Realisierung des Bebauungsplans „Rhein-
Selz-Park, II / Rechenzentrum“ analysiert. Die artenschutzrechtlich relevanten Konflikte lassen 
sich eingrenzen wie folgt: 

1. Im Untersuchungsgebiet, das den Vorhabenbereich (Geltungsbereich des Bebauungs-
plans) vollständig umfasst, konnten mind. 7 Fledermausarten und die Zauneidechse als 
Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie festgestellt werden. Zudem wurden 56 wildle-
bende Vogelarten nachgewiesen. Davon traten 21 Arten als Nahrungsgäste/ Durchzügler 
im Gebiet auf. Die anderen 32 Arten wurden als Brutverdacht und 3 als Brutvögel im Ge-
biet eingestuft.    

2. Bei den Fledermäusen konnte trotz gezielte Nachsuche kein Quartiernachweis festgestellt 
werden. Eine Wochenstubennutzung im Untersuchungsgebiet kann ausgeschlossen wer-
den. Potenzielle Einzelquartiere in Baumhöhlen oder an den Fassaden der Gebäude sind 
jedoch grundsätzlich möglich. Die Quartiere der nachgewiesenen Arten scheinen im Be-
reich der umliegenden Ortslagen oder dem Südareal zu liegen. 

3. Die Zauneidechse besitzt im Vorhabengebiet Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Insge-
samt 101 Nachweise der Art konnten im nordöstlichen sowie im nördlichen Teil des Un-
tersuchungsgebietes erbracht werden. Hier gelangen zahlreiche Nachweise der Art, was 
auf eine bodenständige Population (606 Individuen bei Korrekturfaktor 6) schließen lässt. 

4. Unter den Vogelarten mit einem Gefährdungsstatus nach Roter List treten Grauschnäp-
per, Kuckuck, Mehlschwalbe, Pirol, Star, Stockente und Teichhuhn als Brutvögel auf. Sie 
besitzen demzufolge ebenfalls Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Vorhabenbereich. Die 
Nachtigall als gefährdeter Zugvögel (Art 4 der VSchRL) wurde ebenfalls als Brutvogel im 
Vorhabensgebiet mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nachgewiesen. Darüber hinaus 
konnten die streng geschützten, aber verbreiteten Greifvogelarten Mäusebussard und 
Turmfalke als Brutvögel im Geltungsbereich nachgewiesen werden. Die Feldlerche ist 
Brutvogel auf den Ackerflächen östlich der der Liegenschaft.  

5. Zum Schutz der Fledermaus- und Vogelarten sowie der Zauneidechse werden Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen notwendig. Zur Vermeidung tragen die Beschrän-
kung von Flächenbeanspruchungen auf zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten, 
zeitliche Vorgaben zu einigen Bauarbeiten, eine ökologische Baubegleitung und die Um-
siedlung der Zauneidechse bei. Hinzu kommt eine Minimierung bau- und betriebsbeding-
ter Störwirkungen. Zudem sind vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen 
durchzuführen wie die Herstellung/Optimierung von Lebensräumen für Brutvogelarten (Pi-
rol) und Zauneidechse und die Bereitstellung von Fledermausquartieren. 

6. Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der durch-
zuführenden Ersatz-Maßnahmen treten für die Artengruppe der Fledermäuse keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände ein. Tötungen der Individuen werden durch die Vor-
abkontrolle von abzubrechenden Gebäuden und vor Baumrodungen vermieden und Stö-
rungen soweit gemindert, dass sie nicht populationsrelevant werden. Durch die vorgege-
benen Maßnahmen ist gesichert, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

7. Durch die Umsiedlung der Zauneidechse in ein vorab hergestelltes Ersatzhabitat werden 
sowohl bau- und betriebsbedingte Tötungen als auch erhebliche Störungen vermieden. 
Die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann durch 
die Maßnahmen jedoch nicht im räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Daher wird 
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ein Antrag auf Befreiung nach § 67  BNatSchG bei der oberen Naturschutzbehörde ge-
stellt. Für die Zauneidechse treten unter Berücksichtigung der vorgesehenen FCS-Maß-
nahme 2 keine erheblichen artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf die Zauneidechsen-
population in Rheinland-Pfalz auf. 

8. Der Verlust von nachgewiesenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der gefährdeten Brut-
vogelarten (Mehlschwalbe, Grauschnäpper, Nachtigall und Star) wird durch die Entwick-
lung von Ersatzhabitaten im räumlichen Zusammenhang des Eingriffs ausgeglichen. 
Durch den Erhalt von Gehölzbeständen entlang der B420 und die Entwicklung von neuen 
Baum- und Strauchpflanzungen in den Grünflächen profitieren nicht nur die ubiquitären 
und ungefährdeten Arten, sondern auch die Brutpaare der Arten, die sich landesweit in 
einem unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand befinden. Da eine Tötung von 
Individuen vermieden werden kann, Störungen soweit gemindert werden, dass keine Aus-
wirkungen auf die lokalen Populationen zu befürchten sind und – sollten Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten von Arten betroffen sein, die nicht ohne Weiteres auf Lebensräume im 
Umfeld ausweichen können – vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen durchge-
führt werden, die dem Erhalt der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen, ist 
auch für die wildlebenden Vogelarten das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG auszu-
schließen. 

9. Für den Pirol und Kuckuck kann analog zur Zauneidechse kein Ausgleich im räumlich-
funktionalen Zusammenhang sichergestellt werden. Für die Arten wird daher ebenfalls ein 
Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG gestellt. Durch die Umsetzung der FCS-Maß-
nahme 1 kann sichergestellt werden, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Popu-
lation in Rheinland-Pfalz eintreten.  

10. Die ubiquitären Arten Stockente und Teichhuhn können auf Lebensräume im Umfeld aus-
weichen und nach Entwicklung des Gebietes in das Ersatzhabitat (M2) zurückkehren.  

11. Gleiches gilt für die streng geschützten, aber verbreiteten Greifvogelarten Turmfalke und 
Mäusebussard. Die Arten besitzen große Aktionsradien und können auf Baumbestände 
in der angrenzenden Feldflur ausweichen. 

12. Voraussetzung für eine artenschutzrechtliche Reduzierung von Störwirkungen und die An-
nahme von Ersatzquartieren ist die Umsetzung des geplanten Rechenzentrumcampus 
über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren in mehreren voneinander getrennten Bauabschnit-
ten (V9). Diese Maßnahme trägt zu einer deutlichen Reduzierung der Beeinträchtigungen 
auf die artenschutzrechtlich relevanten Arten (Zauneidechse, Brutvögel und Fledermäuse) 
bei. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
inkl. vorgezogen durchzuführender funktionaler Ausgleichsmaßnahmen sowie populations-
stützender Maßnahmen für Zauneidechse, Pirol und Kuckuck ist das Vorhaben somit als ar-
tenschutzrechtlich zulässig einzustufen.  
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